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1772/2018
Zustimmungsgesetz  

zum „Vertrag über die Förderung des jüdischen Lebens in Schleswig-Holstein“
Vom 15. November 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2224-2

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

(1) Dem am 23. August 2018 unterzeichneten Ver-
trag des Landes Schleswig-Holstein mit dem Lan-
desverband der jüdischen Gemeinden von Schles-
wig-Holstein und der Jüdischen Gemeinschaft 
Schleswig-Holstein wird zugestimmt.

(2) Der Vertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Arti-
kel 18 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt zu ge-
ben.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. November 2018

 D a n i e l G ü n t h e r K a r i n P r i e n
 Ministerpräsident Ministerin
  für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Anlage

Vertrag über die Förderung jüdischen Lebens 
in Schleswig-Holstein

zwischen dem Landesverband der Jüdischen  
Gemeinden von Schleswig-Holstein K.d.ö.R., der 

Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Holstein K.d.ö.R.,

(nachfolgend - bei Nennung beider - „die Verbände“)

- vertreten durch die satzungsmäßigen Vertreter,

und dem Land Schleswig-Holstein,

-  endvertreten durch die Ministerin für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur.

Präambel

Das Land Schleswig-Holstein,

der Landesverband der Jüdischen Gemeinden von 
Schleswig-Holstein K.d.ö.R. und

die Jüdische Gemeinschaft Schleswig-Holstein K.d.ö.R.

schließen

– in dem Bewusstsein, für das jüdische Leben in Schles-
wig-Holstein eine besondere Verantwortung zu tra-
gen, die aus der Geschichte Deutschlands erwachsen 
ist,

– in dem Bewusstsein des unermesslichen Leides, das 
die jüdische Bevölkerung in Deutschland und Europa 
erdulden musste, insbesondere der Vernichtung des 
jüdischen Lebens auch in Schleswig-Holstein,

– in dem Bestreben, das kulturelle Erbe des Judentums 
im Land zu wahren und zu pflegen,

– in dem Wunsch, das jüdische Gemeindeleben in 
Schleswig-Holstein zu fördern,

– mit dem Ziel, das jüdische Leben und die jüdische Kul-
tur in Schleswig-Holstein durch das Zusammenwirken 
mit Schulen und anderen Bildungs- und Kultureinrich-
tungen in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen,

den nachstehenden Vertrag:

Artikel 1 
Glaubensfreiheit, Eigenständigkeit und Schutz

(1) Das Land garantiert auf der Grundlage seiner Verfas-
sung und des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland die uneingeschränkte Freiheit des jüdischen 
Glaubens und gewährt der Religionsausübung den ge-
setzlichen Schutz.

(2) Die jüdischen Gemeinden und Verbände ordnen und 
verwalten ihre Angelegenheiten entsprechend jüdischer 
Traditionen und Gesetze innerhalb der Schranken des für 
alle geltenden Gesetzes selbständig.

(3) Das Land gewährleistet den Schutz der Einrichtungen 
der jüdischen Gemeinden und Verbände und fördert den 
Erhalt historischer jüdischer Stätten.

Artikel 2 
Jüdische Feiertage

(1) Folgende jüdische Feiertage sind kirchliche Feiertage 
im Sinne des § 2 Absatz 3 des Gesetzes über Sonn- und 
Feiertage vom 28. Juni 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 213), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 69):

1. Rosch Haschana, Neujahrsfest, 2 Tage, am 1. und 2. Tischri 
beginnend am Vortage des 1. Tischri um 16.00 Uhr,

2. Jom Kippur, Versöhnungstag, 1 Tag, am 10. Tischri 
beginnend am Vortage um 16.00 Uhr,

3. Sukkot, Laubhüttenfest, 2 Tage, am 15. und 16. Tischri 
beginnend am Vortage des 15. Tischri um 16.00 Uhr,

4. Schemini Azeret und Simchat Thora, Schlussfest und 
Thora-Freudenfest, am 22. und 23. Tischri beginnend 
am Vortage des 22. Tischri um 16.00 Uhr,

5. Pessach, Fest der ungesäuerten Brote/Überschrei-
tungsfest,

a) 2 Tage am 15. und 16. Nissan beginnend am Vor-
tage des 15. Nissan um 17.00 Uhr,

b) 2 Tage am 21. und 22. Nissan beginnend am Vor-
tage des 21. Nissan um 17.00 Uhr,

6. Schawuot, Wochenfest, 2 Tage, am 6. und 7. Siwan 
beginnend am Vortage des 6. Siwan um 17.00 Uhr.
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(2) Die Daten der Feiertage nach Absatz 1 beziehen sich 
auf den jüdischen Kalender unter Beachtung der allge-
mein geltenden Kalenderregeln.

(3) An den genannten jüdischen Feiertagen können 
Schülerinnen und Schüler, Auszubildende sowie Perso-
nen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, so-
weit keine betrieblichen Erfordernisse entgegenstehen, 
an Gottesdiensten ihrer Religionsgemeinschaft teilneh-
men. Schülerinnen und Schüler haben im Anschluss an 
den Besuch des Gottesdienstes oder der anderen Veran-
staltung unterrichtsfrei.

Artikel 3 
Jüdische Bildungs-, Sozial-, Gesundheits-,  

und Kultureinrichtungen

Die Verbände haben das Recht, Ersatz- und Ergänzungs-
schulen sowie sonstige Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen zu errichten und zu betreiben. Sie haben das Recht, 
eigene Einrichtungen im Kultur- Sozialbereich und im Ge-
sundheitswesen zu unterhalten.

Artikel 4 
Jüdische Religion und Seelsorge

(1) Die Verbände sind berechtigt, für die religiöse und 
seelsorgerliche Betreuung ihrer Mitglieder Landesrabbine-
rinnen und -rabbiner, Gemeinderabbinerinnen und -rabbi-
ner, Gemeindekantoren, Religionslehrbeauftragte und Re-
ligionslehrerinnen und Religionslehrer zu beschäftigen.

(2) In öffentlichen Krankenhäusern, Heimen, Justizvoll-
zugsanstalten und ähnlichen öffentlichen Einrichtungen 
sowie bei der Polizei haben die Verbände das Recht, seel-
sorgerlich tätig zu sein.

(3) Seelsorgerinnen und Seelsorger und ihre Gehilfinnen 
und Gehilfen sind auch in Verfahren, die dem Landes-
recht unterliegen, berechtigt, das Zeugnis über dasjenige 
zu verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seel-
sorgerinnen und Seelsorger anvertraut worden ist.

Artikel 5 
Religionsunterricht

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
prüft in Abstimmung mit den Verbänden das Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Einrichtung eines Fachs Jü-
dische Religion als ordentliches Lehrfach. Das Ministe-
rium wird bei Vorliegen der Voraussetzungen die entspre-
chenden schulrechtlichen, schulfachlichen und schulor-
ganisatorischen Maßnahmen treffen und die notwendigen 
Vereinbarungen mit den Verbänden vornehmen, um das 
Fach Jüdische Religion als ordentliches Lehrfach einzu-
richten. Kostenerstattungen für die Erteilung jüdischen 
Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen bleiben von 
diesem Vertrag unberührt.

Artikel 6 
Friedhöfe

(1) Das Land gewährt jüdischen Friedhöfen im Rahmen 
der geltenden Gesetze im gleichen Maße staatlichen 
Schutz wie Friedhöfen, die sich in kommunaler oder 
kirchlicher Trägerschaft befinden. Die Verbände sind be-
rechtigt, nach Maßgabe der Gesetze neue Friedhöfe an-
zulegen und bestehende zu erweitern. Dabei werden das 
Land und die Gebietskörperschaften Förderungsmöglich-
keiten im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel prüfen.

(2) Bezugnehmend auf § 23 Absatz 2 Satz 2 des Bestat-
tungsgesetzes vom 4. Februar 2005 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 162), werden das Land und die kom-
munalen Gebietskörperschaften die Unantastbarkeit der 

zugelassenen und nicht aufgegebenen jüdischen Begräb-
nisstätten beachten.

(3) Das Land trägt weiterhin im Rahmen der Vereinba-
rung zwischen dem Bund und den Ländern neben den 
Leistungen nach Artikel 7 anteilige Kosten für die Pflege 
und Erhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe.

Artikel 7 
Landesleistung

(1) Das Land beteiligt sich, soweit eine Aufteilungsver-
einbarung nach Absatz 6 besteht, an den Ausgaben der 
Verbände, die ihnen für in Schleswig-Holstein lebende 
Juden durch die Erfüllung von religiösen und kulturellen 
Bedürfnissen, entstehen, mit jährlich mindestens 
800.000,00 Euro ab dem Haushaltsjahr 2018.

(2) Die Landesleistung wird ab dem Haushaltsjahr 2019 zu 
dem Zeitpunkt und in dem Verhältnis erhöht oder vermin-
dert, in dem sich die Besoldung der Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten der Besoldungsgruppe A 13 verändert.

(3) Einen Anspruch auf die Landesleistung haben nur die 
genannten Verbände. Unmittelbare Ansprüche von jüdi-
schen Gemeinden gegen das Land werden durch diesen 
Vertrag nicht begründet.

(4) Die Landesleistung wird mit je einem Viertel des Jah-
resbetrages jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November gezahlt.

(5) Die Landesleistung ist keine Zuwendung nach §§ 23, 
44 der Landeshaushaltsordnung.

(6) Die Aufteilung der Landesleistung bestimmt sich 
nach der zwischen den Verbänden geschlossen Verein-
barung.

(7) Die Verbände legen jährlich, spätestens mit Ablauf 
des ersten Halbjahrs des neuen Geschäftsjahres, Ver-
wendungsnachweise über die Verwendung der Landes-
leistung vor.

(8) Dem Landesrechnungshof wird über die Verwendung 
der Landesleistung ein Prüfungsrecht eingeräumt.

Artikel 8 
Zuwendungen für Baumaßnahmen

Bei der Errichtung von Gebäuden, die Kultus- und Seel-
sorgeaufgaben dienen, sowie bei wesentlichen baulichen 
Maßnahmen an solchen Gebäuden kann das Land im 
Rahmen seiner haushaltsmäßigen Möglichkeiten Zuwen-
dungen gewähren, soweit die Verbände nicht in der Lage 
sind, die erforderlichen Mittel aufzubringen. Hierfür be-
reits früher zugewiesene Investitionsmittel bleiben für 
die Verbände gesichert und bleiben von diesem Vertrag 
unberührt.

Artikel 9 
Sonstige Zuwendungen

(1) Für ihre Zwecke als Wohlfahrtsverbände wird den 
Verbänden die gleiche Förderung wie den anderen Trä-
gern der Wohlfahrtspflege gewährt.

(2) Zuwendungen an die Verbände zur Unterstützung ih-
rer NS-verfolgten Mitglieder bleiben von diesem Vertrag 
unberührt.

(3) Weitere Zuwendungen und Förderungen an die Ver-
bände und/oder die Jüdischen Gemeinden bleiben von 
diesem Vertrag unberührt.

Artikel 10 
Denkmalpflege

Die Denkmalschutzbehörden haben bei jüdischen Denk-
malen, die kultischen Handlungen zu dienen bestimmt 
sind, die Belange der Verbände zu beachten. Das Land 
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nimmt bei der Förderung der Denkmalerhaltung und 
-pflege auf die besonderen Belange der Verbände Rück-
sicht und wird sie bei der Vergabe der Mittel angemessen 
berücksichtigen. Es setzt sich dafür ein, dass sie auch von 
solchen Einrichtungen und Behörden Fördermittel erhal-
ten, die auf nationaler und internationaler Ebene auf dem 
Gebiet der Kultur- und Denkmalpflege tätig sind.

Artikel 11 
Vermögensschutz

Bei der Anwendung enteignungsrechtlicher Vorschriften 
werden das Land und die kommunalen Gebietskörper-
schaften auf Belange der Jüdischen Gemeinschaft in 
Schleswig-Holstein insoweit Rücksicht nehmen, als dass 
das Land und die kommunalen Gebietskörperschaften die 
Verbände anhören werden und gegebenenfalls bei der Be-
schaffung gleichwertiger Ersatzgrundstücke Hilfe leisten.

Artikel 12 
Rundfunk-Medienrat

Das Land wirkt darauf hin, dass in den Aufsichtsgremien 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und im Medienrat 
der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein die Ver-
bände angemessen vertreten sind.

Artikel 13 
Gebühren

Das Land wird die in § 8 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 
(GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), Ressort-
bezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), geregelten Ge-
bührenbefreiungen auf die jüdische Gemeinschaft in 
Schleswig-Holstein sowie ihre öffentlich-rechtlichen An-
stalten, Stiftungen, Vereine und Verbände erstrecken.

Artikel 14 
Zusammenwirken

(1) Die Landesregierung und die Verbände werden sich 
regelmäßig und bei Bedarf zur Intensivierung ihrer guten 
Beziehungen zu gemeinsamen Gesprächen treffen.

(2) Sie werden sich außerdem vor der Regelung von An-
gelegenheiten, die die gegenseitigen Interessen berüh-
ren, miteinander ins Benehmen setzen und sich jederzeit 
zur Besprechung solcher Fragen zur Verfügung stellen. 
Bei Gesetzgebungsverfahren und Programmen auf Sach-
gebieten, die die Belange der Jüdischen Gemeinschaft in 
Schleswig-Holstein betreffen, wird die Landesregierung 
die beiden Verbände angemessen beteiligen.

(3) Die Verbände werden regelmäßig Gespräche führen 
mit dem Ziel, über einen Zusammenschluss der Verbände 
zu einer einheitlichen Vertretung des jüdischen Lebens in 
Schleswig-Holstein zu kommen.

Artikel 15 
Parität

Sollte das Land in Verträgen mit anderen Religionsge-
meinschaften, die als Körperschaften des öffentlichen 

Rechts anerkannt sind, über diesen Vertrag hinausge-
hende Rechte und Leistungen gewähren, werden die Ver-
tragsparteien gemeinsam prüfen, ob wegen des Grund-
satzes der Parität Änderungen dieses Vertrages notwen-
dig sind.

Artikel 16 
Laufzeit, vorzeitige Vertragsanpassung

(1) Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Er ver-
längert sich jeweils um fünf weitere Jahre, wenn er nicht 
von einem der Vertragsschließenden mit einer Frist von 
einem Jahr zum Ende des nächstfolgenden Jahres ge-
kündigt wird.

(2) Die Vertragschließenden sind sich bewusst, dass der 
Vertrag auf der Grundlage der derzeitigen Verhältnisse 
geschlossen wird.

(3) Bei einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse 
werden sich die Vertragschließenden um eine angemes-
sene Anpassung bemühen. Artikel 127 LVwG gilt ent-
sprechend.

Artikel 17 
Geltungsbereich, Rechtsnachfolge

(1) Die Beziehungen zwischen dem Land, dem Landes-
verband der jüdischen Gemeinden von Schleswig-Hol-
stein und der Jüdischen Gemeinschaft Schleswig-Hol-
stein werden durch diesen Vertrag abschließend gere-
gelt.

(2) Schließen sich die beiden Verbände zu einem zusam-
men, so tritt dieser anstelle der bisherigen Verbände in 
die aus diesem Vertrag sich ergebenden Rechte und 
Pflichten ein.

Artikel 18 
Schlussbestimmungen

Der Vertrag tritt am Tag nach Hinterlegung der Ratifikati-
onsurkunde in Kraft.

Kiel, 23. August 2018

 Für das Land Schleswig-Holstein,
 endvertreten durch die
 Ministerin
 für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 gez. K a r i n  P r i e n

Kiel, 23. August 2018

 Für den Landesverband der Jüdischen Gemeinden
 von Schleswig-Holstein, K.d.ö.R.
 gez. W a l t e r  B l e n d e r
 Erster Vorsitzender

Kiel, 23. August 2018 

 Für die Jüdische Gemeinschaft Schleswig-Holstein, 
K.d.ö.R.

 gez. I g o r  W o l o d a r s k i
 Erster Vorsitzender
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1771/2018
Gesetz 

zur Änderung der Landesbauordnung
Vom 29. November 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen

Artikel 1 
Änderung der Landesbauordnung1)

Die Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein vom 22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 
6), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 369), wird 
wie folgt geändert:

 1. Fußnote 1 der Überschrift wird wie folgt geän-
dert:

a) Am Ende des ersten Spiegelstrichs wird das 
Wort „und“ gestrichen.

b) Am Ende des zweiten Spiegelstrichs wird 
der Punkt durch ein Komma ersetzt.

c) Folgender Spiegelstrich wird angefügt:

„-  der Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. 
Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stof-
fen, zur Änderung und anschließenden 
Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des 
Rates (ABl. L 197 S. 1).“

 2. In § 33 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 3 wird 
hinter den Worten „Satzes“ jeweils die Angabe 
„1“ eingefügt.

 3. § 44 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Die Eigentümerinnen oder Eigentümer beste-
hender Gebäude sind verpflichtet, Wohnungen 
ohne eigene Wasserzähler im Rahmen einer Er-
neuerung oder wesentlichen Änderung der 
Trinkwasserinstallationen im Gebäude, mit sol-
chen Einrichtungen nachträglich auszurüsten.“

 4. § 59 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
erhält folgende Fassung:

„b) bei der Ausführung

aa) eines genehmigungsbedürftigen Bau-
vorhabens von den genehmigten Bau-
vorlagen,

bb) eines genehmigungsfreigestellten Bau-
vorhabens von den eingereichten Un-
terlagen

abgewichen wird,“

 5. In § 63 Absatz 1 Nummer 1 wird folgender 
Buchstabe d ersetzt:

„d) Gewächshäuser und Folientunnel zum 
Schutz von Kulturpflanzen mit einer Grund-

fläche von bis zu 1600 m² und einer Höhe 
von bis zu 6 Meter, die einem landwirt-
schaftlichen Betrieb im Sinne des § 201 des 
Baugesetzbuchs oder einem Betrieb der gar-
tenbaulichen Erzeugung dienen. Sollen Vor-
haben im Sinne des Satzes 1 nicht nur vorü-
bergehend aufgestellt werden, sind sie der 
Gemeinde schriftlich zur Kenntnis zu geben. 
Die Gemeinde kann schriftlich erklären, 
dass ein Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt werden soll oder eine vorläufige Un-
tersagung gemäß § 15 Absatz 1 Satz 2 des 
Baugesetzbuchs beantragen,“

 6. § 68 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Mit dem Bauvorhaben darf, auch wenn im 
Vorwege bereits notwendige Abweichungen 
sowie Ausnahmen oder Befreiungen nach § 31 
des Baugesetzbuchs erteilt worden sind, einen 
Monat nach Einreichung der erforderlichen 
Bauvorlagen bei der Gemeinde und der Bauauf-
sichtsbehörde begonnen werden; werden mit 
der Genehmigungsfreistellung erforderliche 
Abweichungen sowie Ausnahmen oder Befrei-
ungen nach § 31 des Baugesetzbuchs bean-
tragt, darf unter Berücksichtigung des § 71 
Absatz 4 mit den Bauarbeiten erst begonnen 
werden, wenn dem schriftlichen Antrag ent-
sprochen wurde.“

 7. In der Inhaltsübersicht wird nach § 72 folgen-
der § 72a eingefügt:

„§ 72a Beteiligung der Öffentlichkeit“

 8. § 51 Absatz 2 Nummer 10 und 11 erhält fol-
gende Fassung:

„10. Wohnheime,

11.  Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen 
mit Behinderung und alte Menschen, 
sonstige Einrichtungen zur Unterbringung 
oder Pflege von Personen,“

 9. § 68 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Satz 1 gilt nicht für die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung

1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn da-
durch dem Wohnen dienende Nutzungs-
einheiten mit einer Größe von insgesamt 
mehr als 5.000 m² Brutto-Grundfläche 
geschaffen werden, und

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zu-
gänglich sind, wenn dadurch die gleich-
zeitige Nutzung durch mehr als 100 zu-

1) Ändert Ges. vom 22. Januar 2009, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2130-14
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sätzliche Besucherinnen oder Besucher 
ermöglicht wird,

die innerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstands im Sinne des § 3 Absatz 5c 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes lie-
gen; ist der angemessene Sicherheitsab-
stand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob 
sich das Vorhaben innerhalb des Achtungs-
abstands des Betriebsbereichs befindet.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Einleitungssatz wird die Angabe 
„Absatz 1“ durch die Angabe „Absatz 
1 Satz 1“ ersetzt.

bb) Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4.  die Gemeinde keine vorläufige Unter-
sagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 
des Baugesetzbuchs beantragt oder 
nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 
Satz 2 erklärt, dass ein vereinfachtes 
Baugenehmigungsverfahren durchge-
führt werden soll; die Erklärung kann 
auch erfolgen, wenn Bauvorhaben in-
nerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstandes nach § 3 Absatz 5c 
des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes oder innerhalb des Achtungsab-
stands des Betriebsbereichs errichtet 
werden sollen.“

10. § 69 Absatz 8 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Nach-
barn“ die Worte „oder der Öffentlichkeit“ 
eingefügt.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„Die Bauaufsichtsbehörde kann die Frist nach 
Satz 1 um den Zeitraum der nach § 72a gere-
gelten Öffentlichkeitsbeteiligung verlängern, 
längstens jedoch um sechs Monate.“

11. § 72 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird nach dem Wort „geschützte“ 
das Wort „nachbarliche“ eingefügt.

b) Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Mit Ablauf einer Frist von einem Monat 
nach der Bekanntmachung des Bauvorha-
bens sind alle öffentlich-rechtlichen Ein-
wendungen beteiligter Nachbarinnen und 
Nachbarn gegen das Bauvorhaben ausge-
schlossen; hierauf ist in der Benachrichti-
gung hinzuweisen.“

12. Folgender § 72a wird eingefügt: 

„§ 72a 
Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet 

sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
zu gefährden, zu benachteiligen oder zu beläs-
tigen, kann die Bauaufsichtsbehörde anstelle 
einer Nachbarbeteiligung nach § 72 auf Antrag 
der Bauherrin oder des Bauherrn das Bauvor-
haben in ihrem amtlichen Veröffentlichungs-
blatt und zusätzlich entweder im Internet oder 
in örtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des 
Standorts der Anlage verbreitet sind, öffentlich 
bekannt machen.

(2) Bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung

1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn da-
durch dem Wohnen dienende Nutzungsein-
heiten mit einer Größe von insgesamt mehr 
als 5.000 m² Brutto-Grundfläche geschaf-
fen werden,

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nut-
zung durch mehr als 100 zusätzliche Besu-
cherinnen oder Besucher ermöglicht wird,

3. baulicher Anlagen, die nach Durchführung des 
Bauvorhabens Sonderbauten nach § 51 Ab-
satz 2 Nummer 9, 11, 12 oder 14 sind, und

4. von Camping- und Wochenendplätzen

ist das Bauvorhaben nach Absatz 1 öffent-
lich bekannt zu machen, wenn es innerhalb 
des angemessenen Sicherheitsabstands im 
Sinne des § 3 Absatz 5c des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes liegt; ist der ange-
messene Sicherheitsabstand nicht bekannt, 
ist maßgeblich, ob sich das Vorhaben inner-
halb des Achtungsabstands des Betriebsbe-
reichs befindet. Satz 1 gilt nicht, wenn eine 
diesen Anforderungen entsprechende Öf-
fentlichkeitsbeteiligung bereits im Rahmen 
eines anderen Verfahrens stattgefunden 
hat, insbesondere, wenn dem Gebot, den 
angemessenen Sicherheitsabstand zu wah-
ren, bereits in einem Bebauungsplan Rech-
nung getragen wurde.

(3) Bei der Bekanntmachung nach Absatz 1 
und 2 ist über Folgendes zu informieren:

1. über den Gegenstand des Vorhabens,

2. über die für die Genehmigung zuständige 
Behörde, bei der der Antrag nebst Unterla-
gen zur Einsicht ausgelegt wird, sowie wo 
und wann Einsicht genommen werden 
kann,

3. darüber, dass Personen, deren Belange be-
rührt sind, und Vereinigungen, welche die 
Anforderungen von § 3 Absatz 1 oder § 2 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
April 2013 (BGBl. I S. 753), zuletzt geändert 
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durch Artikel 2 Absatz 18 des Gesetzes vom 
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), erfüllen (be-
troffene Öffentlichkeit), Einwendungen bei 
einer in der Bekanntmachung bezeichneten 
Stelle bis zu zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist erheben können; dabei ist 
darauf hinzuweisen, dass mit Ablauf der Frist 
alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen 
ausgeschlossen sind und der Ausschluss von 
umweltbezogenen Einwendungen nur für das 
Genehmigungsverfahren gilt,

4. dass die Zustellung der Entscheidung über 
die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden kann.

Bei der Bekanntmachung nach Absatz 2 ist zu-
sätzlich über Folgendes zu informieren:

1. gegebenenfalls die Feststellung der UVP-
Pflicht des Vorhabens nach § 5 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) sowie erforderlichenfalls die Durch-
führung einer grenzüberschreitenden Betei-
ligung nach den §§ 55 und 56 UVPG,

2. die Art möglicher Entscheidungen oder, so-
weit vorhanden, den Entscheidungsentwurf,

3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten des 
Verfahrens zur Unterrichtung der Öffent-
lichkeit und Anhörung der betroffenen Öf-
fentlichkeit.

(4) In dem nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
bekannt gemachten Zeitraum sind der Antrag 
und die Bauvorlagen sowie die entscheidungs-
erheblichen Berichte und Empfehlungen, die 
der Bauaufsichtsbehörde im Zeitpunkt der Be-
kanntmachung vorliegen, einen Monat zur Ein-
sicht auszulegen. Bauvorlagen, die Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind nicht 
auszulegen; für sie gilt § 10 Absatz 2 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes entsprechend. 
Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist kann die Öffentlichkeit gegenüber der 
Bauaufsichtsbehörde schriftlich oder zur Nie-
derschrift Einwendungen erheben; mit Ablauf 
dieser Frist sind alle öffentlich-rechtlichen Ein-
wendungen ausgeschlossen. Satz 3 gilt für 
umweltbezogene Einwendungen nur für das 
Genehmigungsverfahren.

(5) Die Zustellung der Baugenehmigung nach 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Absatz 1 
kann durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt werden; § 72 Absatz 3 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Wurde eine Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach Absatz 2 durchgeführt, ist die Bau-
genehmigung öffentlich bekannt zu machen. 
Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch 
bewirkt, dass der verfügende Teil der Bauge-
nehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung 

bekannt gemacht werden; auf Auflagen ist hin-
zuweisen. In die Begründung der Baugenehmi-
gung sind die wesentlichen tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe, die die Behörde zu ihrer 
Entscheidung bewogen haben, die Behandlung 
der Einwendungen sowie Angaben über das 
Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
aufzunehmen; § 73 Absatz 2 bleibt unberührt. 
Eine Ausfertigung der gesamten Baugenehmi-
gung ist vom Tage nach der Bekanntmachung 
an zwei Wochen zur Einsicht auszulegen. In 
der öffentlichen Bekanntmachung ist anzuge-
ben, dass nach der öffentlichen Bekanntma-
chung die Baugenehmigung und ihre Begrün-
dung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von 
den Personen, die Einwendungen erhoben ha-
ben, schriftlich angefordert werden können; 
zusätzlich ist anzugeben, wo und wann die 
Baugenehmigung und ihre Begründung einge-
sehen werden können. Mit dem Ende der Aus-
legungsfrist gilt die Baugenehmigung auch 
Dritten gegenüber, die keine Einwendungen er-
hoben haben, als zugestellt; darauf ist in der 
Bekanntmachung hinzuweisen.“

13. § 77 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Worte „Die 
Zustimmung entfällt,“ durch die Worte „Mit 
Ausnahme von Anlagen, für die nach § 72a 
Absatz 2 eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchzuführen ist, entfällt die Zustim-
mung,“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Die Bauaufsichtsbehörde führt bei Anla-
gen, die einer Zustimmung nach Absatz 1 
Satz 3 bedürfen, die Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach § 72a Absatz 2 durch.“

Artikel 2 
Änderung des Landes-Immissionsschutzgesetzes2)

Das Landes-Immissionsschutzgesetz vom 6. Ja-
nuar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 2), geändert durch 
Gesetz vom 13. Oktober 2011 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 280), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Arti-
kel 67 der Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 143), wird wie folgt geändert:

1. Fußnote 1 der Überschrift wird wie folgt neu 
gefasst:

„1Dieses Gesetz dient auch zur Umsetzung der 
Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Be-
herrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen, zur Änderung und an-
schließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/
EG des Rates (ABl. L 197 S. 1) im nicht ge-
werblichen Bereich.“

2) Ändert Ges. vom 6. Januar 2009, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2129-8
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2. In § 4 Absatz 1 werden die Worte „gelten § 1 
Abs. 1 und 2, § 2 sowie der Zweite und Vierte 
Teil der Störfall-Verordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Juni 2005 (BGBl. I  
S. 1598)“ durch die Worte „gilt die Störfall-Ver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 483, ber.  

S. 3527), zuletzt geändert durch Artikel 1a der 
Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I  
S. 3882),“ ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. November 2018
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

 J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Minister Minister
 für Energiewende, Landwirtschaft,  für Inneres, ländliche Räume und
 Umwelt, Natur und Digitalisierung Integration

1776/2018
Gesetz  

zur Änderung des Landes-UVP-Gesetzes
Vom 13. Dezember 2018 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landes-UVP-Gesetzes1)

Das Landes-UVP-Gesetz vom 13. Mai 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 246), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 89), Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Artikel 9 der Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), wird wie 
folgt geändert:

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

„§ 1  Zweck und Anwendungsbereich des Ge-
setzes

§ 2  Begriffsbestimmungen

§ 3  Pflicht zur Umweltprüfung

§ 4  Verfahren, Anwendung von Bundesrecht

§ 5  Landschaftsplanungen

§ 6  Zuständige Behörden

§ 7  Übergangsvorschriften

§ 8  Anlagen“

 2. Die Abschnittsüberschrift vor § 1 wird gestrichen.

 3. § 1 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift werden nach dem Wort 
„Zweck“ die Wörter „und Anwendungsbe-
reich“ eingefügt.

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

c) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 an-
gefügt:

„(2) Dieses Gesetz gilt für

1. die in Anlage 1 aufgeführten Vorhaben,

2. die in Anlage 2 aufgeführten Pläne und 
Programme sowie

3.  sonstige Pläne und Programme, für die 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
oder 4 oder § 3 Absatz 4 eine Strategi-
sche Umweltprüfung oder Vorprüfung 
durchzuführen ist.

§ 1 Absatz 2 und 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) fin-
den Anwendung.“

 4. Die §§ 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„§ 2  
Begriffsbestimmungen

Die Begriffsbestimmungen des § 2 UVPG gel-
ten entsprechend für das Landesrecht.

§ 3  
Pflicht zur Umweltprüfung

(1) Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
ist für Vorhaben der Anlage 1 unter den dort 
genannten Voraussetzungen durchzuführen. 
Sofern in Anlage 1 für ein Vorhaben eine Vor-
prüfung vorgesehen ist, sind die Kriterien der 
Anlage 3 des UVPG nach Maßgabe des § 7 
Absatz 1 und 2 UVPG anzuwenden. 

(2) Eine Strategische Umweltprüfung (SUP) ist 
für Pläne und Programme durchzuführen, die 

1. in Anlage 2 Nummer 1 aufgeführt sind oder

2.  in Anlage 2 Nummer 2 aufgeführt sind und 
für Entscheidungen über die Zulässigkeit von 
in Anlage 1 dieses Gesetzes aufgeführten 
Vorhaben oder von Vorhaben, die nach Bun-
desrecht einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

1) Ändert Ges. vom 13. Mai 2003, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. 2129-7
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oder Vorprüfung des Einzelfalls bedürfen, ei-
nen Rahmen im Sinne des Satzes 2 setzen,

3.  einer Verträglichkeitsprüfung nach § 36 
Satz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) unterliegen oder

4.  nicht unter Nummer 1 oder Nummer 2 fal-
len, aber für die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit von in Anlage 1 dieses Gesetzes 
oder in Anlage 1 des UVPG aufgeführten 
oder anderen Vorhaben einen Rahmen im 
Sinne des Satzes 2 setzen und nach einer 
Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des Ab-
satzes 3 voraussichtlich erhebliche Umwelt-
auswirkungen haben.

Pläne und Programme setzen einen Rahmen 
für die Entscheidung über die Zulässigkeit von 
Vorhaben, wenn sie Festlegungen mit Bedeu-
tung für spätere Zulassungsentscheidungen, 
insbesondere zum Bedarf, zur Größe, zum 
Standort, zur Beschaffenheit, zu Betriebsbe-
dingungen von Vorhaben oder zur Inanspruch-
nahme von Ressourcen, enthalten.

(3) Hängt die Durchführung einer Strategi-
schen Umweltprüfung von einer Vorprüfung 
des Einzelfalls ab, hat die zuständige Behörde 
aufgrund einer überschlägigen Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 6 des UVPG 
aufgeführten Kriterien einzuschätzen, ob der 
Plan oder das Programm voraussichtlich erheb-
liche Umweltauswirkungen hat, die im weite-
ren Aufstellungsverfahren zu berücksichtigen 
wären. Bei der Vorprüfung nach Satz 1 ist zu 
berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkun-
gen durch Vermeidungs- und Verminderungs-
maßnahmen offensichtlich ausgeschlossen 
werden. Die Behörden, deren umwelt- und ge-
sundheitsbezogener Aufgabenbereich durch 
den Plan oder das Programm berührt wird, sind 
bei der Vorprüfung nach Satz 1 zu beteiligen. 
Die Durchführung und das Ergebnis der Vor-
prüfung sind zu dokumentieren.

(4) Werden Pläne und Programme nach Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 bis 3 nur geringfügig geän-
dert oder legen sie die Nutzung kleiner Gebiete 
auf lokaler Ebene fest, so ist eine Strategische 
Umweltprüfung nur dann durchzuführen, wenn 
eine Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des 
Absatzes 3 ergibt, dass der Plan oder das Pro-
gramm voraussichtlich erhebliche Umweltaus-
wirkungen hat. Die §§ 13 und 13a des Bauge-
setzbuchs sowie § 8 Absatz 2 des Raumord-
nungsgesetzes bleiben unberührt.

(5) § 5 Absatz 11 des Landesplanungsgesetzes 
bleibt unberührt.“

 5. Die Abschnittsüberschrift vor § 4 wird gestrichen.

 6. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4  
Verfahren, Anwendung von Bundesrecht

(1) Im Rahmen des § 3 sind für 

1. die Feststellung der Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder einer Strategischen Umweltprüfung 
einschließlich der notwendigen Vorprüfung,

2. die Durchführung der Umweltverträglichkeits-
prüfung für Vorhaben oder der Strategischen 
Umweltprüfung für Pläne und Programme,

3. die Berücksichtigung der Ergebnisse der Um-
weltverträglichkeitsprüfung oder der Strate-
gischen Umweltprüfung bei der Zulassung 
des Vorhabens oder der Aufstellung oder 
Änderung von Plänen und Programmen,

4. die Überwachung der Vorhaben, Pläne und 
Programme, für die eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
Strategischen Umweltprüfung besteht und

5. die Berichterstattung an die Europäische 
Kommission

die §§ 4 bis 34, 38 bis 64, 72 und 73, die An-
lagen 2 bis 4 und 6 UVPG und die zu diesem 
Bundesgesetz ergangenen allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften entsprechend anzuwenden. 
Anstelle der Anlagen 1 und 5 UVPG sind die 
Anlagen 1 und 2 dieses Gesetzes anzuwenden. 

(2) Die zur Durchführung der Umweltprüfun-
gen erforderlichen Verwaltungsvorschriften er-
lässt das für Umwelt zuständige Ministerium 
im Einvernehmen mit den Ministerien, deren 
Geschäftsbereich berührt wird.“

 7. Die §§ 5 bis 10 werden gestrichen.

 8. Die Abschnittsüberschrift vor § 11 wird gestri-
chen.

 9. Die §§ 11 und 12 werden gestrichen.

10. Der bisherige § 13 wird § 5 und wie folgt ge-
ändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Bei der Aufstellung oder Änderung von 
Landschaftsplanungen nach den §§ 10 und 
11 BNatSchG sowie den §§ 6 und 7 des Lan-
desnaturschutzgesetzes sind in die Darstel-
lung und Begründung nach § 9 Absatz 2 und 
3 BNatSchG die Umweltauswirkungen auf 
die in § 2 Absatz 1 UVPG genannten Schutz-
güter aufzunehmen. Die Begründung der 
Landschaftsplanungen erfüllt die Funktion ei-
nes Umweltberichtes nach § 40 UVPG.“

b)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 40 Absatz 4 UVPG und § 9 Absatz 5 
Satz 3 BNatSchG finden entsprechende An-
wendung.“  
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11.  Nach § 5 wird folgender § 6 eingefügt:

„§ 6  
Zuständige Behörden

(1) Die Feststellung, dass eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltprüfung nach Bun-
desrecht oder nach diesem Gesetz besteht, so-
wie die Durchführung der Umweltverträglich-
keitsprüfung oder der Strategischen Umwelt-
prüfung obliegt der für die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens oder der für die 
Aufstellung oder Änderung des Plans oder Pro-
gramms zuständigen Behörde.

(2) Bedarf ein Vorhaben der Zulassung durch 
mehrere Landesbehörden, ist eine dieser Be-
hörden federführend im Sinne des § 31 UVPG, 
auch in Verbindung mit § 4 Absatz 1 dieses 
Gesetzes, für die Durchführung der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zuständig.

(3) Federführende Behörde im Sinne des Ab-
satzes 2 ist

1.  für Vorhaben nach den Nummern 3.1, 4.1 
und 5.1 der Anlage 1 zu diesem Gesetz die 
zuständige Naturschutzbehörde,

2.  für Vorhaben nach Nummer 11 der Anlage 1 
zum UVPG das für Reaktorsicherheit und 
Strahlenschutz zuständige Ministerium,

3.  für Vorhaben nach der Nummer 13 der An-
lage 1 zum UVPG mit Ausnahme der Num-
mer 13.13 die für die wasserrechtliche Ent-
scheidung zuständige Wasserbehörde,

4.  für Vorhaben nach der Nummer 13.13 der 
Anlage 1 zum UVPG die für die wasser-
rechtliche Entscheidung zuständige Küsten-
schutzbehörde,

5.  für Vorhaben nach Nummer 17.1 der Anlage 
1 zum UVPG in Verbindung mit Nummer 3.2 
der Anlage 1 zu diesem Gesetz sowie für 
Vorhaben nach Nummer 17.2 der Anlage 1 
zum UVPG die zuständige Forstbehörde.“

12. § 14 wird gestrichen.

13. § 15 wird § 7 und wie folgt gefasst:

„§ 7  
Übergangsvorschriften

(1) Für Vorhaben, für die das Verfahren zur 
Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall nach 
§ 6 oder § 7 Nummer 2 in der Fassung dieses 
Gesetzes, die vor dem 16. Mai 2017 galt, vor 
dem 16. Mai 2017 eingeleitet wurde, sind die 
§§ 4 bis 8 in der bis dahin geltenden Fassung 
dieses Gesetzes weiter anzuwenden.

(2) Verfahren nach § 3 Absatz 1 sind nach der 
Fassung dieses Gesetzes, die vor dem 16. Mai 
2017 galt, zu Ende zu führen, wenn vor die-
sem Zeitpunkt

1.  das Verfahren zur Unterrichtung über vor-
aussichtlich beizubringende Unterlagen in 
der bis dahin geltenden Fassung des § 5 
Absatz 1 UVPG eingeleitet wurde oder

2.  die Unterlagen nach § 6 UVPG in der bis 
dahin geltenden Fassung des UVPG vorge-
legt wurden.

(3) Verfahren nach § 3 Absatz 2 sind nach der 
Fassung dieses Gesetzes, die vor dem 16. Mai 
2017 galt, zu Ende zu führen, wenn vor die-
sem Zeitpunkt der Untersuchungsrahmen nach 
§ 14f Absatz 1 UVPG in der bis dahin gelten-
den Fassung des UVPG festgelegt wurde.“

14. Es wird folgender § 8 eingefügt: 

„§ 8 
Anlagen

Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses 
Gesetzes.“

15. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a)  Im Klammerzusatz der Anlagenbezeichnung 
wird die Angabe „§ 3“ durch die Angabe  
„§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

b)  In Satz 1 der Einleitung wird die Angabe  
„§ 3 Satz 1“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

c)  In Satz 2 der Einleitung werden das Wort 
“diese“ durch das Wort „dies“ und die An-
gabe „§ 6 Satz 1 und 2“ durch die Angabe 
„§ 7 Absatz 1 und 2 UVPG“ ersetzt.

d)  In der Legende werden die Angabe „§ 5 
Abs. 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 6 Satz 
2 UVPG“, die Angabe „§ 6 Satz 4“ durch 
die Angabe „§ 7 Absatz 5 Satz 3 UVPG“, 
die Angabe „§ 6 Satz 1“ durch die Angabe 
„§ 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG“ und die An-
gabe „§ 6 Satz 2“ durch die Angabe „§ 7 
Absatz 2 Satz 1 UVPG“ ersetzt.

e) Folgende Nummer 2.4 wird eingefügt:
Nr. Vorhaben Spalte 

1
Spalte 

2

2.4 Bau oder Ausbau von 
sonstigen Landes-, Kreis- 
oder Gemeindestraßen 
oder sonstigen Straßen, 
wenn diese Straße einen 
durchschnittlichen tägli- 
chen Verkehr von mehr als 
10.000 Kraftfahrzeugen 
in 24 Stunden aufweist;

A

f) Die bisherige Nummer 2.4 wird Nummer 2.5 
und wie folgt geändert:

In Buchstabe c werden die Angabe „§ 1 
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 2“, 
die Angabe „§ 1 Abs. 3“ durch die Angabe 
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„§ 2 Absatz 3 Nummer 3“ und die Angabe 
„§ 20“ durch die Angabe „§ 2 Absatz 3 
Nummer 4“ ersetzt.

g) Die bisherige Nummer 2.5 wird Nummer 2.6.

h) Die bisherige Nummer 2.6 wird gestrichen.

i)  Nummer 3.3 wird gestrichen.

j)  Nummer 6 wird gestrichen.

k) Die Nummern 7 bis 11 werden die Num-
mern 6 bis 10.

16. Anlage 2 wird gestrichen.

17. Die bisherige Anlage 3 wird Anlage 2 und wie 
folgt geändert:

a) Die Anlage erhält folgende Bezeichnung:

„Anlage 2 (zu § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 
und 3)

Liste „SUP-pflichtige Pläne und Programme““

b)  Im Einleitungssatz wird die Angabe „§ 3 
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 1 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 und 3“ ersetzt.

c)  In Nummer 1 wird die Angabe „§ 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

d)  In Nummer 2 wird die Angabe „§ 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2“ durch die Angabe „§ 3 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.

18. Anlage 4 wird gestrichen.

Artikel 2 
Änderung des Landesnaturschutzgesetzes2)

Das Landesnaturschutzgesetz vom 24. Februar 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geän-
dert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 162), wird wie folgt geändert:

1. In § 11 Absatz 10 werden die Wörter „vom  
13. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 246), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom  
19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verord-
nung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 96)“ gestrichen.

2. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „§ 9 
Landes-UVP-Gesetz“ durch die Angabe  
„§ 58 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG)“ ersetzt.

b) In Absatz 6 Satz 2 wird die Angabe „§ 9 
Landes-UVP-Gesetz“ durch die Angabe  
„§ 54 UVPG“ ersetzt.

3. § 39 Satz 2 wird wie folgt geändert:

Nach dem Wort „Landes-UVP-Gesetzes“ wer-
den die Wörter „sowie des UVPG“ eingefügt.

Artikel 3 
Änderung des Landeswaldgesetzes3)

Das Landeswaldgesetz in der Fassung vom 5. De-
zember 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 461), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 30. Juli 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 444), wird wie folgt geändert:

In § 9 Absatz 5 werden die Wörter „vom 13. Mai 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 246), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 784),“ gestrichen. 

Artikel 4 
Änderung des Landeswassergesetzes4)

Das Landeswassergesetz in der Fassung vom  
11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 91), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom  
2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), wird wie 
folgt geändert: 

1.  § 10 Absatz 3 wird gestrichen. 

2.  § 11 Satz 2 wird gestrichen. 

3.  In § 68 Absatz 2 Nummer 3 werden die Wörter 
„gemäß §§ 3, 6 und 7 des Landes-UVP-Geset-
zes“ durch die Wörter „nach dem Landes-UVP-
Gesetz“ ersetzt.

4.  In § 77 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 
„Anlage 1 des Landes-UVP-Gesetzes“ durch die 
Wörter „dem Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) oder dem Landes-UVP-
Gesetz“ und das Wort „Landes-UVP-Gesetzes“ 
durch die Wörter „UVPG, auch in Verbindung 
mit dem Landes-UVP-Gesetz“ ersetzt.

5. § 107 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)  In Nummer 4 werden die Wörter „§ 20 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (Vorhaben nach 19.3, 19.8, 19.9 der An-
lage 1) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316),“ 
durch die Wörter „§ 65 UVPG (Vorhaben nach 
19.3, 19.8, 19.9 der Anlage 1)“ ersetzt.

b)  In Nummer 5 werden nach den Wörtern 
„(BGBl. I S. 3777, ber. S. 3809)“ die Wörter 
„, zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 21 
des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I  
S. 2808, ber. 2018  S. 472)“ eingefügt und 
die Wörter „Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757, 
ber. S. 2797), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 11. August 2009 (BGBl. I  
S. 2723),“ durch das Wort „UVPG“ ersetzt.

3) Ändert Ges. i.d.F. vom 5. Dezember 2004, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 790-3

4) Ändert Ges. vom 11. Februar 2008, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 753-2

2) Ändert Ges. vom 24. Februar 2010, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 791-10



Nr. 18 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 20. Dezember 2018 777

6.  In § 126 Absatz 5 werden die Wörter „Landes-
UVP-Gesetz oder dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung“ durch die Wörter 
„UVPG oder dem Landes-UVP-Gesetz“ und die 
Wörter „Landes-UVP-Gesetzes oder des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung“ 
durch die Wörter „UVPG, auch in Verbindung 
mit dem Landes-UVP-Gesetz“ ersetzt.

7.  In § 131 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Landes-
UVP-Gesetzes“ durch das Wort „UVPG“ ersetzt.

8.  In § 139 Absatz 1 wird das Wort „Landes-UVP-
Gesetzes“ durch das Wort „UVPG“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung des Landesplanungsgesetzes5)

Das Landesplanungsgesetz vom 10. Februar 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 232), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Juni 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 292), wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Absatz 11 wird die Angabe „§ 9 ROG“ 
durch die Angabe „§ 8 ROG“ ersetzt.

2. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „§ 16 
Absatz 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGBl. I 
S. 734),“ durch die Wörter „§ 49 Absatz 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) “ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 16 Ab-
satz 1“ durch die Angabe „§ 49 Absatz 1“ er-
setzt.

Artikel 6 
Änderung des Straßen- und Wegegesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein6)

Das Straßen- und Wegegesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. November 2003 

(GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 68), wird wie folgt geändert:

1.  In § 40 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„§ 3 des Landes-UVP-Gesetzes vom 13. Mai 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 246), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Ja-
nuar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), Zuständig-
keiten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt 
durch Artikel 67 und 69 der Verordnung vom  
4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143),“ durch 
die Wörter „§ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des 
Landes-UVP-Gesetzes“ ersetzt. 

2.  In § 40a Nummer 2 wird die Angabe „§ 9 Ab-
satz 1 Satz 3“ durch die Angabe „§ 18 Absatz 
1 Satz 3“ ersetzt.

3.  In § 40d Satz 1 wird die Angabe „§ 9 Absatz 1 
Satz 3“ durch die Angabe „§ 18 Absatz 1 Satz 3“ 
ersetzt.

Artikel 7 
Änderung des Informationszugangsgesetzes für 

das Land Schleswig-Holstein7)

Das Informationszugangsgesetz vom 19. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89, ber. S. 279), geän-
dert durch Gesetz vom 5. Mai 2017 (GVOBl. Schl.-
H. S. 279, ber. S. 509), wird wie folgt geändert:

In § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 werden die 
Wörter „§§ 11 und 12 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I  
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490)“ 
durch die Wörter „§§ 24 und 25 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung“ ersetzt.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 13. Dezember 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerpräsident Minister
  für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
  Natur und Digitalisierung

 H a n s – J o a c h i m  G r o t e D r.  B e r n d  B u c h h o l z
 Minister Minister
 für Inneres, ländliche Räume und Integration für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
  Technologie und Tourismus

5) Ändert Ges. vom 10. Februar 1996, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 230-1 
6) Ändert Ges. i.d.F.d.B. vom 25. November 2003, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 90 -1
7) Ändert Ges. vom 19. Januar 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2010-3
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Landesverordnung 
zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung*)

Vom 15. November 2018
Aufgrund des § 36 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
27. August 2017 (BGBl. I S. 3295), in Verbindung 
mit § 2 der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeits-
verordnung vom 22. Januar 1988 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 32), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 17. November 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 759), verordnet das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren:

Artikel 1

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung 
vom 14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 17. November 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 759), wird wie folgt geändert:

In Gliederungsnummer 1.19.6.1 wird die Angabe 
„§ 8“ durch die Angabe „ §§ 8 und 8a“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 15. November 2018
D r .  H e i n e r  G a r g

Minister
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

*) Ändert Zuständigkeitsverz. i.d.F. vom 14. September 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5

Landesverordnung 
über die Spielordnung für die öffentlichen Spielbanken 

(Spielbankverordnung - SpielbankVO)
Vom 19. November 2018

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2186-8-7

Aufgrund des § 12 Satz 1 und 2 des Spielbankge-
setzes des Landes Schleswig-Holstein vom 29. De-
zember 1995 (GVOBl. Schl.-H. 1996 S. 78), zu-
letzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet 
das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration:

§ 1 
Zugelassene Spiele, Glücksspielgeräte

(1) Zugelassen ist die Veranstaltung folgender 
Glücksspiele:

1. Roulette, Baccara, Black Jack, Poker (Großes Spiel),

2. Automatenspiele (Kleines Spiel).

(2) Das für Inneres zuständige Ministerium kann 
die Veranstaltung weiterer Glücksspiele widerruf-
lich zulassen.

(3) Die Bauart sowie etwaige elektronische Kompo-
nenten eingesetzter mechanischer und elektroni-
scher Glücksspielgeräte müssen international aner-
kannten Prüfstandards entsprechen. Nachweise 
sind auf Anforderung der Aufsichtsbehörde nach § 13 
Absatz 1 Satz 1 Spielbankgesetz durch das Spiel-
bankunternehmen vorzulegen.

§ 2 
Spielregeln

(1) Die Spielregeln werden von der Spielbanklei-
tung nach den allgemeinen internationalen Spielre-
geln bestimmt. Sie sind für die Spielbank und alle 
Spielgäste verbindlich. Die Spielregeln sind vor Ein-
führung oder Änderung mit dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium und dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium abzustimmen.

(2) Das Personal der Spielbanken hat sich beim 
Spiel grundsätzlich der deutschen Sprache zu be-
dienen. International übliche Ausdrücke in französi-
scher und englischer Sprache sind zugelassen.

§ 3 
Spielzeiten

Die Spielbanken dürfen täglich von 10.00 Uhr bis 
5.00 Uhr des folgenden Tages geöffnet sein. Die 
täglichen Öffnungszeiten sind an den Eingängen 
der Spielbank bekannt zu geben.

§ 4 
Spielverbote

(1) Die Teilnahme am Spiel ist nicht gestattet:

1. Personen, die noch nicht volljährig sind,
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2. Personen, die gemäß § 8 Absatz 2 des Glücks-
spielstaatsvertrages vom 15. Dezember 2011 
(Artikel 1 des Ersten Glücksspieländerungs-
staatsvertrages, Anlage zum Gesetz vom 1. Fe-
bruar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 51)) bei der 
Spielbank eine Selbstsperre beantragt haben,

3. Personen, die die Spielbank aufgrund des Vorlie-
gens der Voraussetzungen des § 8 Absatz 2 
des Glücksspielstaatsvertrages zur Teilnahme 
am Spiel gesperrt hat oder bei denen sie die 
aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte begon-
nene Prüfung, ob sie gegen ihren Willen zu sper-
ren seien, noch nicht abgeschlossen hat,

4. Personen, die der Spielbank von einer anderen 
Spielbank oder einem anderen an dem übergrei-
fenden Sperrsystem beteiligten Veranstalter als 
gesperrt gemeldet sind,

5. Personen, bei denen Anlass besteht anzuneh-
men, dass ihre Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse einer Beteiligung am Spiel nicht 
entsprechen,

6. Personen, die dem Spielbankunternehmen als 
Mitglied der Geschäftsführung angehören oder 
in dem Unternehmen in leitender Stellung tätig 
sind,

7. Personen, die in einem Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis zu dem Spielbankunternehmen stehen,

8. der Inhaberin oder dem Inhaber eines Nebenbe-
triebes der Spielbank und den dort beschäftig-
ten Personen,

9. den Bediensteten, die mit der staatlichen Auf-
sicht über die Spielbanken beauftragt sind.

(2) Absatz 1 Nummer 6 bis 9 gilt auch für die Ehe-
gattinnen und Ehegatten und für die eingetragenen 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner der dort ge-
nannten Personen.

§ 5 
Spielersperren

Vor Ausspruch einer Fremdsperre gemäß § 8 Ab-
satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages ist die be-
troffene Person unverzüglich anzuhören. Stimmt 
sie der Sperre nicht zu, sind die tatsächlichen An-
haltspunkte unter Würdigung ihrer Argumente 
nochmals zu bewerten und Meldungen Dritter 
durch geeignete Maßnahmen zu überprüfen. Die 
Spielbank hat die Entscheidung unter Wiedergabe 
der tatsächlichen Anhaltspunkte, der mit der Ver-
weigerung vorgebrachten Argumente und Tatsa-
chenbehauptungen und der ihre Entscheidung tra-
genden Bewertung zu dokumentieren. Ihre Haftung 
für Fehlentscheidungen ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit begrenzt.

§ 6 
Technische Überwachung

(1) Das Spielbankunternehmen hat die Spielbanken 
zur Überwachung mittels Beobachtung und Anfer-
tigung von Bildaufzeichnungen mit technischen 
Mitteln auszustatten. Die Aufzeichnungen dürfen 
über die Zweckbestimmung des § 13a Absatz 1 
Spielbankgesetz hinaus nicht verarbeitet werden.

(2) Bildaufzeichnungen sind anzufertigen:

1. in den Spielsälen,

2. an den Spieltischen und Spielautomaten,

3. im Kassenbereich sowie

4. in den Abrechnungsräumen und internen Si-
cherheitsbereichen der Spielbank.

Die Bildaufzeichnungen sollen die Erkennbarkeit 
der beteiligten Personen ermöglichen.

(3) Auf die Aufzeichnungen dürfen nur für Zwecke 
des § 13a Absatz 1 Spielbankgesetz Zugriff neh-
men:

1. die Spielbankleitung und deren Beauftragte,

2. die zuständigen Bediensteten der Spielbankauf-
sichtsbehörde,

3. die für die Finanzaufsicht über die Spielbanken 
zuständigen Bediensteten sowie

4. die Polizei und die Staatsanwaltschaft im Rah-
men ihrer gesetzlichen Aufgaben.

(4) Die Aufzeichnungen sind gesondert zu spei-
chern. Die Aufzeichnungen sind in einem verschlos-
senen, gegen unbefugte Einsichtnahme gesicher-
ten Aufzeichnungsgerät aufzubewahren. Unbefugt 
ist jede Einsichtnahme, die nicht für die Aufgaben-
erfüllung der in Absatz 3 genannten verantwortli-
chen Stelle erforderlich ist.

§ 7 
Eintrittskarten, Identifizierung der Besucher, 

Auskunftspflicht

(1) Der Besuch der Spielsäle ist Inhaberinnen und 
Inhabern von Eintrittskarten gestattet. Eintrittskar-
ten dürfen nur an volljährige Besucherinnen und 
Besucher ausgegeben werden. Sie sind nicht über-
tragbar.

(2) Die Spielbankleitung kann an volljährige Besu-
cherinnen und Besucher Ehren- und Freikarten aus-
geben.

(3) Die Geltungsdauer von Zeit- und Ehrenkarten 
darf ein Jahr nicht überschreiten.

(4) Das Spielbankunternehmen hat sich vor jedem 
Betreten der Spielbank durch Vorlage eines gülti-
gen amtlichen Ausweises von der Volljährigkeit und 
Identität der Besucherin oder des Besuchers zu 
überzeugen. Aus Anlass der Identitätsprüfung hat 
das Spielbankunternehmen eine vollständige Kopie 
des vorgelegten Ausweisdokumentes anzufertigen 
oder das Ausweisdokument vollständig digitalisiert 
zu erfassen. Die aufgezeichneten Angaben und Be-
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lege sind fünf Jahre aufzubewahren und danach 
unverzüglich zu vernichten. Sie sind während der 
Aufbewahrungsdauer vor dem Zugriff und der Ein-
wirkung Unbefugter zu schützen. Es gelten die 
Vorschriften des Geldwäschegesetzes.

(5) Die Spielbankleitung ist zudem berechtigt, von 
den Besucherinnen und Besuchern der Spielbank 
Auskunft über ihre persönlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse, insbesondere über das Lebensal-
ter, den tatsächlich ausgeübten Beruf, ihren Wohn- 
oder Aufenthaltsort sowie über ihre Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse insoweit zu verlangen, 
als dies für die Prüfung der Berechtigung zur Teil-
nahme am Spiel erforderlich erscheint. Die Spiel-
bankleitung kann erforderlichenfalls geeignete 
Nachweise verlangen.

§ 8 
Eintritts- und Zugangsverbot

(1) Die Spielbankleitung ist berechtigt und ver-
pflichtet, zur Einhaltung der Spielverbote nach § 4 
den genannten Personen den Eintritt in die Spiel-
bank zu verwehren.

(2) Eintritts- und Ehrenkarten sind zu entziehen,

1. wenn sie aufgrund unrichtiger Angaben erlangt 
worden sind oder

2. wenn die Inhaberin oder der Inhaber gegen die 
Spielbankverordnung verstößt.

(3) Die Befugnis der Spielbankleitung, aufgrund 
des Hausrechts oder einer Hausordnung Personen 
den Eintritt ohne Angabe von Gründen zu verweh-
ren oder sie zum Verlassen der Spielbank aufzufor-
dern, bleibt unberührt.

§ 9 
Spieleinsätze und Spielmarken

(1) Die Einsätze müssen entweder in Spielmarken, 
die bei der Kasse der Spielbank gelöst werden kön-
nen, oder in Zahlungsmitteln der Deutschen Bun-
desbank geleistet werden. Bargeld ist zum frühest-
möglichen Zeitpunkt vom spieltechnischen Perso-
nal den dafür vorgesehenen verschlossenen Kästen 
zuzuführen. Der Gegenwert oder Gewinn ist in 
Spielmarken zu leisten. Spielansagen (Annoncen) 
sind nur gültig, wenn sie von der Tischchefin oder 
dem Tischchef durch Wiederholung der Ansage an-
genommen sind. Jede Spielerin oder jeder Spieler 
ist für ihren oder seinen Einsatz selbst verantwort-
lich.

(2) Die Mindest- und Höchsteinsätze für die einzel-
nen Spiele sind von der Spielbankleitung in den 
Spielregeln zu bestimmen und an den Spieltischen 
bekannt zu geben.

(3) Trinkgelder dürfen vom spieltechnischen Perso-
nal nur in Form von Spielmarken angenommen wer-
den. Sie sind den dafür vorgesehenen verschlosse-
nen Kästen zuzuführen.

(4) Die Spielbankleitung kann Spielmarken jederzeit 
aus dem Spiel nehmen und durch andere ersetzen. 
Die aus dem Spiel genommenen Spielmarken ver-
lieren mit der Herausnahme ihre Gültigkeit.

(5) Die Spielmarken sind beim Verlassen der Spiel-
bank an der Kasse umzutauschen. Etwaige Schä-
den, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vor-
schrift ergeben, hat die betreffende Besucherin 
oder der betreffende Besucher zu tragen.

§ 10 
Satzlage

Maßgebend für die Gewinnauszahlung ist in jedem 
Fall die Satzlage im Augenblick der Entscheidung. 
Für Fehler und Irrtümer der Spielerinnen oder Spie-
ler haftet die Spielbank nicht. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn ein Satz auf ein anderes Spielfeld 
verschoben wird.

§ 11 
Verbot technischer Hilfsmittel

Besucherinnen und Besuchern der Spielbank ist bei 
der Spielteilnahme die Benutzung technischer Hilfs-
mittel jeglicher Art verboten.

§ 12 
Aufsicht

(1) Jede Besucherin und jeder Besucher der Spiel-
bank ist verpflichtet, den Anordnungen des Spiel-
bankpersonals Folge zu leisten und auf Verlangen 
Eintrittskarten und Ausweispapiere vorzuzeigen.

(2) Meinungsverschiedenheiten zwischen den Be-
sucherinnen oder Besuchern und dem Personal der 
Spielbank über die Anwendung dieser Spielbank-
verordnung werden durch die Spielbankleitung oder 
deren Beauftragte oder Beauftragten entschieden. 
Diese Entscheidung ist endgültig.

§ 13 
Bekanntmachung der Spielbankverordnung  

und der Spielregeln

Die Spielbankverordnung und die Spielregeln sind 
in den Spielsälen an gut sichtbarer Stelle auszu-
hängen oder auszulegen.

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2018 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. Dezember 2023 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. November 2018
H a n s – J o a c h i m  G r o t e

Minister
für Inneres, ländliche Räume und Integration
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Landesverordnung 
über die Fangjagd (Fangjagdverordnung)

Vom 23. November 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 792-1-24

Aufgrund des § 28 Absatz 2 des Landesjagdgeset-
zes in der Fassung vom 13. Oktober 1999 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 300, ber. 2008 S. 135), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Februar 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 58, ber. S. 128) verord-
net das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung:

§ 1 
Verbotene Fanggeräte

Das Verbot des § 19 Absatz 1 Nummer 9 des Bun-
desjagdgesetzes umfasst die Verwendung folgen-
der Fanggeräte (Fallen):

1. Knüppelfallen (einschließlich Prügel- und Rasen-
fallen),

2. Marderschlagbäume,

3. Scherenfallen,

4. Totschlagfallen aller Art, die durch Tritt oder 
Druck ausgelöst werden,

5. Drahtbügelschlagfallen (einschließlich Fallen 
nach Conibear-Bauart),

6. Wieselwippbrettfallen.

§ 2 
Fallen für den Lebendfang

Fallen für den Lebendfang sind bauartzugelassen, 
wenn

1. sie gewährleisten, dass Tiere unversehrt lebend 
gefangen werden,

2. dem gefangenen Tier ein ausreichend großer 
Fangraum gewährt wird und

3. der Innenraum so gestaltet ist, dass Verletzun-
gen ausgeschlossen werden.

Dabei müssen Kasten- oder Röhrenfallen einen ab-
gedunkelten Fangraum aufweisen. Satz 2 gilt nicht 
für Drahtgitterfallen zum Lebendfang von Jung-
füchsen, Kaninchen oder Schwarzwild.

§ 3 
Fallen für den Totfang

(1) Fallen für den Totfang

1. müssen über eine für die jeweilige Tierart ausrei-
chende Bügelweite verfügen,

2. müssen die für das sofortige Töten des Tieres 
ausreichende Klemmkraft besitzen,

3. dürfen nur in geschlossenen Räumen, Fanggär-
ten, in Fangbunkern oder Fangkisten aufgestellt 
werden, deren Zugangsöffnung bei Bügelweiten 
bis zu 51 cm nicht größer als 8 cm, bei den üb-

rigen Bügelweiten nicht größer als 25 cm sein 
darf, 

4. sind im unmittelbaren Gefahrenbereich mit dem 
Hinweis auf einem wetterfesten Schild „Vor-
sicht Falle – Verletzungsgefahr“, verbunden mit 
einem zur Warnung dienenden Piktogramm, zu 
versehen.

(2) Als Fallen für den Totfang sind nur Fallen, die 
über einen Köderabzug ausgelöst werden und fol-
gende technische Anforderungen erfüllen, bauart-
zugelassen:
Typ Mindest-

klemmkräfte
Bügelwei-
ten

Einsatzbereich

Schwa- 
nenhals

300 Newton über 66 cm 
bis 74 cm

geeignet für 
Dachs, Fuchs, 
Marderhund 
und Waschbär

Schwa- 
nenhals

250 Newton über 51 cm 
bis 66 cm

geeignet für 
Dachs, Fuchs, 
Marderhund 
und Waschbär

Schwa- 
nenhals

225 Newton über 41 cm 
bis 51 cm

geeignet für 
Marder und 
Iltis

Eiabzug- 
eisen

200 Newton bis 41 cm geeignet für 
Marder und 
Iltis

(3) Die oberste Jagdbehörde kann andere Bauarten 
zulassen, wenn sie ein sofortiges Töten gewähr-
leisten und Belange der öffentlichen Sicherheit und 
des Tier- und Artenschutzes nicht entgegenstehen.

§ 4 
Funktionsprüfung und Registrierung  

von Fanggeräten

(1) Es dürfen nur Fanggeräte verwendet werden, 
die dauerhaft und unverwechselbar so gekenn-
zeichnet sind, dass sie der jeweiligen Eigentümerin 
oder dem jeweiligen Eigentümer zugeordnet wer-
den können und die funktionssicher sind.

(2) Vor der erstmaligen Verwendung müssen die 
Fanggeräte bei der Prüfstelle nach Absatz 3 auf 
ihre Bauartzulassung und Funktionssicherheit über-
prüft, registriert und gekennzeichnet sein. Die 
Überprüfung ist alle vier Jahre zu wiederholen. 
Satz 2 gilt nicht für stationär eingebaute Fallen für 
den Lebendfang (zum Beispiel Betonrohrfallen). Die 
Kosten für die Überprüfung und Registrierung trägt 
die Eigentümerin oder der Eigentümer.

(3) Die Prüfstelle wird von der obersten Jagdbe-
hörde im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt 
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gegeben. Sie führt ein Verzeichnis über die Ergeb-
nisse der Funktionsprüfung sowie die Namen und 
Anschriften der Eigentümerinnen und Eigentümer 
der gekennzeichneten Fanggeräte. Die Aufzeich-
nungen sind der Jagdbehörde auf Verlangen mitzu-
teilen und mindestens fünf Jahre lang aufzubewah-
ren.

§ 5 
Anwendung von Fanggeräten

(1) Fallen für den Lebendfang und den Totfang sind 
täglich mindestens morgens und abends zu kont-
rollieren. Drahtgitterfallen zum Fang von Jungfüch-
sen und Kaninchen sind tagsüber im Abstand von 
zwei Stunden zu kontrollieren. Satz 1 und 2 gelten 
nicht für Fallen, die über ein elektronisches Melde-
system verfügen. Lebendfangfallen für Schwarz-
wild dürfen nur mit einem manuell zu bedienenden 
Falltorauslöser betrieben werden. Eine manuelle 
Falltorauslösung liegt auch vor, wenn die Auslö-
sung durch den befugten Jäger oder die befugte 
Jägerin kameragestützt über ein Funksignal erfolgt.

(2) Der Einsatz lebender Lockvögel bei der Fang-
jagd ist nicht zulässig.

§ 6 
Anerkennung von Ausbildungslehrgängen

Ausbildungslehrgänge müssen rechtliche Grundla-
gen der Fallenjagd, Grundzüge des Tierschutz- und 
des Artenschutzrechtes sowie theoretische und 
praktische Kenntnisse über Funktion, artenspezifi-
schen Einsatz, Einbau und Wartung von Fallen ver-
mitteln. Die oberste Jagdbehörde erkennt entspre-
chende Ausbildungslehrgänge auf Antrag an. Bei 
Berufsjägerinnen und Berufsjägern steht die erfolg-
reiche Ausbildung zur Revierjägerin oder zum Re-
vierjäger der Teilnahme an einem anerkannten Aus-
bildungslehrgang gleich.

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 23. November 2018
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Landesverordnung 
 über Verwaltungsgebühren für das Landeslabor Schleswig-Holstein 

(Lebensmittel-, Veterinär- und Umweltuntersuchungsamt)
Vom 28. November 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-60

Aufgrund des § 2, des § 6 und des § 8 Absatz 4 
Satz 2 und 3 in Verbindung mit § 2 Absatz 2 des 
Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), 
Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt 
ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbin-
dung mit § 4 Nummer 3 Buchstabe d und Nummer 4 
Buchstabe a der Verwaltungsgebührenverordnung 
vom 26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 476), zuletzt geändert durch Artikel 3 der Ver-
ordnung vom 17. November 2018 (GVOBl. Schl.H. 
S. 759), verordnen das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digita-
lisierung sowie das Ministerium für Justiz, Europa, 
Verbraucherschutz und Gleichstellung:

§ 1

Für Amtshandlungen des Landeslabors Schleswig-
Holstein (Lebensmittel-, Veterinär- und Umweltun-
tersuchungsamt) werden Verwaltungsgebühren 
nach dem beigefügten Gebührentarif erhoben; er 

ist Bestandteil dieser Verordnung. Unberührt blei-
ben Gebührenregelungen für Amtshandlungen des 
Landeslabors Schleswig-Holstein nach anderen 
Rechtsvorschriften.

§ 2

Die Gebührenpflicht nach § 8 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 des Verwaltungskostengesetzes wird 
auf Amtshandlungen im Rahmen der unmittelbar 
geltenden Rechtsakte der Europäischen Union auf 
dem Gebiet der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene 
beschränkt.

§ 3

Für Massenuntersuchungen im Rahmen staatlich 
geförderter Bekämpfungsmaßnahmen gegen be-
stimmte Tierseuchen ist eine Gebührenermäßigung 
zulässig.

§ 4

Gebühren werden aus Gründen des öffentlichen In-
teresses nicht erhoben:

1. für Untersuchungen, die ein Tätigwerden des 
Amtstierarztes nach § 5 des Tiergesundheitsge-

Anl.
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Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 28. November 2018

 J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
 Minister Ministerin
 für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,  für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
 Natur und Digitalisierung  und Gleichstellung

setzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 1324), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2615), notwendig machen und

2. für Untersuchungen von Wild aus freier Wild-
bahn zur Klärung der Todesursache.

§ 5

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren nach ihrem In-
krafttreten außer Kraft.
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Anlage 
 

Gebührentarif 

 

Tarifstelle Gegenstand Euro 

1 Virologische Untersuchung  

1.1 direkter Virusnachweis 5-30  

1.2 indirekter Virusnachweis 8-70  

2 Pathologisch-anatomische Zerlegung und Befunderhe-
bung 

 

2.1 Fische  

2.1.1 Fische, Befunderhebung je Sendung 10-12  

2.1.2 Fische, Einzeluntersuchung 30-35  

2.2 Sonstige Tiere 50-100  

3 Histologische Untersuchung  

3.1 Schnitt und 1. Färbung 10-70  

3.2 jede weitere Färbung 5-65  

4 Mikrobiologische Untersuchung  

4.1 kulturell-bakteriologische Untersuchung  
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4.1.1 Grundgebühr 7-10  

4.1.1.1 einfache Untersuchung 7-20  

4.1.1.2 aufwendige Untersuchung 10-40  

4.2 Faulbrutsporen  

4.2.1 qualitativ 5-10  

4.2.2 quantitativ 17-30  

4.3 Resistenztest (Antibiogramm) 12-23  

4.4 mikroskopische Untersuchung 5-15  

4.5 mykologische Untersuchung (kulturell/mikroskopisch) 12-23  

4.6 Bakteriologische Fleischuntersuchung einschließlich der Un-
tersuchung auf Hemmstoffe 

25-33  

4.7 Hemmstoffnachweis aus Geweben und festen Stoffen (Drei-
Platten-Test) 

 

4.7.1 Einzelprobe 8-15  

4.7.2 jede weitere Untersuchung bei Serien 4-7  

4.8 tierarzneimittelrechtliche Differenzierung von Hemmstoffen 50-300  

4.9 Ansatz veterinärdiagnostische Untersuchung 7-42  

5 Immunologische Untersuchung (Antigen- bzw. Antikör-
pernachweis) 

 

5.1 Agglutination 7-15  
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5.2 Untersuchung mit markierten Reagenzien  

5.2.1 Enzymimmunoassay (EIA)  

5.2.1.1 Einzeluntersuchung in der Tierseuchenserolo-
gie/Bakteriologie 

17-30  

5.2.1.2 Serienuntersuchung, auch im Rahmen von staatlich aner-
kannten Tierseuchenbekämpfungsprogrammen bei Haustie-
ren und Süßwasserfischen im Sinne des § 2 Nummer 3 und 5 
des Tiergesundheitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1324), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2017 
(BGBl. I S. 2615) 

2-12  

5.2.1.3 Untersuchung in der Lebensmittel- und Rückstandsanalytik 45-80  

5.2.2 Radioimmunoassay (RIA) in der Rückstandsanalytik 40-60  

6 Parasitologische Untersuchungen  

6.1 Trichomonaden 14-16  

6.2 Fuchsbandwurm 10-13  

7 Molekularbiologische Untersuchungen  

7.1 Polymerase Kettenreaktion (PCR) (Einzel-PCR) 10-300  

7.2 Polymerase Kettenreaktion (PCR) PCR-Serienuntersuchung, 
auch im Rahmen von staatlich anerkannten Tierseuchenbe-
kämpfungsprogrammen bei Haustieren und Süßwasserfi-
schen im Sinne des § 2 Nummer 3 und 5 des Tiergesund-
heitsgesetzes 

2-50  

8 Enzymatische Untersuchung 25-60  
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9 Chemische und physikalische Untersuchungen  

9.1 einfache Schnelltests (pH-Wertbestimmung mit Teststreifen, 
Teststicks etc.) 

5-26  

9.2 Gefrierpunktsbestimmung 10-15  

9.3 Titration  

9.3.1 bei einfacher Ausführung 10-30  

9.3.2 bei komplizierter Ausführung 30-110  

9.4 elektrometrische Untersuchung  

9.4.1 bei einfacher Ausführung 25-50  

9.4.2 bei komplizierter Ausführung 50-120  

9.5 gravimetrische Untersuchung  

9.5.1 bei einfacher Ausführung 15-40  

9.5.2 bei komplizierter Ausführung 40-60  

9.6 photometrische Untersuchung  

9.6.1 bei einfacher Ausführung 30-50  

9.6.2 bei komplizierter Ausführung 50-120  

9.7 elektrophoretische Untersuchung  

9.7.1 bei einfacher Ausführung 20-50  

9.7.2 bei komplizierter Ausführung 50-120  
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9.8 dünnschichtchromatographische Untersuchung (DC)  

9.8.1 bei einfacher Ausführung 10-50  

9.8.2 bei komplizierter Ausführung 50-150  

9.9 gaschromatographische Untersuchung (GC)  

9.9.1 bei einfacher Ausführung 35-100  

9.9.2 bei komplizierter Ausführung 100-500 

9.10 hochleistungsflüssigkeitschromatographische Untersuchung 
(HPLC) 

 

9.10.1 bei einfacher Ausführung 50-100  

9.10.2 bei komplizierter Ausführung 100-500 

9.11 massenspektrometrische Untersuchung (MS) 100-500 

9.12 spezielle Probenaufbereitung für die Rückstandsanalytik Kon-
taminanten 

20-100  

9.13 Elementanalytik mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)  

9.13.1 Flammen-AAS 50-80  

9.13.2 Graphitrohr-AAS 90-120  

9.13.3 Hydrid-AAS 50-120  

9.14 spezielle Probenaufbereitung für die Elementanalytik 30-80  

9.15 Infrarotspektrometrie (IR) 45-50  

9.15.1 qualitativ 30-60  
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9.15.2 quantitativ 60-150  

9.16 Röntgenfluoreszenzspektrometrie (RFA) 30-60  

9.17 Radiologische Untersuchung auf Gammanukleide  

9.17.1 semiquantitativ 30-50  

9.17.2 quantitativ 50-80  

9.18 Thermolumineszenz 100-300 

10 Sonstige Untersuchungen, die nicht unter Tarifstelle 1 
bis 9 aufgeführt sind 

 

10.1 jede Einzeluntersuchung 5-500  

10.2 Tierversuche 5-500  

11 Mikroskopie (bei Lebensmitteln und Bedarfsgegen-
ständen) 

 

11.1 einfache Ausführung 10-50  

11.2 komplizierte Ausführung 50-120  

12 Organoleptische Untersuchungen 15-80  

 Anmerkung zu den Tarifstellen 1 bis 12:  

 Mit der Gebühr sind eine einfache gutachterliche Befunder-
hebung sowie erforderlicher Fotografien in geringer Zahl ab-
gegolten. 
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13 Fotodokumentation 5-50  

14 Erstellen von Gutachten  

 Je angefangene halbe Stunde 35-45  

 Anmerkung zu den Tarifstellen 13 und 14:  

 Diese Gebühren werden erhoben, soweit der Verwaltungs-
aufwand nicht bereits mit den Tarifstellen 1 bis 12 abgegolten 
ist. 

 

15 Laboruntersuchungen im Rahmen der Schlachttier- und Flei-
schuntersuchungen nach der Verordnung (EG) Num-
mer 854/20041 

 

15.1 Immunologische Untersuchung (Antigen bzw. Antikörper-
nachweis) mit Radioimmunoassay (RIA) 

30-50  

15.2 massenspektrometrische Untersuchung (MS)   190-250 

15.3 Elementanalytik mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) 20-40  

15.4 spezielle Probenaufbereitung für die Elementanalytik 35-50  

15.5 Hemmstofftest 8-15  

15.6 Bakteriologische Untersuchung (BU) inkl. Hemmstofftest 25-40  

 

                                            
1 Verordnung (EG) Nummer 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 
mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr 
bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs (ABl. L 139 S. 206, zuletzt ber. 2013 ABl. L 160 S. 16), 
zuletzt geändert durch Durchführungsverordnung (EU) 2018/981 der Kommission vom 11. Juli 2018 (ABl. 
L 176 S. 11) 
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Landesverordnung 
zur Änderung von Zuständigkeiten im Bereich der Ernährungswirtschaft und Überwachung,  

zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung sowie zur Aufhebung  
der Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben und zur Bestimmung der zuständigen 

Behörde auf dem Gebiet des Brütereiwesens 
Vom 29.November 2018

Aufgrund des 

1. § 28 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 des 
Landesverwaltungsgesetzes verordnet die Lan-
desregierung folgende Artikel 1 und 4, 

2.  § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die Landwirt-
schaftskammer Schleswig-Holstein in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Februar 2002 
(GVOBl. Schl.-H. S. 28), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. November 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 328), verordnet das Ministe-
rium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und 
Gleichstellung folgende Artikel 2 und 4, 

3.  § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
27. August 2017 (BGBl. I S. 3295), verordnet die 
Landesregierung folgende Artikel 3 und 4,

4.  § 2 Nummer 1 des Gesetzes über Maßnahmen 
auf dem Gebiet des Brütereiwesens vom  
15. November 1973 (GVOBl. Schl.-H. S. 392), 
Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Ar-
tikel 67 der Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143), verordnet das Minis-
terium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz 
und Gleichstellung folgenden Artikel 4: 

Landesverordnung 
zur Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung*)

Vom 29. November 2018
Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 89), Zuständigkeiten und Res-
sortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verord-
nung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), 
in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der Verwaltungsge-
bührenverordnung vom 26. September 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 17. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 759), verordnet das Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsge-
bührenverordnung vom 26. September 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 17. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 759), wird wie folgt geändert:

1. Die Tarifstelle 24.17 erhält folgende Fassung: 

„Hafenverordnung vom 25. November 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 385), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 5. Juli 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 393)“. 

2. Die Tarifstelle 24.20 erhält folgende Fassung:

„Hafenentsorgungsverordnung vom 9. Dezem-
ber 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 303), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 13. August 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 446)“.

3. Nach der Tarifstelle 24.20.4 werden folgende 
neue Tarifstellen 24.20.5 und 24.20.6 einge-
fügt: 

„24.20.5  Ausstellung der nach- 
folgenden Ölkontrollbücher 
nach § 14 Absatz 2 26 bis 52 €

24.20.6  Erteilung der Befreiung  
bei Sondertransporten ge- 
mäß Artikel 6.03 Absatz 7 
Anlage 2 Teil B des Überein- 
kommens vom 9. September 
1996 über die Sammlung,  
Abgabe und Annahme von  
Abfällen in der Rhein- und  
Binnenschifffahrt (CDNI) 
(in Verbindung mit § 7  
Absatz 2) 26 bis 1.023 €“.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. November 2018
D r .  B e r n d  B u c h h o l z

Minister
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58



792 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 20. Dezember 2018 Nr. 18

Artikel 1 
Änderung der Landesverordnung zur Bestimmung 
von Zuständigkeiten in der Ernährungswirtschaft1)

Die Landesverordnung zur Bestimmung von Zu-
ständigkeiten in der Ernährungswirtschaft vom  
24. März 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 204), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom  
11. Dezember 2009 (GVOBl. Schl.-H. 2010 S. 6, 
ber. 2012 S. 527), Ressortbezeichnungen ersetzt 
durch Artikel 68 der Verordnung vom 4. April 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 143), wird wie folgt geändert: 

§ 1 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Das Landeslabor Schleswig-Holstein ist zuständig

1. für die Überwachung der Einhaltung von Ver-
marktungsnormen 

a) für frisches Obst und Gemüse nach Artikel 
113a Absatz 4 der Verordnung (EG) Nummer 
1234/20071 in Verbindung mit Artikel 230 
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nummer 1308/20132 mit Ausnahme der 
Ausfuhr sowie nach Artikel 76 Absatz 1 bis 
3 der Verordnung (EU) Nummer 1308/2013, 

b) für Eier, Geflügelfleisch, Bruteier und Küken 
von Hausgeflügel sowie Fleisch nach Arti- 
kel 116  in Verbindung mit Anhang XIV Teil B 
Abschnitt III Nummer 1 und Teil C der Ver-
ordnung (EG) Nummer 1234/2007 und in 
Verbindung mit Artikel 230 Absatz 1 Buch-
stabe c der Verordnung (EU) Nummer 
1308/2013 sowie nach Artikel 10, Artikel 78 
Absatz 1 Buchstabe a, d und e in Verbindung 
mit Anhang IV und Anhang VII Teil I, V und 
VI der Verordnung (EU) Nummer 1308/2013,

2. mit Ausnahme der Lebensmittel-Einzelhandels-
stufe 

a)  für die Erteilung der Erlaubnis und der Kenn-
nummer sowie deren Entzug nach Artikel 5 
Absatz 2 und 4, für die Erteilung der Erlaub-
nisse und deren Entzug nach Artikel 11 und 
Anhang II Nummer 1 Buchstabe b sowie als 

Kontrolldienst nach Artikel 24 und 25 der 
Verordnung (EG) Nummer 589/20083,

b)  für die Erteilung der Zulassung nach Artikel 12 
Absatz 1, die Mitteilungen nach Artikel 18 und 
für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif-
ten der Verordnung (EG) Nummer 543/20084,

c) für die Registrierung und Erteilung der Kenn-
nummern und deren Entzug nach Artikel 2 
Absatz 1 sowie als Kontrollstelle nach Artikel 9 
der Verordnung (EG) Nummer 617/20085,

d) für die Eintragung einer Betriebsstätte in die 
Händlerdatenbank nach Artikel 10 Absatz 1 
Satz 1, die Vergabe einer Registriernummer 
nach Artikel 10 Absatz 5 Buchstabe a  und 
für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif-
ten der  Verordnung (EU) Nummer 543/20116, 
soweit nichts anderes bestimmt ist,

e) für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif-
ten der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/11827 und der Durchführungsverord-
nung (EU) 2017/11848 sowie

1) Ändert LVO vom 24. März 1992, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 200-0-221

 „1 Verordnung (EG) Nummer 1234/2007 des Rates 
vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Orga-
nisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften 
für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Ver-
ordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 S. 1), 
aufgehoben durch Verordnung (EU) Nummer 
1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. L 347 S. 671)“

 „2 Verordnung (EU) Nummer 1308/2013 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 
2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EWG) Nummer 922/72, (EWG) 
Nummer 234/79, (EG) Nummer 1037/2001 und (EG) 
Nummer 1234/2007 (ABl. L 347 S. 671, zuletzt ber. 
2017, ABl. L 34 S. 41), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung (EU) 2017/2393 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. Dezember 2017   (ABl. 
L 350 S. 15)“ 

 „3 Verordnung (EG) Nummer 589/2008 der Kommis-
sion vom 23. Juni 2008 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nummer 1234/2007 
des Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für 
Eier (ABl. L 163 S. 6), zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2017/2168 der Kommission vom 20. Sep-
tember 2017 (ABl. L 306 S. 6)“ 

 „4 Verordnung (EG) Nummer 543/2008 der Kommis-
sion vom 16. Juni 2008 mit Durchführungsvorschrif-
ten zur Verordnung (EG) Nummer 1234/2007 des 
Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für Ge-
flügelfleisch (ABl. L 157 S. 46, ber. 2009, ABl. L 8 
S. 33), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Num-
mer 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. L 347 S. 671)“

 „5 Verordnung (EG) Nummer 617/2008 der Kommis-
sion vom 27. Juni 2008 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nummer 1234/2007 
des Rates hinsichtlich der Vermarktungsnormen für 
Bruteier und Küken von Hausgeflügel (ABl. L 168 S. 5), 
zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nummer 
519/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 
(ABl. L 158 S. 74)“

 „6 Durchführungsverordnung (EU) Nummer 543/2011 
der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nummer 
1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Ge-
müse und Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und 
Gemüse (ABl. L 157 S. 1, ber. 2014, ABl. L 70  
S. 37), zuletzt geändert durch Durchführungsverord-
nung (EU) 2017/1185 der Kommission vom 20. April 
2017 (ABl. L 171 S. 113)“

 „7 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1182 der Kom-
mission vom 20. April 2017 zur Ergänzung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Handelsklassenschemata der 
Union für Schlachtkörper von Rindern, Schweinen 
und Schafen und zur Meldung der Marktpreise für be-
stimmte Kategorien von Schlachtkörpern und leben-
den Tieren (ABl. L 171 S. 74-99)“

 „8 Durchführungsverordnung  (EU) 2017/1184 der 
Kommission vom 20. April 2017 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EU) Nummer 
1308/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Han-delsklassenschemata der 
Union für Schlachtkörper von Rindern, Schweinen 
und Schafen und auf die Meldung der Marktpreise für 
bestimmte Kategorien von Schlachtkörpern und le-
benden Tieren (ABl. L 171 S. 103)“
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f) für die Kontrolle der Einhaltung der Vorschrif-
ten der Verordnung (EG) Nummer 
566/20089.“

Artikel 2 
Änderung der Landesverordnung zur Übertragung 
von Aufgaben auf dem Gebiet der Überwachung 

von Qualitätsnormen für Obst und Gemüse2)

Die Landesverordnung zur Übertragung von Aufga-
ben auf dem Gebiet der Überwachung von Quali-
tätsnormen für Obst und Gemüse vom 14. Dezem-
ber 1993 (GVOBl. Schl.-H. S. 617) wird wie folgt 
geändert: 

§ 1 erhält folgende Fassung: 

„§ 1

Der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
werden folgende Aufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung übertragen:

1. Die Überwachung der Einhaltung von Vermark-
tungsnormen für frisches Obst und Gemüse 
nach Artikel 113a Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nummer 1234/20071 in Verbindung mit Artikel 230 
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nummer 1308/20132 bei der Ausfuhr und 

2. die Aufgabe der Kontrollstelle nach Artikel 13 
der Verordnung (EU) Nummer 543/20113.“

Artikel 3 
Änderung des Zuständigkeitsverzeichnisses der 

Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung3)

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung 

vom 14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 24. August 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 457), 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Gliederungsnummer 1.10.3 erhält folgende 
Fassung: 

„1.10.3 Güteprüfung Milch“

2. Die Gliederungsnummer 1.10.4 erhält folgende 
Fassung: 

„1.10.4 Handelsklassen, Vermarktungsnormen 
auf allen Stufen der Vermarktung mit Aus-
nahme der Lebensmittel-Einzelhandelsstufe 
und der Ausfuhr“   

3. Die Gliederungsnummern 1.10.9 und 1.10.9.1 
werden gestrichen. 

4. Die Gliederungsnummern 2.2.5.2 bis 2.2.5.4 
werden gestrichen. 

5. Die Gliederungsnummern 2.2.5.5 bis 2.2.5.8 
werden Gliederungsnummern 2.2.5.2 bis 
2.2.5.5. 

Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesverord-
nung zur Übertragung von Aufgaben und zur Be-
stimmung der zuständigen Behörde auf dem Gebiet 
des Brütereiwesens vom 25. Februar 1992 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 178), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 9. Dezember 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 568)4), außer Kraft.  

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. November 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
 Ministerpräsident Ministerin 
  für Justiz, Europa, Verbraucherschutz
  und Gleichstellung

 „9 Verordnung (EG) Nummer 566/2008 der Kommission vom 18. Juni 2008 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nummer 1234/2007 des Rates in Bezug auf die Vermarktung von Fleisch von bis zu zwölf Monate 
alten Rindern (ABl. L 160 S. 22), geändert durch Durchführungsverordnung (EU) Nummer 565/2013 der Kommis-
sion vom 18. Juni 2013 (ABl. L 167 S. 26)“

2) Ändert LVO vom 14. Dezember 1993, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 780-3-24
1 „1 Verordnung (EG) Nummer 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 

Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheit-
liche GMO) (ABl. L 299 S. 1), aufgehoben durch Verordnung (EU) Nummer 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. L 347 S. 671)“

2 „2 Verordnung (EU) Nummer 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine 
gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nummer 
922/72, (EWG) Nummer 234/79, (EG) Nummer 1037/2001 und (EG) Nummer 1234/2007 (ABl. L 347 S. 671, zuletzt 
ber. 2017, ABl. L 34 S. 41), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2017/2393 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Dezember 2017 (ABl. L 350 S. 15)“

3 „3 Durchführungsverordnung (EU) Nummer 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nummer 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungs-
erzeugnisse aus Obst und Gemüse (ABl. L 157 S. 1, ber. 2014, ABl. L 70 S. 37), zuletzt geändert durch Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 2017/1185 der Kommission vom 20. April 2017 (ABl. L 171 S. 113)“

3) Ändert Zuständigkeitsverz. i.d.F. vom 14. September 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5
4) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-218
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Landesverordnung 
über Verfahren in Wild- und Jagdschadenssachen

Vom 29. November 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 792-1-24

Aufgrund des § 30 Absatz 4 des Landesjagdgeset-
zes in der Fassung vom 13. Oktober 1999 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 300, ber. 2008 S. 135), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21. Februar 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 58, ber. 2018 S. 128), 
verordnet das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung:

§ 1 
Feststellungsverfahren

Das Feststellungsverfahren besteht aus dem Ver-
such einer gütlichen Einigung, der Wild- oder Jagd-
schadensschätzung und dem Vorbescheid. Erfolgt 
die Anmeldung des Schadens nicht innerhalb der in 
§ 34 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I 
S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 14. November 2018 (BGBl. I S. 1850), 
gesetzten Frist, besteht kein Anspruch auf eine Ent-
schädigung. Die örtliche Ordnungsbehörde gemäß  
§ 2 Absatz 1 Satz 1 teilt dies den Geschädigten mit.

§ 2 
Gütliche Einigung

(1) Die örtliche Ordnungsbehörde, in deren Zustän-
digkeitsbereich das Grundstück liegt, an dem oder 
auf dem der Schaden entstanden ist (zuständige 
Behörde), benachrichtigt unverzüglich nach Anmel-
dung des Schadens durch die Geschädigten die Er-
satzpflichtigen mit dem Ziel einer gütlichen Eini-
gung. Die bestellte Wild- und Jagdschadenschätze-
rin oder der Wild- und Jagdschadenschätzer soll zu 
dem Termin hinzugezogen werden, wenn Anlass zu 
der Annahme besteht, dass eine gütliche Einigung 
der Beteiligten nicht möglich sein wird oder eine 
Beteiligte oder ein Beteiligter die Hinzuziehung der 
Schätzerin oder des Schätzers fordert.

(2) Eine gütliche Einigung liegt vor, wenn die Ge-
schädigten und die Ersatzverpflichteten Festlegun-
gen getroffen haben, welche Entschädigung zu 
leisten ist und wer die Kosten der Wild- oder Jagd-
schadenschätzung trägt. Die zuständige Behörde 
nimmt die Erklärungen der Beteiligten in einer von 
diesen und ihr zu unterzeichnenden Niederschrift 
auf. Beteiligte sind die Geschädigten und die zum 
Schadenersatz gemäß § 6a Absatz 6, §§ 29 bis 33 
Bundesjagdgesetz Verpflichteten einschließlich der 
Jagdpächterinnen und Jagdpächter, die einen Wild-
schaden ganz oder teilweise zu erstatten haben.

§ 3 
Schadensschätzung

(1) Kommt es nicht zu einer gütlichen Einigung, 
lädt die zuständige Behörde die Beteiligten sowie 

die bestellte Wild- und Jagdschadenschätzerin oder 
den Wild- und Jagdschadenschätzer zu einer Wild- 
oder Jagdschadensschätzung. Bei landwirtschaft-
lich genutzten Grundstücken können alle Beteilig-
ten beantragen, dass die Ermittlung des Schadens 
in einem Termin kurz vor der Ernte erfolgen soll. 
Dem Antrag ist stattzugeben, wenn die Höhe des 
Schadens vorher nicht zuverlässig festgestellt wer-
den kann. Die Schadensermittlung ist jedoch un-
verzüglich insoweit durchzuführen, als dies zur zu-
verlässigen späteren Feststellung der Schadens-
höhe erforderlich ist. Über die Verhandlung ist eine 
Niederschrift aufzunehmen.

(2) Die Wild- oder Jagdschadensschätzung kann 
auch durchgeführt werden, wenn trotz ordnungs-
gemäßer Einladung nicht alle Beteiligten zum 
Schätztermin erschienen sind. In der Einladung ist 
hierauf hinzuweisen. 

§ 4 
Vorbescheid

Nach Durchführung der Wild- oder Jagdschadens-
schätzung erlässt die zuständige Behörde auf der 
Grundlage des Gutachtens der Schätzerin oder des 
Schätzers einen schriftlichen Vorbescheid. Er ist mit 
einer Begründung, einer Kostenentscheidung unter 
Berücksichtigung des Sach- und Streitstandes nach 
billigem Ermessen und einer Rechtsmittelbelehrung 
zu versehen und den Beteiligten zuzustellen. Bei der 
Kostenentscheidung ist insbesondere das Verhältnis 
zu berücksichtigen, in dem die Parteien obsiegt ha-
ben beziehungsweise unterlegen sind.

§ 5 
Kosten des Feststellungsverfahrens

Zu den Kosten des Feststellungsverfahrens gehö-
ren der Personal- und Sachaufwand der Behörde 
für die Erstellung der Niederschrift nach § 2 Absatz 2 
Satz 2 sowie für die Erstellung des Vorbescheides 
und, soweit durch sie veranlasst, die Vergütung für 
die Schätzung. Die den Beteiligten entstandenen 
Aufwendungen werden nicht erstattet.

§ 6 
Schätzerinnen und Schätzer

(1) Die zuständige Behörde bestellt für die Dauer 
von fünf Jahren eine Wild- und Jagdschadenschät-
zerin oder einen Wild- und Jagdschadenschätzer 
sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 
Sie verpflichtet die Schätzerinnen oder Schätzer 
durch Handschlag oder schriftlich darauf, dass sie 
ihre Gutachten unparteiisch und nach bestem Wis-
sen und Gewissen erstatten werden. Sofern die 
Verpflichtung durch Handschlag vorgenommen 
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wird, ist dies durch die zuständige Behörde akten-
kundig zu machen. Die Bestellung kann bei Vorlie-
gen wichtiger Gründe widerrufen werden.

(2) Zur Schätzung von Wild- oder Jagdschäden, die 
an Forstpflanzen entstehen, bestellt die zuständige 
Behörde forstsachverständige Schätzerinnen oder 
Schätzer. Absatz 1 findet entsprechende Anwen-
dung.

(3) Eine Schätzerin oder ein Schätzer darf bei einer 
Schätzung nicht mitwirken, wenn sie oder er 
selbst, ihr Ehegatte oder seine Ehegattin, ihre ein-
getragene Lebenspartnerin oder sein eingetragener 
Lebenspartner oder eine Person, die mit ihr oder 
ihm in gerader oder in der Seitenlinie ersten Grades 
verwandt oder verschwägert ist, Beteiligte des 
Feststellungsverfahrens sind.

(4) Die Schätzerin oder der Schätzer kann eine Ver-
gütung in entsprechender Anwendung der für 
Sachverständige geltenden Bestimmungen des 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes 
(JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I 2004 S. 718, 
776), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 11. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2222), ver-
langen, wobei das Honorar nach § 9 Absatz 1 
JVEG nach der Honorargruppe 1 bemessen und ab 
der zweiten Stunde halbiert wird.

§ 7 
Zwangsvollstreckung

(1) Aus der Niederschrift über die Einigung gemäß 
§ 2 Absatz 2 Satz 2 oder dem unanfechtbar ge-
wordenen Vorbescheid findet die Zwangsvollstre-
ckung nach den Vorschriften der Zivilprozessord-
nung über die Zwangsvollstreckung aus Verglei-
chen gemäß § 794 Absatz 1 Nummer 1 der 
Zivilprozessordnung statt.

(2) Für die Erteilung der Vollstreckungsklausel ist 
das Amtsgericht zuständig, zu dessen Bezirk die mit 
dem Verfahren befasste zuständige Behörde gehört.

§ 8 
Ordentlicher Rechtsweg

(1) Gegen den Vorbescheid steht den Beteiligten 
innerhalb von zwei Wochen nach dessen Zustel-
lung in Wildschadenssachen die Klage zum Amts-
gericht, in Jagdschadenssachen bis zu einem Wert 
des Streitgegenstandes von 5.000,00 Euro die 
Klage zum Amtsgericht, bei höherem Wert des 
Streitgegenstandes die Klage zum Landgericht zu. 
Örtlich zuständig ist dasjenige Amtsgericht bezie-
hungsweise Landgericht, in dessen Bezirk die mit 
dem Feststellungsverfahren befasste Behörde ihren 
Sitz hat. Wird die Durchführung des Feststellungs-
verfahrens abgelehnt oder ein Vorbescheid ohne 
ausreichenden Grund in angemessener Frist nicht 
erlassen, ist die Klage ebenfalls zulässig. 

(2) Die Klage ist zu richten

1. von den Ersatzberechtigten gegen die Ersatzver-
pflichteten auf Zahlung des Betrages, um den 
der verlangte Schadenersatz die Festsetzung 
der zuständigen Behörde übersteigt,

2. von den Ersatzverpflichteten gegen die Ersatz-
berechtigten auf völlige oder teilweise Aufhe-
bung des Vorbescheides der zuständigen Be-
hörde.

(3) Gelangt das Gericht zu einer von dem Vorbe-
scheid abweichenden Beurteilung, ändert es zu-
gleich die im Vorbescheid getroffene Kostenent-
scheidung ab.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. November 2018
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Landesverordnung 
über die Bewilligung von Urlaub aus anderen Anlässen für die Beamtinnen und Beamten 

(Sonderurlaubsverordnung - SUVO)
Vom 29. November 2018

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-5-163

Aufgrund des § 68 Absatz 2 Satz 2 des Landesbe-
amtengesetzes (LBG) verordnet die Landesregie-
rung:

Inhaltsübersicht

Teil 1 
Verfahrensvorschriften

§ 1 Geltungs- und Anwendungsbereich

§ 2 Verfahren

§ 3 Widerruf, Verlegung und Erkrankung

§ 4 Ersatz von Aufwendungen

§ 5 Fortzahlung der Besoldung

Teil 2 
Einzeltatbestände

§ 6  Sonderurlaub zur Ausübung staatsbürgerlicher 
Rechte und zur Erfüllung staatsbürgerlicher 
Pflichten

§ 7  Sonderurlaub für Zwecke der Gefahrenabwehr 
und für humanitäre Zwecke

§ 8 Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke

§ 9  Sonderurlaub für Zwecke der militärischen 
Verteidigung sowie für politische, kirchliche 
und Selbsthilfezwecke

§ 10 Sonderurlaub für sportliche Zwecke

§ 11  Höchstdauer eines Sonderurlaubs nach den 
§§ 7 bis 10

§ 12 Sonderurlaub für gesundheitliche Zwecke

§ 13 Sonderurlaub aus persönlichen Anlässen

§ 14  Sonderurlaub zur Ableistung eines freiwilli-
gen sozialen oder ökologischen Jahres, eines 
Bundesfreiwilligendienstes oder eines freiwil-
ligen Wehrdienstes

§ 15  Sonderurlaub zur Ausübung einer Tätigkeit in 
öffentlichen zwischenstaatlichen oder 
überstaatlichen Einrichtungen

§ 16  Sonderurlaub zur Wahrnehmung von Aufga-
ben der Entwicklungszusammenarbeit

§ 17  Sonderurlaub zur Übernahme einer Lehrtätig-
keit an deutschen Auslandsschulen, Europa-
schulen oder im Nordschleswigschen Schul-
dienst

§ 18  Sonderurlaub für Angehörige des wissen-
schaftlichen Personals

§ 19 Sonderurlaub in besonderen Fällen

§ 20 Ausnahmen

Teil 3 
Schlussvorschrift

§ 21 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Landesverordnung 
über die Entschädigung für das unparteiische Mitglied der 

Einigungsstelle nach dem Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein 
(Entschädigungsverordnung-Mitbestimmungsgesetz - MBGEntschVO)

Vom 29. November 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2035-3-10

Aufgrund des § 53 Absatz 7 des Mitbestimmungs-
gesetzes Schleswig-Holstein vom 11. Dezember 
1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 577), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet die Landesre-
gierung:

§ 1

Die Entschädigungspauschale nach § 53 Absatz 7 
des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein 
beträgt 160 Euro. 

§ 2

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2018 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. Dezember 2023 
außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. November 2018
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident
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Teil 1 
Verfahrensvorschriften

§ 1 
Geltungs- und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes, der Gemeinden, der Kreise, 
der Ämter und der sonstigen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden Körperschaften des öffentli-
chen Rechts ohne Gebietshoheit sowie der rechts-
fähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts.

(2) Andere Rechtsvorschriften, nach denen Urlaub 
aus anderen Anlässen bewilligt wird, bleiben unbe-
rührt.

§ 2 
Verfahren

(1) Sonderurlaub wird nur bewilligt, wenn die An-
gelegenheit nicht außerhalb der Arbeitszeit, bei 
Teilnahme an der gleitenden Arbeitszeit nicht au-
ßerhalb der Kernzeit, erledigt werden kann. Bei 
Lehrkräften im Schul- und Hochschuldienst sollen 
bei einem Sonderurlaub, der fünf Arbeitstage über-
schreitet, die Ferien oder vorlesungsfreie Zeit be-
rücksichtigt werden.

(2) Die Beamtin oder der Beamte hat den Sonderur-
laub rechtzeitig bei der oder dem Dienstvorgesetz-
ten zu beantragen. Die Beamtin oder der Beamte 
hat dafür zu sorgen, dass ihr oder ihm Mitteilungen 
der Dienstbehörde jederzeit zugeleitet werden kön-
nen, wenn die oder der Dienstvorgesetzte dies ver-
langt. Kann Sonderurlaub aus einem von der Beam-
tin oder dem Beamten nicht zu vertretenden Grund 
nicht rechtzeitig beantragt werden, ist der Antrag 
unverzüglich nach Bekanntwerden des Urlaubsan-
lasses zu stellen.

(3) Für die Bewilligung des Sonderurlaubs ist die oder 
der Dienstvorgesetzte zuständig, soweit in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist. Sie oder er 
kann diese Befugnis anderen Personen übertragen. 
Soll Sonderurlaub nur stundenweise bewilligt wer-
den, ist dafür die oder der unmittelbare Vorgesetzte 
zuständig. Der Leiterin oder dem Leiter einer Behörde 
wird der Sonderurlaub von der vorgesetzten Behörde 
erteilt. Die oberste Dienstbehörde bestimmt, ob und 
für welche Zeit die Leiterin oder der Leiter einer Be-
hörde sich selbst beurlauben kann.

(4) Ist die durchschnittliche regelmäßige wöchentli-
che Arbeitszeit auf mehr oder weniger als fünf Ar-
beitstage in der Kalenderwoche verteilt, erhöht oder 
vermindert sich die Dauer des Sonderurlaubs in den 
Fällen des § 6 Absatz 4, § 7, § 8 Absatz 1, der 
§§ 9 bis 11 und § 12 Absatz 2 entsprechend. Erge-
ben sich bei der Berechnung des Sonderurlaubs 
Bruchteile eines Urlaubstages von 0,5 oder mehr, 
wird auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet.

§ 3 
Widerruf, Verlegung und Erkrankung

(1) Sonderurlaub bis zur Dauer von zehn Arbeitsta-
gen kann nur aus zwingenden dienstlichen Grün-
den widerrufen werden.

(2) Sonderurlaub ist zu widerrufen, wenn dieser zu 
einem anderen als dem bewilligten Zweck verwen-
det wird oder wenn andere Gründe, die die Beamtin 
oder der Beamte zu vertreten hat, den Widerruf er-
fordern. In diesen Fällen ist der Sonderurlaub auf 
den Erholungsurlaub des gleichen Jahres, soweit 
die Beamtin oder der Beamte diesen Urlaub bereits 
genommen hat, auf den Erholungsurlaub des fol-
genden Jahres, anzurechnen.

(3) Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten kann 
ein bewilligter Sonderurlaub hinausgeschoben oder 
abgebrochen werden, wenn dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen.

(4) Im Falle des Zusammentreffens von bereits ge-
nehmigtem oder angetretenem Sonderurlaub mit 
einer Dienstunfähigkeit durch Erkrankung sind die 
entsprechenden Tage bei unverzüglichem Nachweis 
der Dienstunfähigkeit durch eine ärztliche Beschei-
nigung nicht auf die Höhe des möglichen Sonderur-
laubsanspruchs für die in § 11, § 12 Absatz 2 und 
§ 13 mit Ausnahme des Absatzes 1 Satz 1 Num-
mer 1a und des Absatzes 4 genannten Tatbestände 
anzurechnen. § 13 Absatz 1 Satz 2 ist entspre-
chend anzuwenden.

§ 4 
Ersatz von Aufwendungen

(1) Mehraufwendungen, die durch einen Widerruf 
des Sonderurlaubs nach § 3 Absatz 1 entstehen, 
werden nach den Bestimmungen des Reise- und 
Umzugskostenrechts ersetzt. Zuwendungen, die 
von anderer Seite zur Deckung der Aufwendungen 
geleistet werden, sind anzurechnen.

(2) Absatz 1 gilt auch für Mehraufwendungen, die 
anlässlich der Wiederaufnahme des Dienstes in den 
Fällen des § 15 Absatz 1 und § 16 entstehen, 
wenn die oberste Dienstbehörde oder die von ihr 
bestimmte Stelle spätestens bei Beendigung des 
Sonderurlaubs schriftlich anerkannt hat, dass die-
ser dienstlichen Interessen oder öffentlichen Belan-
gen dient.

§ 5 
Fortzahlung der Besoldung

(1) Während des Sonderurlaubs wird die Besoldung 
weitergezahlt, soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes bestimmt ist. Kann die Beamtin oder der 
Beamte Ansprüche auf Ersatz des Verdienstausfal-
les geltend machen, wird keine Besoldung ge-
währt. Satz 2 gilt nicht für die Fälle des § 6.

(2) Erhält die Beamtin oder der Beamte in den Fäl-
len des § 19 Absatz 2 Zuwendungen von anderer 
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Seite, ist die Besoldung entsprechend zu kürzen, es 
sei denn, der Wert der Zuwendungen ist gering.

Teil 2 
Einzeltatbestände

§ 6 
Sonderurlaub zur Ausübung  

staatsbürgerlicher Rechte und zur Erfüllung  
staatsbürgerlicher Pflichten

(1) Für die Dauer der notwendigen Abwesenheit 
vom Dienst ist Sonderurlaub zu bewilligen zur

1. Wahrnehmung amtlicher, insbesondere gerichtli-
cher oder polizeilicher Termine, soweit sie nicht 
durch private Angelegenheiten der Beamtin oder 
des Beamten veranlasst sind,

2. Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder 
eines öffentlichen Ehrenamtes, wenn zur Über-
nahme und Ausübung eine gesetzliche Ver-
pflichtung besteht.

(2) Für die Dauer der notwendigen Abwesenheit 
vom Dienst zur Ausübung einer Tätigkeit als ehren-
amtliche Bürgermeisterin oder ehrenamtlicher Bür-
germeister, als Amtsvorsteherin oder Amtsvorste-
her, als ehrenamtliche Zweckverbandsvorsteherin 
oder ehrenamtlicher Zweckverbandsvorsteher, als 
Kreispräsidentin oder Kreispräsident, als Stadtprä-
sidentin oder Stadtpräsident und als Bürgervorste-
herin oder Bürgervorsteher soll der erforderliche 
Sonderurlaub bewilligt werden.

(3) Für die Dauer der notwendigen Abwesenheit 
vom Dienst zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit oder eines öffentlichen Ehrenamtes kann 
Sonderurlaub bewilligt werden, wenn

1. die ehrenamtliche Tätigkeit oder das öffentliche 
Ehrenamt auf gesetzlicher Vorschrift beruht, 
ohne dass zur Übernahme und Ausübung eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht,

2. die ehrenamtliche Tätigkeit der Beamtin oder 
dem Beamten durch Beschluss der kommunalen 
Vertretung zur Wahrnehmung für die kommu-
nale Körperschaft übertragen wurde

und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Ab-
satz 2 und § 69 Absatz 3 LBG bleiben unberührt.

(4) Beamtinnen oder Beamten, die sich um einen Sitz 
in einer kommunalen Vertretung bewerben, ist zur 
Vorbereitung ihrer Wahl Sonderurlaub unter Wegfall 
der Besoldung im folgenden Umfang zu bewilligen:

Für die Wahl

1. in die Vertretung eines Kreises oder einer kreis-
freien Stadt bis zu vier Arbeitstage,

2. in die Vertretung einer kreisangehörigen Stadt 
über 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 
zu drei Arbeitstage,

3. in alle übrigen Vertretungen bis zu zwei Arbeitstage.

§ 7 
Sonderurlaub für Zwecke der Gefahrenabwehr 

und für humanitäre Zwecke

Für die

1. Ausübung einer Tätigkeit infolge der Heranzie-
hung zum Einsatz im Seenotrettungsdienst der 
Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger zwecks Rettung von Menschenleben, im 
freiwilligen Sanitätsdienst bei Vorliegen eines 
dringenden öffentlichen Interesses, bei humani-
tären Hilfsleistungen im Ausland,

2. Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen und 
Übungen der Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger,

3. Teilnahme an einem geschlossenen Lehrgang 
zur Ausbildung als Pflegehilfskraft

soll Sonderurlaub bewilligt werden, wenn dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen. Sonderurlaub 
nach Satz 1 darf zusammen bis zu einer Gesamt-
dauer von fünfzehn Arbeitstagen im Kalenderjahr 
bewilligt werden.

§ 8 
Sonderurlaub für gewerkschaftliche Zwecke

(1) Für die Teilnahme an

1. Sitzungen des überörtlichen Vorstandes einer 
Gewerkschaft, eines Berufsverbandes oder ei-
ner Spitzenorganisation der Gewerkschaften 
und Berufsverbände, dem die Beamtin oder der 
Beamte angehört,

2. Tagungen von Gewerkschaften, Berufsverbän-
den oder Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften und Berufsverbände auf internationa-
ler, Bundes- oder Landesebene, beim Fehlen ei-
ner Landesebene auf Bezirksebene, wenn die 
Beamtin oder der Beamte als Mitglied eines Ge-
werkschafts- oder Berufsverbandsvorstandes, 
des Vorstands einer Spitzenorganisation der Ge-
werkschaften und Berufsverbände oder als De-
legierte oder Delegierter teilnimmt,

soll Sonderurlaub bis zu fünf Arbeitstage im Kalen-
derjahrbewilligt werden, wenn dienstliche Gründe 
nicht entgegenstehen. Bei Gewerkschaften und 
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, die 
mehrere Beschäftigtengruppen vertreten, treten an 
die Stelle des Vorstandes die für Angelegenheiten 
der Beamtinnen und Beamten zuständigen gewähl-
ten, überörtlichen Landes- und Bundesausschüsse 
oder Kommissionen. Abweichend von Satz 1 kann 
die oder der Dienstvorgesetzte in besonders be-
gründeten Fällen Sonderurlaub bis zu zehn Arbeits-
tage im Kalenderjahr bewilligen.

(2) Für die Teilnahme an Sitzungen, Versammlun-
gen oder Verhandlungen als Vertreterin oder Vertre-
ter oder als Beauftragte oder Beauftragter einer Ge-
werkschaft, eines Berufsverbandes oder einer Spit-
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zenorganisation einer Gewerkschaft oder eines 
Berufsverbandes kann Sonderurlaub für die Dauer 
der notwendigen Abwesenheit vom Dienst bewil-
ligt werden, wenn aufgrund eines Gesetzes Beteili-
gungsrechte wahrgenommen werden und dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen.

§ 9 
Sonderurlaub für Zwecke der militärischen 
Verteidigung sowie für politische, kirchliche 

und Selbsthilfezwecke

Für die Teilnahme an

1. dienstlichen Veranstaltungen im Sinne des § 81 
Absatz 2 des Soldatengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 
(BGBl. I S. 1482), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 8. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1570),

2. Sitzungen des überörtlichen Vorstandes einer 
Partei, dem die Beamtin oder der Beamte ange-
hört, und an Parteitagen auf Bundes-, Landes- 
oder Bezirksebene, wenn die Beamtin oder der 
Beamte als Mitglied eines Parteivorstandes oder 
als Delegierte oder Delegierter teilnimmt,

3. Sitzungen überörtlicher Verfassungsorgane oder 
überörtlicher Verwaltungsgremien der Kirchen 
oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Religionsge-
sellschaften, wenn die Beamtin oder der Beamte 
dem Verfassungsorgan oder Gremium angehört, 
Tagungen der Kirchen oder öffentlich-rechtlicher 
Religionsgesellschaften, wenn die Beamtin oder 
der Beamte auf Anforderung der Kirchenleitung 
oder obersten Leitung der Religionsgesellschaft 
als Delegierte oder Delegierter oder als Mitglied 
eines Verwaltungsgremiums der Kirche oder der 
Religionsgesellschaft teilnimmt,

4. Tagungen von überörtlichen Selbsthilfeorganisa-
tionen zur Betreuung behinderter Personen, 
wenn es sich um eine Tagung auf Bundes- oder 
Landesebene handelt und die Beamtin oder der 
Beamte als Mitglied eines Vorstandes der Orga-
nisation teilnimmt,

kann Sonderurlaub bewilligt werden, wenn dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen. Sonderurlaub 
nach Satz 1 darf drei Arbeitstage im Kalenderjahr 
nicht überschreiten.

§ 10 
Sonderurlaub für sportliche Zwecke

(1) Sonderurlaub kann bewilligt werden für die ak-
tive Teilnahme als Sportlerin oder Sportler, ehren-
amtliche Trainerin oder ehrenamtlicher Trainer, Be-
treuerin oder Betreuer oder Schiedsrichterin oder 
Schiedsrichter

1. an Olympischen Spielen, Welt- und Europameis-
terschaften, internationalen Länderwettkämp-

fen sowie dazugehörigen Vorbereitungskämpfen 
auf Bundesebene,

2. Europapokal- Wettbewerben sowie Endkämpfen 
um deutsche Meisterschaften,

3. am Deutschen Turnfest,

wenn die Beamtin oder der Beamte von einem dem 
Deutschen Olympischen Sportbund angeschlosse-
nen Verband oder Verein benannt worden ist und 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Sonder-
urlaub nach Satz 1 darf fünf Arbeitstage im Kalen-
derjahr nicht überschreiten; die oberste Dienstbe-
hörde kann Sonderurlaub nach Satz 1 Nummer 1 
auch für einen längeren Zeitraum bewilligen.

(2) Sonderurlaub kann bewilligt werden für die Teil-
nahme an

1. Kongressen und Vorstandssitzungen internatio-
naler Sportverbände, denen der Deutsche Olym-
pische Sportbund oder ein ihm angeschlossener 
Verband angehört,

2. Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzun-
gen des Deutschen Olympischen Sportbundes 
oder eines ihm angeschlossenen Verbandes auf 
Bundesebene,

3. Vorstandssitzungen eines dem Deutschen Olym-
pischen Sportbund angeschlossenen Verbandes 
auf Landesebene,

wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und 
die Beamtin oder der Beamte als Mitglied des Gremi-
ums teilnimmt. Sonderurlaub nach Satz 1 darf drei 
Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.

§ 11 
Höchstdauer eines Sonderurlaubs  

nach den §§ 7 bis 10

Sonderurlaub nach den §§ 7, 8 Absatz 1 sowie 
§§ 9 und 10 mit Ausnahme des § 10 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 darf insgesamt fünfzehn Arbeits-
tage im Kalenderjahr nicht überschreiten.

§ 12 
Sonderurlaub für gesundheitliche Zwecke

(1) Für die Dauer der notwendigen Abwesenheit 
vom Dienst

1. für ärztliche Behandlungen der Beamtin oder 
des Beamten,

2. für Heilkuren und Sanatoriumsbehandlungen, 
deren Notwendigkeit durch ein amts- oder ver-
trauensärztliches Zeugnis nachgewiesen ist,

3. für Badekuren, soweit sie nach § 11 Absatz 2 
des Bundesversorgungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 
(BGBl. I S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. Juni 2018 (BGBl. I 
S. 840), versorgungsärztlich verordnet sind,
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ist Sonderurlaub zu bewilligen, wenn zwingende 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dauer 
und Häufigkeit des Sonderurlaubs nach Satz 1 
Nummer 2 bestimmen sich nach der Beihilfeverord-
nung (BhVO) vom 15. November 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 863), geändert durch Verordnung vom 
19. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 97). Satz 1 
Nummer 2 und Satz 2 gelten für Maßnahmen nach 
§ 11 Absatz 7 BhVO entsprechend.

(2) Für die von der Beihilfestelle anerkannte oder 
von einem Sozialversicherungsträger bewilligte not-
wendige Teilnahme als Begleitperson an einem stati-
onären Sanatoriumsaufenthalt oder an einer statio-
nären medizinischen Rehabilitationsmaßnahme ei-
nes Kindes, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewie-
sen ist, ist Sonderurlaub im Sinne des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 je Kind für bis zu fünf-
zehn Tage im Kalenderjahr zu gewähren, davon fünf 
Arbeitstage, für Alleinerziehende zehn Arbeitstage 
unter Fortzahlung der Bezüge, sofern die Begleitung 
nach ärztlicher Bescheinigung notwendig ist, keine 
Erstattung der Bezüge durch Dritte erfolgt und keine 
andere Person zur Verfügung steht.

(3) Kinder gemäß Absatz 2 sind leibliche und ange-
nommene Kinder, Stiefkinder sowie Kinder in Voll-
zeit- und Adoptionspflege; als Stiefkinder sind auch 
die Kinder einer eingetragenen Lebenspartnerin oder 
eines eingetragenen Lebenspartners anzusehen.

§ 13 
Sonderurlaub aus persönlichen Anlässen

(1) Sonderurlaub soll für folgende persönliche An-
lässe bewilligt werden:

1. a)  Niederkunft der Ehefrau, der eingetragenen 
Lebenspartnerin oder der Lebensgefährtin

1 Arbeitstag,

b) muss die Beamtin oder der Beamte aus die-
sem Grunde die Betreuung ihrer oder seiner 
Kinder, die das achte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder die wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer Behinderung dau-
ernd pflegebedürftig sind, übernehmen, weil 
eine andere Person für diesen Zweck nicht 
sofort zur Verfügung steht

zusätzlich bis zu 2 Arbeitstage,

2. Erkrankung

a) einer oder eines Angehörigen, der Lebensge-
fährtin oder des Lebensgefährten;

1 Arbeitstag im Kalenderjahr,

b) einer Betreuungsperson, wenn die Beamtin 
oder der Beamte aus diesem Grunde die Be-
treuung ihrer oder seiner Kinder, die das 
achte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
oder die wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung dauernd pflegebe-
dürftig sind, übernehmen muss; dies gilt ent-

sprechend, wenn bei einer Betreuungsperson 
mit mindestens zwei Kindern diese ein er-
kranktes Kind ins Krankenhaus begleiten 
muss (Rooming-In)

bis zu 4 Arbeitstage im Kalenderjahr,

Sonderurlaub wird nur bewilligt, soweit eine an-
dere Person für diesen Zweck nicht sofort zur 
Verfügung steht und in den Fällen des Buchsta-
ben a die Beamtin oder der Beamte die nach 
ärztlicher Bescheinigung unerlässliche Pflege 
oder Betreuung der oder des Erkrankten über-
nehmen muss,

3. Tod der Ehefrau, des Ehemannes, der eingetra-
genen Lebenspartnerin, des eingetragenen Le-
benspartners, der Lebensgefährtin, des Lebens-
gefährten, eines Kindes oder eines Elternteils

2 Arbeitstage,

4. Umzug aus Anlass der Versetzung, Abordnung, 
Zuweisung oder Umsetzung an einen anderen 
Ort aus dienstlichen Gründen

1 Arbeitstag,

5. 25-, 40- oder 50- jähriges Dienstjubiläum

1 Arbeitstag.

In Fällen des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe b und 
Nummer 2 Buchstabe b kann auch Sonderurlaub im 
Umfang von halben Tagen gewährt werden, deren 
Länge sich nach der Hälfte der für den jeweiligen 
Arbeitstag festgesetzten regelmäßigen Arbeitszeit 
(individuelle Sollarbeitszeit) richtet. Sonderurlaub 
nach Satz 1 Nummer 1 muss in unmittelbarem zeit-
lichen Zusammenhang mit der Niederkunft, Sonder-
urlaub nach Satz 1 Nummer 3 bis Nummer 5 in en-
gem zeitlichen Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Ereignis in Anspruch genommen werden. Für Satz 1 
Nummer 1 Buchstabe b, Nummer 2 Buchstabe b 
und Nummer 3 gilt § 12 Absatz 3 entsprechend. 

(2) Sonderurlaub soll bis zu zehn Arbeitstage im Ka-
lenderjahr, bei Alleinerziehenden bis zu zwanzig Ar-
beitstage im Kalenderjahr, für jedes Kind der Beamtin 
oder des Beamten bewilligt werden, wenn es nach 
ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass die Beamtin 
oder der Beamte zur Beaufsichtigung, Betreuung oder 
Pflege eines erkrankten Kindes dem Dienst fernbleibt, 
eine andere in demselben Haushalt lebende Person 
für diesen Zweck nicht zur Verfügung steht und das 
Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Der An-
spruch nach Satz 1 beträgt maximal 25 Arbeitstage, 
bei Alleinerziehenden maximal 50 Arbeitstage je Ka-
lenderjahr. Absatz 1 Satz 2 findet entsprechend An-
wendung, § 12 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Um für einen Angehörigen in einer akut aufge-
tretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte 
Pflege zu organisieren oder die sofortige pflegeri-
sche Versorgung des betroffenen Angehörigen 
selbst sicherzustellen, soll bei Vorlage einer die 
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Pflegebedürftigkeit ausweisenden ärztlichen Be-
scheinigung Sonderurlaub bis zu zehn Arbeitstage 
im Kalenderjahr bewilligt werden.

(4) Bei einer Spende von Organen oder Geweben 
nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. September 2007 (BGBl. I S. 2206), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2757), oder einer Blutspende zur 
Separation von Blutstammzellen oder anderen Blut-
bestandteilen im Sinne von § 9 des Transfusions-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. August 2007 (BGBl. I S. 2169), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2757), soll Sonderurlaub in dem 
nach ärztlicher Bescheinigung erforderlichen Um-
fang bewilligt werden.

(5) Die oder der Dienstvorgesetzte kann aus anderen 
wichtigen persönlichen Gründen Sonderurlaub bis zur 
Dauer von drei Arbeitstagen bewilligen. In Fällen der 
persönlichen Betroffenheit von Naturkatastrophen 
kann Sonderurlaub im erforderlichen Umfang nach 
den jeweiligen Umständen des Einzelfalls gewährt 
werden. § 2 Absatz 3 Satz 3 bleibt unberührt.

§ 14 
Sonderurlaub zur Ableistung eines  

freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres, 
eines Bundesfreiwilligendienstes oder eines 

freiwilligen Wehrdienstes

Zur Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres, 
eines freiwilligen ökologischen Jahres, eines Bun-
desfreiwilligendienstes oder eines freiwilligen 
Wehrdienstes kann Beamtinnen und Beamten Son-
derurlaub unter Wegfall der Besoldung bis zu 24 
Monaten bewilligt werden, wenn dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen.

§ 15 
Sonderurlaub zur Ausübung einer Tätigkeit in 

öffentlichen zwischenstaatlichen oder 
 überstaatlichen Einrichtungen

(1) Wird eine Beamtin oder ein Beamter zur Wahr-
nehmung einer hauptberuflichen Tätigkeit in öf-
fentliche zwischenstaatliche oder überstaatliche 
Einrichtungen entsandt, ist für die Dauer dieser Tä-
tigkeit Sonderurlaub unter Wegfall der Besoldung 
zu bewilligen; die Entscheidung trifft die oberste 
Dienstbehörde.

(2) Wird eine Beamtin oder ein Beamter nicht ent-
sandt, kann zur Wahrnehmung einer hauptberufli-
chen Tätigkeit in einer öffentlichen zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Einrichtung Sonderur-
laub unter Wegfall der Besoldung bis zur Dauer 
eines Jahres bewilligt werden, wenn dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Die oberste Dienst-
behörde kann die Dauer des Sonderurlaubs verlän-
gern; bei Beamtinnen und Beamten des Landes be-
darf diese Entscheidung der Zustimmung des Fi-
nanzministeriums.

§ 16 
Sonderurlaub zur Wahrnehmung von Aufgaben der  

Entwicklungszusammenarbeit

Zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungszu-
sammenarbeit kann die oberste Dienstbehörde 
Sonderurlaub unter Wegfall der Besoldung bewilli-
gen, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen.

§ 17 
Sonderurlaub zur Übernahme einer Lehrtätigkeit an 
deutschen Auslandsschulen, Europaschulen oder 

im Nordschleswigschen Schuldienst

(1) Zur Übernahme einer durch die Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen vermittelten Lehrtätigkeit 
an deutschen Auslandsschulen einschließlich der 
dem Bundesministerium der Verteidigung unterste-
henden Auslandsschulen und an Europäischen 
Schulen kann Sonderurlaub unter Wegfall der Be-
soldung bis zu der vom für Bildung zuständigen Mi-
nisterium allgemein bestimmten Dauer bewilligt 
werden. Gleiches gilt für durch die Zentralstelle für 
das Auslandsschulwesen vermittelte Bundespro-
grammlehrkräfte.

(2) Für eine Tätigkeit als Landesprogrammlehrkraft 
kann Sonderurlaub bewilligt werden.

(3) Für eine Tätigkeit im deutschen Schuldienst in 
Nordschleswig oder bei dem Deutschen Generalse-
kretariat in Nordschleswig kann die oberste Dienst-
behörde Sonderurlaub unter vollem oder teilweisem 
Wegfall der Besoldung bis zur Dauer von fünf Jah-
ren bewilligen; eine Verlängerung ist zulässig.

§ 18 
Sonderurlaub für Angehörige des  

wissenschaftlichen Personals

(1) Für eine Tätigkeit, die der wissenschaftlichen Zu-
sammenarbeit mit Hochschulen in der Bundesrepub-
lik Deutschland oder im Ausland dient oder für die 
Arbeit der Hochschule förderlich ist, kann die oberste 
Dienstbehörde Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern sowie Angehörigen des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals an Hochschulen Son-
derurlaub unter Fortzahlung der Besoldung, vollem 
oder teilweisen Wegfall der Besoldung bewilligen.

(2) Die oberste Dienstbehörde kann die Befugnis 
zur Bewilligung des Sonderurlaubs auf die Hoch-
schule übertragen, soweit eine Dauer von sechs 
Monaten nicht überschritten wird.

§ 19 
Sonderurlaub in besonderen Fällen

(1) Sonderurlaub unter Wegfall der Besoldung kann 
bewilligt werden, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
Sonderurlaub für die Dauer von mehr als drei Mo-
naten kann nur in besonders begründeten Fällen 
durch die oberste Dienstbehörde bewilligt werden. 
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(2) Die oberste Dienstbehörde kann die Besoldung 
ganz oder teilweise weitergewähren, wenn ein Son-
derurlaub, der für einen in den §§ 6 bis 18 nicht ge-
nannten Zweck bewilligt wird, auch dienstlichen 
Zwecken dient. Sofern ein solcher Sonderurlaub für 
einen längeren Zeitraum als einen Monat bewilligt 
wird, bedarf es bei Beamtinnen und Beamten des 
Landes der Zustimmung des Finanzministeriums.

§ 20 
Ausnahmen

Die oberste Dienstbehörde kann in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen, die nur bei Anlegung 
strenger Maßstäbe anzunehmen sind, Abweichun-
gen von den §§ 6 bis 19 zulassen.

Teil 3 
 Schlussvorschrift

§ 21 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2018 in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. November 2018
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

Landesverordnung 
über die Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern 

(Küstenfischereiverordnung - KüFVO)
Vom 3. Dezember 2018

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 793-4-11

Aufgrund des § 30 Absatz 1, des § 31 Absatz 3 
Satz 2, des § 35 Absatz 1, des § 40 Absatz 2, des 
§ 44 Absatz 4 und des § 46 Absatz 2 des Landes-
fischereigesetzes (LFischG) vom 10. Februar 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 211), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. Oktober 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 690), verordnet das Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digita-
lisierung:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Küstengewässer nach 
§ 2 Absatz 2 des Landesfischereigesetzes 
(LFischG). Sie gilt für jede Art der Fischerei, soweit 
nicht durch Rechtsakte der Europäischen Union et-
was anderes bestimmt wird.

§ 2 
Fangbeschränkungen

(1) Für die in der Anlage 1 aufgeführten Fischarten 
gelten die dort genannten Fangbeschränkungen. 
Sofern in Anlage 1 nicht anders angegeben, wer-
den Mindestmaße von der Kopfspitze bis zum Ende 
der Schwanzflosse gemessen. 

(2) Es ist verboten, Fische, die das für sie festge-
legte Mindestmaß oder -gewicht unterschreiten oder 
während der für sie festgelegten Schonzeit gefan-
gen werden, sich anzueignen, anzulanden, zu beför-
dern, zu verkaufen oder anderweitig zu verwerten.

(3) Werden Fische gefangen, die einem Verbot 
nach Absatz 2 unterliegen, sind sie nach guter fi-
schereilicher Praxis vom Fanggerät zu befreien und 
unverzüglich frei in das Fanggewässer zurückzuset-
zen, ohne Rücksicht darauf, ob sie unverletzt, ver-
letzt oder tot sind.

(4) Sind Fische, die einem Verbot nach Absatz 2 
unterliegen, zusammen mit anderen Fischen gefan-
gen worden, sind sie von diesen zu trennen und 
unverzüglich frei in das Fanggewässer zurückzuset-
zen, ohne Rücksicht darauf, ob sie unverletzt, ver-
letzt oder tot sind. Dies gilt nicht für Fische in Fän-
gen, für die nach Regelungen des Bundes oder der 
Europäischen Union ein zulässiger Anteil am Ge-
samtfang an untermaßigen oder schonzeitge-
schützten Fischarten erlaubt ist, sofern ihr zulässi-
ger Anteil nicht überschritten wird. Erfolgt eine 
vorzunehmende Trennung nicht vor der Vermark-
tung, so gilt der gesamte Fang als untermaßig be-
ziehungsweise schonzeitgeschützt; der Erlös aus 
der Vermarktung kann eingezogen werden und fällt 
der Landeskasse zu.

(5) Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 3 
Ausnahmen

(1) Anlandungen von Trogmuscheln, Schwertmu-
scheln oder Miesmuscheln aus der Nordsee, die au-
ßerhalb des Nationalparks „Schleswig-Holsteini-
sches Wattenmeer“ gefangen werden, sowie An-
landungen von Miesmuscheln aus der Ostsee 
dürfen untermaßige Muscheln bis zu 10 Prozent 
des Gewichtes des Gesamtfanges enthalten.

(2) Zulässig bleibt der Fang von untermaßigen 
Miesmuscheln als Besatz für in schleswig-holstei-
nischen Küstengewässern ausgewiesene Muschel-
kulturbezirke in den Monaten 1. Juli bis einschließ-
lich 30. April.

§ 4 
Muschelfischerei

(1) Zum Fischen von Miesmuscheln dürfen auf einem 
Fangfahrzeug nicht mehr als vier Muschelfanggeräte 

Anl.
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von je höchstens 2 Meter Öffnungsbreite und je 
höchstens 350 kg Gewicht verwendet werden.

(2) Zum Fischen von wildlebenden anderen Mu-
schelarten als Miesmuscheln darf auf einem Fang-
fahrzeug nur ein Fanggerät mit einer Kantenlänge 
von bis zu 1 Meter verwendet werden. Der Fang 
darf nicht durch eine Saugeinrichtung aus dem Mee-
resboden heraufgeholt werden. Die hydraulische Be-
förderung aus dem Auffangkorb durch eine Rohrlei-
tung auf oder in das Fahrzeug ist zulässig, wenn 
gewährleistet ist, dass kleinere Muscheln, Schne-
cken oder andere Lebewesen lebend und unbeschä-
digt wieder ins Wasser zurückgelangen können.

(3) Mit Ausnahme der Besatzmuschelfischerei sind 
Muschelfänge von Beifängen nach fischereilichen 
Regeln, die die obere Fischereibehörde festlegen 
kann, zu trennen und die Beifänge in das Fangge-
wässer zurückzugeben.

(4) Tritt eine Gefährdung der Besatzmuschelbe-
stände oder der Besatzmuschelfischerei von Mies-
muscheln in der Zeit vom 1. Juli bis 30. April auf, 
so kann die obere Fischereibehörde den Umfang 
der Besatzmuschelfischerei durch örtliche und zeit-
liche Beschränkungen regeln.

§ 5 
Kennzeichnung von Miesmuschelkulturbezirken

(1) Zu Miesmuschelkulturbezirken erklärte Teile der 
schleswig-holsteinischen Küstengewässer sind auf 
ihren bekannt gegebenen Eckpositionen von der 
oder dem Nutzungsberechtigten in der von der 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes genehmigten Weise zu kennzeichnen.

(2) Die Kennzeichen nach Absatz 1 sind mit Radar-
reflektoren auszustatten und mit dem Namen der 
oder des Nutzungsberechtigten des Muschelkultur-
bezirkes zu beschriften. Die Größe und Art der Be-
schriftung regelt die obere Fischereibehörde.

§ 6 
Industriefischerei

Zum Schutz des Fischlaichs, der Fischbrut, der Auf-
wuchsplätze und der Fischnährtiere einschließlich 
Garnelen ist es verboten, Fische zu anderen Zwe-
cken als dem unmittelbaren menschlichen Verzehr 
zu fischen, sie an Bord unverarbeitet, unsortiert oder 
qualitätsmindernd zu lagern oder anzulanden.

§ 7 
Laich-, Fischschonbezirke und Schutzgebiete

(1) In den in der Anlage 2 Absatz 1 bis 4 und 6 
aufgeführten Laich- und Fischschonbezirken oder 
Schutzgebieten ist für die festgesetzten Zeiten der 
Fischfang verboten. Von diesem Verbot ausgenom-
men ist

1. im Hummerschutzgebiet die Erwerbsfischerei 
mit Schleppangeln auf Makrele und Kabeljau,

2. im Gebiet vor der Schleimündung der Fischfang 
mit der Handangel von Land aus und mit Erlaub-
nis der oberen Fischereibehörde der Fang von 
Köderfischen mit der Besteckwade vom 1. April 
bis 30. November.

(2) In dem in der Anlage 2 Absatz 5 aufgeführten 
Walschutzgebiet der Nordsee innerhalb des Natio-
nalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist 
die Schleppnetzfischerei zum Fang von Fischen, 
die nicht der unmittelbaren menschlichen Ernäh-
rung (Konsumfischerei) dienen, verboten. Ebenfalls 
verboten ist der Fischfang mit Stellnetzen aller Art 
innerhalb von drei Seemeilen gemessen von der 
Basislinie. Außerhalb von drei Seemeilen gemessen 
von der Basislinie ist der Fischfang mit Stellnetzen, 
deren gestreckter Abstand zwischen Grundtau und 
Schwimmerleine 1,30 Meter und deren Maschen-
öffnung 150 mm übersteigt, verboten; der ge-
streckte Abstand wird bei einer vertikalen Ma-
schenreihe gemessen, deren obere und untere Ma-
sche an Kopf- und Grundtau befestigt sind; bei 
Spiegelnetzen gilt die Spiegelmasche.

(3) Die Anlage 2 ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 8 
Elektrofischerei

(1) Der Fischfang unter Anwendung von elektri-
schem Strom (Elektrofischerei) darf nur mit Geneh-
migung der oberen Fischereibehörde zum Fang von 
Laichfischen, für Bestandsaufnahmen zur Beweissi-
cherung oder für wissenschaftliche Untersuchun-
gen ausgeübt werden.

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn 
die Antragstellerin oder der Antragsteller nach-
weist, dass

1. die für den Betrieb des Elektrofanggerätes per-
sönlich verantwortliche Person an einem von 
der oberen Fischereibehörde anerkannten Lehr-
gang über die Elektrofischerei teilgenommen hat 
(Bedienungsschein) oder Fischwirtin oder Fisch-
wirt ist und

2. das einzusetzende Elektrofischereigerät ein-
schließlich seines Zubehörs den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entspricht (Zulas-
sungsschein).

§ 9 
Art und Anwendung von Fischereigeräten

(1) Der Fischfang mit stechenden, reißenden und 
klemmenden Fanggeräten wie Aalharken, Aalsche-
ren, Speeren, Harpunen, Heringspilken oder ande-
ren Pilken mit feststehenden Haken ist verboten. 
Gleiches gilt beim Fang von Hering oder Kabeljau/ 
Dorsch für Geräte mit losen Haken, sofern sie ruck-
artig oder reißend eingesetzt werden.

(2) Der Fischfang mit frei treibenden Netzen (Treib-
netzen), die nicht verankert, mit dem Fangfahrzeug 

Anl.
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verbunden oder in anderer Weise am Standort be-
festigt sind, ist verboten.

(3) Beifänge von Walen sind bei der oberen Fische-
reibehörde anzuzeigen.

§ 10 
Maschenöffnungen von Fanggeräten

In den Küstengewässern der Ostsee gelten über 
die Vorschriften der Europäischen Union hinaus fol-
gende Mindestmaschenöffnungen für jede Art von 
Stellnetzen zum Fang von Dorsch und Forellen  
110 mm, jede Art von Stellnetzen zum Fang von 
Plattfischen 120 mm, Geräte zum Fang aller ande-
ren Fischarten außer Aal und Köderfisch 32 mm.

§ 11 
Mitführen verbotener Fanggeräte

Fanggeräte, die nach § 8 nicht genehmigt oder 
nach § 9 verboten sind, dürfen auf oder an Gewäs-
sern nicht mitgeführt werden.

§ 12 
Wattwürmer

(1) Wer einen gültigen Fischereischein besitzt, darf 
Wattwürmer für den eigenen Bedarf im Handstich 
oder Handspülverfahren, bei denen ausschließlich 
eigene Muskelkraft eingesetzt wird, an sich bringen.

(2) In der Ostsee dürfen Erwerbsfischereibetriebe 
Wattwürmer nur für den Eigenbedarf auch durch 
Ausspülen mit einem Außenbordmotor an sich brin-
gen, dessen Leistung bauartgemäß 3,7 kW nicht 
übersteigt.

(3) Vorschriften, die den Absätzen 1 und 2 entge-
genstehen oder Genehmigungen anderer Stellen 
vorschreiben, bleiben hiervon unberührt. In für den 
Badebetrieb gekennzeichneten Gebieten sind alle 
Handlungen nach den Absätzen 1 und 2 verboten.

§ 13 
Verbot der Schleppnetzfischerei

(1) In den Küstengewässern der Nordsee ist der 
Fischfang mit Baumkurren verboten, soweit er von 
Fahrzeugen mit Maschinenleistungen von mehr als 
221 kW betrieben wird.

(2) In den Küstengewässern der Ostsee ist die 
Schleppnetzfischerei verboten, sofern sie von Fahr-
zeugen mit einer Maschinenleistung von mehr als 
221 kW betrieben wird.

(3) In den Küstengewässern der Ostsee ist die Fi-
scherei mit Schleppnetzen und Snurrewaden inner-
halb einer Zone, deren seewärtige Begrenzung in 
drei Seemeilen Abstand von der Uferlinie verläuft, 
verboten. Von diesem Verbot sind ausgenommen:

1. die Eckernförder Bucht innerhalb einer Linie Leucht-
feuer Bülk - Sperrgebietstonne 4 (54°35,91‘N  
- 10°06,83‘E) in Tiefen über 20 Meter Wasser-
tiefe in einem Bereich, der nördlich vom Stoller 
Grund und Mittelgrund liegt; die südliche Ab-

grenzung wird gebildet durch die Linie Meilenba-
ken, Meilentonne 3 bis zur 20-Meter-Tiefenlinie 
bei derzeit 54°30,64‘N - 10°02,03‘E und von 
diesem Ort seewärts entlang der 20-Meter-Tie-
fenlinie; im Norden erfolgt die Abgrenzung durch 
eine Linie, die durch die Sperrgebietstonnen 4 
und 5 (54°35,91‘N) begrenzt wird,

2. die Flensburger Förde im Bereich östlich der Li-
nie Kirchturm Neukirchen/Ostspitze der däni-
schen Halbinsel Broagerland bis zu dem Punkt 
(54°43,51‘N - 10°05,68‘E), an dem die Drei-
Seemeilen-Grenze die 20 Meter-Tiefenlinie 
schneidet, mit der Maßgabe, dass die Fischerei 
in Wassertiefen über 20 Meter erlaubt ist,

3. die Lübecker Bucht mit der Maßgabe, dass au-
ßerhalb eines Abstandes von 1,5 Seemeilen von 
der Küsten-Uferlinie in einem Gebiet gefischt 
werden darf, das begrenzt wird

a) im Nordosten durch die Linie, die auf einer 
rechtweisenden Peilung des Kirchturms von 
Grömitz in 285° verläuft und

b) im Südwesten durch die Verbindungslinie 
Leuchtturm Pelzerhaken - Mündung der Har-
kenbek 

und

4. der Fehmarnbelt in der Zeit vom 15. September 
bis 15. April westlich des Schutzbereichs Mari-
enleuchte zwischen zwei und drei Seemeilen 
von der Uferlinie aus, jedoch nur außerhalb der 
20-Meter-Tiefenlinie.

(4) Als Tiefenabgrenzung gilt jeweils die 20-Meter-
Tiefenlinie der neuesten Ausgabe der amtlichen 
Seekarte des Bundesamtes für Seeschifffahrt und 
Hydrographie.

(5) In den Küstengewässern der Ostsee kann die 
obere Fischereibehörde den Gebrauch von Schlepp-
netzen zum Besteckfischfang (Besteckzeesen) ört-
lich und zeitlich begrenzt genehmigen.

§ 14 
Stellnetz- und Reusenfischerei

(1) In den Küstengewässern der Ostsee ist in einem 
Streifen, dessen seewärtige Begrenzung in 200 Me-
ter Abstand von der Uferlinie verläuft, die Fischerei 
mit Stellnetzen einschließlich Heringsstellnetzen ver-
boten. Das Verbot nach Satz 1 gilt in der Flensbur-
ger Innenförde (westlich des Längengrades 09° 45, 
22‘) in einem 100 Meter breiten Streifen.

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht im Gebiet 
der Schlei sowie in den Gebieten mit Fischereirech-
ten der Hansestadt Lübeck und der Stadt Neustadt.

(3) In der Elbe und ihren Nebengewässern ist der 
Fischfang mit am Fahrzeug befestigten sonst aber 
nicht verankerten oder in anderer Weise am Stand-
ort befestigten Stellnetzen verboten.
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(4) In den Nebengewässern der Elbe ist der Fisch-
fang mit Stellnetzen in der Zeit vom 1. Juli bis  
31. Dezember verboten.

(5) Ausgelegte Stellnetze, Hamen, Reusen und Lang-
leinen sind täglich zu überprüfen; Fänge sind unver-
züglich zu entnehmen. Im Tidebereich der Nordsee 
ausliegende Fanggeräte sind bei jedem Trockenfallen 
zu überprüfen und die Fänge sind zu entnehmen.

§ 15 
Kennzeichnung der Fahrzeuge

(1) Fischereifahrzeuge von Erwerbsfischereibetrie-
ben in Küstengewässern müssen bei der oberen Fi-
schereibehörde zur Registrierung angemeldet und 
zur Fischerei zugelassen werden. Sofern sie nicht 
nach der Verordnung über die Registrierung und 
Kennzeichnung von Fischereifahrzeugen in der 
Nordsee vom 20. September 1976 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 236) zu kennzeichnen sind, müssen sie als Unter-
scheidungszeichen die ersten drei Buchstaben des 
Heimathafens und dahinter eine von der oberen Fi-
schereibehörde erteilte Erkennungsnummer führen.

(2) Über die Kennzeichnung stellt die obere Fische-
reibehörde dem Erwerbsfischereibetrieb eine Be-
scheinigung aus; sie ist ständig an Bord mitzufüh-
ren. Jeder Eigentums- oder Betreiberwechsel und 
jede wesentliche Veränderung am Fahrzeug, insbe-
sondere eine Änderung der Verwendung oder der 
Einbau anderer Maschinen, sind der oberen Fische-
reibehörde zur Änderung der Bescheinigung anzu-
zeigen. Die Bescheinigung ist zurückzugeben, 
wenn das Fischereifahrzeug nicht mehr in der Er-
werbsfischerei eingesetzt wird; das Fischereikenn-
zeichen ist dann unverzüglich zu entfernen.

(3) Die Kennzeichen sind auf jeder Seite am Bug des 
Fahrzeuges so hoch wie möglich, jedoch mindes-
tens 1,5 Meter, bei Fahrzeugen unter 10 Meter 
Länge über alles (Länge ü.a.) 0,5 Meter, vom Steven 
entfernt zu führen. Buchstaben und Zahlen müssen 
in schwarzer oder weißer Farbe, die sich vom Unter-
grund abhebt, ausgeführt sein. Buchstaben sind in 
lateinischer Druckschrift, Zahlen in arabischen Zif-
fern auszuführen. Folgende Buchstabenhöhen und 
Strichbreiten sind mindestens einzuhalten: Bei Fahr-
zeugen bis 10 Meter Länge ü.a. 10 cm hoch, 2 cm 
breit, bei Fahrzeugen von 10 bis 17 Meter Länge 
ü.a. 25 cm hoch, 4 cm breit, bei Fahrzeugen über 
17 Meter Länge ü.a. 45 cm hoch, 6 cm breit.

(4) Die Kennzeichen dürfen nicht beseitigt, verän-
dert, verdeckt oder unkenntlich gemacht werden.

(5) Die Maschinenleistung von Fischereifahrzeugen 
muss sich durch ein an der Maschine befestigtes 
Typenschild ergeben. Wird die vom Hersteller ange-
gebene Nennleistung geändert, ist neben dem 
neuen Typenschild eine vom Germanischen Lloyd 
bestätigte Bescheinigung der Firma, die die Verän-
derung durchgeführt hat, mitzuführen. Es ist ver-

boten, Typenschilder zu entfernen, sie gegen an-
dere auszutauschen oder sie zu fälschen.

(6) Die Vorschriften des Bundes und der Europäi-
schen Union über die Kennzeichnung von Schiffen 
und über die an Bord von Fischereifahrzeugen zu 
führenden Dokumente bleiben unberührt.

§ 16 
Fanggeräte an Pfählen

(1) Bundgarne, bundgarnähnliche Geräte mit einer 
Gesamtlänge von über 30 Meter oder Pfahlreusen 
dürfen nur mit Genehmigung der oberen Fischerei-
behörde errichtet werden.

(2) Beim Fischfang mit anderen Geräten einschließ-
lich Handangeln ist von Bundgarnen, bundgarnähnli-
chen Geräten oder Pfahlreusen ein Abstand von min-
destens 50 Meter einzuhalten. Dies gilt nicht, so-
lange an den eingeschlagenen Pfählen keine Netze 
angebracht oder diese nicht fängig gestellt sind.

(3) Wer eine Genehmigung nach Absatz 1 besitzt, 
darf beim Einschlagen der Pfähle und beim Ausset-
zen der Geräte nicht behindert werden.

§ 17 
Gegenseitige Störungen beim Fischfang

(1) Wer mit beweglichen Fanggeräten, insbeson-
dere Schleppnetzen, Zugnetzen, Dredgen oder 
Schleppangeln fischt, muss stehenden Fanggerä-
ten, wie Stellnetzen einschließlich Heringsstellnet-
zen, Reusen, Hamen und Langleinen ausweichen.

(2) Stellnetze oder Reihen von Stellnetzen dürfen 
nicht näher als 50 Meter zu anderen Stellnetzen 
gesetzt werden.

(3) Um gegenseitige Störungen zu verhindern, kann 
die obere Fischereibehörde Fangplätze und die Rei-
henfolge des Fischfanges anordnen.

§ 18 
Zusammengeratene Fanggeräte

Sind Fanggeräte verschiedener Fischereibetriebe 
zusammengeraten, ist eine Beeinträchtigung des 
Fischfanges und eine Beschädigung der fremden 
Geräte zu vermeiden. Wird das Aufnehmen stehen-
der Geräte durch darüberliegende Geräte anderer 
Fischereibetriebe behindert und müssen die frem-
den Geräte getrennt werden, so sind sie wieder 
sachgemäß zu verbinden. Können fremde stehende 
Geräte nicht wieder an ihren früheren Platz ausge-
setzt werden, sind sie vorsichtig zu bergen und der 
Eigentümerin oder dem Eigentümer zurückzugeben 
oder, falls diese Person nicht bekannt ist, unverzüg-
lich bei der für den Fundort zuständigen Außen-
stelle der oberen Fischereibehörde abzuliefern.

§ 19 
Wadenfischerei

(1) In die Zuglinie einer Wade dürfen keine anderen 
Fanggeräte eingesetzt werden.



806 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 20. Dezember 2018 Nr. 18

(2) Die obere Fischereibehörde kann Teile der Küs-
tengewässer der Ostsee als Wadenzüge anerken-
nen. Ein Verzeichnis der anerkannten Wadenzüge 
liegt bei der örtlich zuständigen Außenstelle der 
oberen Fischereibehörde aus.

(3) In der mittleren Schlei, von der Linie Kirche Ar-
nis - Haus auf dem Schwonsberg bis zur Linie in-
nere Ecke Hakenhöft - Südostecke Wittör, ist auf 
den anerkannten Wadenzügen der Fischfang mit 
anderen Fanggeräten als Waden in den Monaten 
April bis Oktober von dienstags, 8.00 Uhr, bis 
sonnabends, 6.00 Uhr, verboten.

(4) Die obere Fischereibehörde kann einzelnen Per-
sonen den Fischfang auf den anerkannten Wadenzü-
gen mit anderen Fanggeräten als Waden in der Ver-
botszeit befristet gestatten, wenn die Wadenfische-
rei hierdurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

(5) Die Anwendung von Maschinenkraft bei der 
Zugwadenfischerei ist nur zum Aussetzen des 
Fanggerätes und zum Heranwinden der Wade an 
das verankerte Fahrzeug erlaubt.

§ 20 
Kennzeichnung von Fanggeräten

(1) Reihen von ausgelegten Stellnetzen einschließ-
lich Heringsstellnetzen sowie Angelschnüren und 
Aalreusen sind an ihren Enden durch je zwei vier-
eckige Flaggen übereinander (Doppelflaggen) zu 
kennzeichnen. Bei Gerätereihen bis zu 1.200 Meter 
Gesamtlänge ist darüber hinaus eine Einzelflagge in 
der Mitte der Reihe zu setzen; bei Gerätereihen über 
1.200 Meter Gesamtlänge sind in Abständen von 
höchstens 600 Meter Einzelflaggen zu setzen. Darü-
ber hinaus sind Gerätereihen, die im spitzen Winkel 
ausgelegt werden, im Scheitelpunkt des Winkels mit 
einer dreieckigen Flagge zu kennzeichnen. Netze, die 
frei vom Meeresgrund bis zur Wasseroberfläche zum 
Heringsfang ausliegen (Heringsstellnetze), sind au-
ßerdem mit Schwimmkörpern so zu kennzeichnen, 
dass der Verlauf der Gerätereihe zu erkennen ist.

(2) Für Netze sind rote Flaggen von mindestens 40 cm 
Kantenlänge und Radarreflektoren, für Angel-
schnüre und Aalreusen schwarze Flaggen von min-
destens 20 cm Kantenlänge zu verwenden. In den 
Küstengewässern der Ostsee bis zu drei Seemeilen 
Abstand vom Ufer ist die Verwendung von Radarre-
flektoren freigestellt.

(3) Die Flaggen sind am oberen Ende von Bojen so 
zu befestigen, dass sie mindestens 1,50 Meter über 
die Wasseroberfläche herausragen. In Wassertiefen 
von weniger als 1,50 Meter kann die Höhe der Bo-
jen von Aalreusen und Angelschnüren geringer sein.

(4) Bei in Küstengewässern der Nordsee außerhalb 
der Basislinie ausliegenden Netzen müssen Flaggen 
abweichend von Absatz 3 mindestens zwei Meter 
über die Wasseroberfläche herausragen; zur Nacht-
zeit sind die Bojen mit einem weißen Licht zu kenn-

zeichnen, das bei guter Sicht mindestens zwei 
Seemeilen weit sichtbar ist.

(5) An den Endbojen oder Endflaggen (Doppelflag-
gen) von Gerätereihen ist das Fischereikennzeichen 
des dazugehörigen Fischereifahrzeuges deutlich 
sichtbar anzubringen. Gleiches gilt, wenn für den 
in § 4 Absatz 3 bis 5 LFischG genannten Einsatz 
von Fanggeräten der betreffenden Person statt ei-
nes Fischereikennzeichens eine Registriernummer 
von der oberen Fischereibehörde erteilt worden ist. 
Baumkurren, Scheerbretter und Steertbojen sind 
ebenfalls mit dem Fischereikennzeichen des dazu-
gehörigen Fahrzeuges zu versehen.

(6) Handwaden sind durch eine am Steertende be-
festigte rote Boje von mindestens 30 cm Durch-
messer kenntlich zu machen.

(7) An Bundgarnen, bundgarnähnlichen Geräten 
und Pfahlreusen ist am äußersten Kopfpfahl oder 
der den äußersten Anker bezeichnenden Boje das 
Fischereikennzeichen des Fahrzeuges anzubringen.

(8) In den Wattengebieten der Nordsee können zur 
Kennzeichnung ausgelegter Fanggeräte, wie Aal-
reusen, Angelschnüre, Stellnetze sowie Hamen, 
anstelle der Flaggenbojen auch rote Bojen oder rote 
Kanister ohne Flaggen verwendet werden. Der Min-
destdurchmesser dieser Bojen muss 40 cm, das 
Fassungsvermögen der Kanister mindestens 20 Li-
ter betragen. In den trockenfallenden Küstenge-
wässern der Nordsee kann in unmittelbarer Ufer-
nähe ausgelegtes Fischereigerät auch mit einer Ta-
fel gekennzeichnet werden; Stellnetze an Pfählen 
sind am Netzende zusätzlich mit einer roten Dop-
pelflagge zu kennzeichnen.

(9) Auch an der nach Absatz 8 zugelassenen Fangge-
rätekennzeichnung ist das Fischereikennzeichen des 
dazugehörigen Fischereifahrzeuges oder die erteilte 
Registriernummer der Betreiberin oder des Betreibers 
anzubringen. Ist ein Fischereikennzeichen oder eine 
Registriernummer nicht erteilt worden, so ist der 
Name und die Anschrift der für das Fanggerät verant-
wortlichen fischereiausübenden Person anzubringen.

(10) Gerätekennzeichen ohne Fanggeräte dürfen 
nicht ausgebracht werden.

(11) Im Naturschutzgebiet Helgoländer Felssockel 
sind die Fanggeräte der Helgoländer Erwerbsfischer 
durch farbige Schwimmkörper zu kennzeichnen.

§ 21 
Fischereiaufsicht

Wird der Schiffsführung eines Wasserfahrzeuges, 
von dem aus Fischfang betrieben wird, von einer 
Fischereiaufsichtsperson das Schallsignal kurz-
lang-kurz-kurz (.-..) oder ein Zeichen mit Blaulicht 
gegeben, hat sie ihr Fahrzeug unverzüglich zu stop-
pen oder nötigenfalls zu ankern. Auf Verlangen hat 
sie der Aufsichtsperson jede Hilfe bei der Erfüllung 
dienstlicher Aufgaben zu leisten.
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§ 22 
Befreiung und Ausnahmen

(1) §§ 2, 7 Absatz 1 sowie §§ 8, 10, 13 und 14 fin-
den auf wissenschaftliche Untersuchungen der obe-
ren Fischereibehörde oder wissenschaftliche Untersu-
chungen in Trägerschaft von oder in Partnerschaft mit 
Forschungsinstituten oder anderen anerkannten For-
schungseinrichtungen keine Anwendung. Sonstige 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(2) Die Anwendbarkeit der in Absatz 1 genannten 
Regelungen kann von der oberen Fischereibehörde 
gegenüber den dort genannten Institutionen ange-
ordnet werden, wenn nachhaltige Beeinträchtigun-
gen der Fischerei zu befürchten sind.

(3) Die obere Fischereibehörde kann Ausnahmen 
von §§ 2, 5 bis 8, 10, 14 Absatz 3 und § 19 Ab-
satz 3 zulassen. Ausnahmen von § 7 Absatz 2 sind 
im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbe-
hörde zu treffen. Die Ausnahme kann mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden.

(4) Befreiungen nach Absatz 1 und Ausnahmen 
nach Absatz 3 ersetzen nicht die nach § 14 
LFischG erforderlichen privatrechtlichen Erlaub-
nisse zum Fischfang.

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 46 Absatz 1 Nummer 15 
LFischG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1. gegen § 2 Absatz 2 verstößt,
 2. entgegen § 2 Absatz 3 oder 4 untermaßige 

oder während der Schonzeit gefangene Fische 
nicht unverzüglich frei in das Fanggewässer 
zurücksetzt,

 3. entgegen § 3 Absatz 1 Fänge mit einem höhe-
ren Anteil an untermaßigen Muscheln anlandet,

 4. entgegen § 3 Absatz 2 Miesmuscheln fängt,
 5. entgegen § 4 Absatz 1 oder 2 Fanggeräte ver-

wendet,
 6. entgegen § 5 Muschelkulturbezirke an den 

Eckpositionen nicht oder nicht vorschriftsmä-
ßig kennzeichnet,

 7. entgegen § 6 Fische zu anderen Zwecken als 
dem unmittelbaren menschlichen Verzehr 
fischt, lagert oder anlandet,

 8. entgegen § 7 im Laichschonbezirk, in Fisch-
schonbezirken beziehungsweise im Hummer- 
oder Walschutzgebiet die Fischerei ausübt,

 9. entgegen § 9 Absatz 1 den Fischfang mit ver-
botenen Fanggeräten ausübt oder beim Fang 
von Hering oder Kabeljau/Dorsch Fanggeräte 
mit losen Haken ruckartig oder reißend einsetzt 
oder entgegen § 9 Absatz 2 den Fischfang mit 
frei treibenden Netzen ausübt oder entgegen  
§ 9 Absatz 3 Walbeifänge nicht anzeigt,

10. entgegen § 10 Fanggeräte mit geringeren Ma-
schenöffnungen beim Fischfang verwendet,

11.  entgegen § 11 verbotene Fanggeräte mit sich 
führt,

12. entgegen § 12 über den Eigenbedarf hinaus, 
mit nicht zugelassenem Gerät oder in für den 
Badebetrieb gekennzeichneten Gebieten Watt-
würmer an sich bringt,

13. entgegen § 13 Absatz 1 oder 2 die Fischerei 
mit Baumkurren oder Schleppnetzen betreibt,

14. entgegen § 13 Absatz 3 die Fischerei mit 
Schleppnetzen oder Snurrewaden ausübt,

15. entgegen § 14 Absatz 1 mit Stellnetzen oder 
Heringsstellnetzen oder entgegen § 14 Absatz 3 
oder 4 in der Elbe oder ihren Nebengewässern 
fischt,

16. entgegen § 14 Absatz 5 ausliegende Fangge-
räte nicht überprüft oder Fänge nicht unver-
züglich entnimmt,

17. entgegen § 15 Absatz 1, 3 oder 4 sein Fische-
reifahrzeug nicht zur Registrierung anmeldet 
oder mit einem nicht angemeldeten bezie-
hungsweise nicht zugelassenen Fischereifahr-
zeug fischt oder dieses nicht vorschriftsmäßig 
kennzeichnet,

18. entgegen § 15 Absatz 2 die ausgestellte Be-
scheinigung über die Kennzeichnung des Fahr-
zeuges nicht mitführt, einen Eigentumswech-
sel, eine wesentliche Veränderung am Fahrzeug, 
eine Änderung der Verwendung, einen Einbau 
eines anderen Motors nicht anzeigt, die Be-
scheinigung nicht zurückgibt oder das Fische-
reikennzeichen nicht unverzüglich entfernt,

19. entgegen § 15 Absatz 5 das Typenschild am 
Motor entfernt, auswechselt, fälscht oder die er-
forderlichen Änderungsnachweise nicht mitführt,

20. entgegen § 17 Absatz 1 stehenden Fanggerä-
ten nicht ausweicht, entgegen § 17 Absatz 2 
Stellnetze näher als 50 Meter an andere Stell-
netze setzt oder entgegen einer nach § 17 Ab-
satz 3 getroffenen Anordnung handelt,

21. entgegen § 18 zusammengeratene Fischerei-
geräte nicht vorschriftsmäßig behandelt,

22. entgegen § 19 Absatz 1 Fanggeräte in die 
Zuglinie einer Wade einsetzt, entgegen § 19 
Absatz 2 auf anerkannten Wadenzügen mit an-
deren Fanggeräten den Fischfang betreibt oder 
entgegen § 19 Absatz 5 bei der Zugwadenfi-
scherei Maschinenkraft anwendet,

23. entgegen § 20 Absatz 1 bis 9 und 11 Fanggeräte 
nicht oder nicht vorschriftsmäßig kennzeichnet 
oder entgegen § 20 Absatz 10 Gerätekennzei-
chen ohne Fischereigeräte ausbringt oder

24. entgegen § 21 ein Stoppsignal oder ein Verlan-
gen zur Hilfeleistung nicht befolgt,
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(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig
1. entgegen § 8 Absatz 1 ohne Genehmigung oder 

zu anderen Zwecken den Fischfang unter An-
wendung elektrischen Stroms ausübt,

2. entgegen § 16 Absatz 1 ohne Genehmigung 
Fanggeräte an Pfählen errichtet oder entgegen 
Nebenbestimmungen einer Genehmigung oder 
entgegen § 16 Absatz 2 handelt oder

3. entgegen Nebenbestimmungen zu nach § 22 
Absatz 3 erteilten Ausnahmen handelt.

(3) Ordnungswidrig nach § 46 Absatz 1 Nummer 16 
LFischG handelt, wer gegen die Verordnung 
2018/16281 verstößt, indem er vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen Artikel 7 Absatz 1 mehr als die 
dort genannte Anzahl Exemplare Dorsch behält.

§ 24 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 3. Dezember 2018
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

„1 Verordnung  (EU) 2018/1628 des Rates vom 30. Oktober 2018 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für be-
stimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in der Ostsee für 2019 und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/120 betreffend bestimmte Fangmöglichkeiten in anderen Gewässern“
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1) 

 Fischart Mindestmaß/ 
Mindestgewicht Schonzeit 

1. Aal (Anguilla anguilla) 45 cm - 

2. Aalmutter (Zoarces viviparus) 23 cm vom 15. September bis 31. 
Januar 

3. Lachs (Salmo salar) 60 cm 

vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember für Fische im 

Laichkleid, silbrige Fische 
mit losen Schuppen sind 

ausgenommen 

4. Meerforelle (Salmo trutta trutta) 40 cm 

vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember für Fische im 

Laichkleid, silbrige Fische 
mit losen Schuppen sind 

ausgenommen 

5. Bachforelle (Salmo trutta fario) 40 cm 

vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember für Fische im 

Laichkleid, silbrige Fische 
mit losen Schuppen sind 

ausgenommen 

6. 
Hering (Clupea harengus) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
20 cm 
11 cm 

- 

7. Steinbutt (Scophthalmus 
maximus) 30 cm in der Ostsee vom 1. Juni 

bis 31. Juli 

8. Glattbutt (Scophthalmus 
rhombus) 30 cm in der Ostsee vom 1. Juni 

bis 31. Juli 

9. 

Scholle, Goldbutt (Pleuronectes 
platessa) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
 

27 cm 
25 cm 

weibliche Scholle vom 1. 
Februar bis 30. April 

10. 
Flunder (Platichthys flesus) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
25 cm 
25 cm 

weibliche Flunder vom 1. 
Februar bis 30. April 

11. Scharbe, Kliesche (Limanda 
limanda) 23 cm - 

12. Seezunge (Solea solea) 24 cm - 

13. 

Dorsch, Kabeljau (Gadus 
morhua) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
 

35 cm 
38 cm 

- 

14. Schellfisch (Melanogrammus 
aeglefinus) in der Nordsee 30 cm - 

15. 
Wittling (Merlangius merlangus) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
 

27 cm 
23 cm 

- 

16. Quappe (Lota lota) - ganzjährig in Elbe und 
Nebengewässern 

 

 

Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1) 

 Fischart Mindestmaß/ 
Mindestgewicht Schonzeit 

1. Aal (Anguilla anguilla) 45 cm - 

2. Aalmutter (Zoarces viviparus) 23 cm vom 15. September bis 31. 
Januar 

3. Lachs (Salmo salar) 60 cm 

vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember für Fische im 

Laichkleid, silbrige Fische 
mit losen Schuppen sind 

ausgenommen 

4. Meerforelle (Salmo trutta trutta) 40 cm 

vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember für Fische im 

Laichkleid, silbrige Fische 
mit losen Schuppen sind 

ausgenommen 

5. Bachforelle (Salmo trutta fario) 40 cm 

vom 1. Oktober bis 31. 
Dezember für Fische im 

Laichkleid, silbrige Fische 
mit losen Schuppen sind 

ausgenommen 

6. 
Hering (Clupea harengus) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
20 cm 
11 cm 

- 

7. Steinbutt (Scophthalmus 
maximus) 30 cm in der Ostsee vom 1. Juni 

bis 31. Juli 

8. Glattbutt (Scophthalmus 
rhombus) 30 cm in der Ostsee vom 1. Juni 

bis 31. Juli 

9. 

Scholle, Goldbutt (Pleuronectes 
platessa) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
 

27 cm 
25 cm 

weibliche Scholle vom 1. 
Februar bis 30. April 

10. 
Flunder (Platichthys flesus) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
25 cm 
25 cm 

weibliche Flunder vom 1. 
Februar bis 30. April 

11. Scharbe, Kliesche (Limanda 
limanda) 23 cm - 

12. Seezunge (Solea solea) 24 cm - 

13. 

Dorsch, Kabeljau (Gadus 
morhua) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
 

35 cm 
38 cm 

- 

14. Schellfisch (Melanogrammus 
aeglefinus) in der Nordsee 30 cm - 

15. 
Wittling (Merlangius merlangus) 

in der Nordsee 
in der Ostsee 

 
 

27 cm 
23 cm 

- 

16. Quappe (Lota lota) - ganzjährig in Elbe und 
Nebengewässern 
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 Fischart Mindestmaß/ 
Mindestgewicht Schonzeit 

17. Makrele (Scomber scombrus) in 
der Nordsee 30 cm - 

18. Finte (Alosa fallax) in der 
Nordsee 30 cm - 

19. Meeräsche (Chelon labrosus) 40 cm - 

20. Wolfsbarsch (Dicentrarchus 
labrax) 42 cm - 

21. Zander (Sander lucioperca) 40 cm 15. Februar bis 15. Mai in 
Elbe und Nebengewässern 

22. Hecht (Esox lucius) 45 cm 15. Februar bis 30. April 
23. Wels (Silurus glanis) 70 cm - 

 Flusskrebs (Astacus astacus) - ganzjährig 

24. 

Hummer (Homarus gammarus) 
in der Nordsee  
gemessen von der Spitze des 
Stirnhornes bis zum Hinterende 
des Brustpanzers 

11 cm 5. Juli bis 31. August 

25. 
eiertragender weiblicher 
Hummer (Homarus gammarus) 
in der Nordsee 

- 

ganzjährig, sofern er nicht 
an die Biologische Anstalt 

Helgoland zu Zuchtzwecken 
geliefert wird. 

26. Herzmuschel (Cardium edule) - vom 1. Mai bis 30. Juni 

27. Miesmuschel (Mytilus edulis) 
außerhalb des Nationalparks 

4 cm 
Schalenlänge vom 15. April bis 14. Juli 

28. Trogmuschel (Spisula solida) 3 cm 
Schalenlänge vom 1. Mai bis 30. Juni 

29. Pazifische Auster (Crassostrea 
gigas) 50 g - 

30. Amerikanische Schwertmuschel 
(Ensis directus) 

10 cm 
Schalenlänge - 

31. Störe der Arten Acipenser 
sturio und Acipenser oxyrinchus - ganzjährig 

32. Alse, Maifisch (Alosa alosa) - ganzjährig 

33. Nordseeschnäpel (Coregonus 
oxyrhynchus) - ganzjährig 

34. Ostseeschnäpel (Coregonus 
lavaretus balticus) 40 cm vom 1. Dezember bis 28. 

Februar 

35. Meerneunauge (Petromyzon 
marinus) - ganzjährig 

36. Flussneunauge (Lampetra 
fluviatilis) - ganzjährig 

37. Zährte (Vimba vimba) - ganzjährig 
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Anlage 2 (zu § 7 Absatz 1 und 2) 
 
(1) Das Lindauer Noor einschließlich des Noorhalses, zur Schlei hin begrenzt durch 
die Linie Bahnwärterhaus am Eisenbahndamm - Schneidersack, wird vom 1. März 
bis 31. Mai zum Laichschonbezirk erklärt. 

(2) Vom 1. Juli bis 31. Dezember werden zu Fischschonbezirken erklärt: 

Die Teile der Nordseeküstengewässer, die 

1. in einem Kreis mit dem Radius von 500 m um die grüne Leuchtbake an der 
Mündung der Krückau, 

2. in einem Kreis mit dem Radius von 500 m um die Spitze der nördlichen Mole 
des Pinnau-Sperrwerkes und 

3. in der Stör im Bereich von 500 m oberhalb des Sperrwerkes bis zur Mündung 
sowie in der Elbe im Bereich zwischen Ufer und Fahrwasser von 500 m 
unterhalb bis 500 m oberhalb der Störmündung liegen. 

(3) Vom 1. Oktober bis 31. Dezember werden zu Fischschonbezirken erklärt 

1. die Teile der Nordseeküstengewässer, die innerhalb der Häfen von Schlüttsiel 
und Holmersiel und des Meldorfer Hafens im Sperrwerk Speicherkoog 
Dithmarschen einschließlich des jeweils vorgelagerten inneren 
Hafenmolenbereiches liegen und 

2. die Teile der Ostseeküstengewässer, 

a) die vor den Mündungen der nachstehenden Zuflüsse liegen und im 
Einzelnen durch Verbindungslinien von Eckpunkten begrenzt werden, die 
in einem Abstand von 200 m beiderseits der Mündung und von dort im 
rechten Winkel seewärts bis zu einem Abstand von 200 m zur Uferlinie 
liegen, 

aa)  in der Flensburger Förde 

1. Schwennau bei Glücksburg 

2. Au bei Bockholmwik 

3. Au bei Siegum 

4. Ringsberger Au 

5. Langballigau (Hafenausfahrt) 

6. Habernis-Steinberger Au 

7. Lippingau 

8. Au bei Koppelheck 

Anlage 2 (zu § 7 Absatz 1 und 2) 
 
(1) Das Lindauer Noor einschließlich des Noorhalses, zur Schlei hin begrenzt durch 
die Linie Bahnwärterhaus am Eisenbahndamm - Schneidersack, wird vom 1. März 
bis 31. Mai zum Laichschonbezirk erklärt. 

(2) Vom 1. Juli bis 31. Dezember werden zu Fischschonbezirken erklärt: 

Die Teile der Nordseeküstengewässer, die 

1. in einem Kreis mit dem Radius von 500 m um die grüne Leuchtbake an der 
Mündung der Krückau, 

2. in einem Kreis mit dem Radius von 500 m um die Spitze der nördlichen Mole 
des Pinnau-Sperrwerkes und 

3. in der Stör im Bereich von 500 m oberhalb des Sperrwerkes bis zur Mündung 
sowie in der Elbe im Bereich zwischen Ufer und Fahrwasser von 500 m 
unterhalb bis 500 m oberhalb der Störmündung liegen. 

(3) Vom 1. Oktober bis 31. Dezember werden zu Fischschonbezirken erklärt 

1. die Teile der Nordseeküstengewässer, die innerhalb der Häfen von Schlüttsiel 
und Holmersiel und des Meldorfer Hafens im Sperrwerk Speicherkoog 
Dithmarschen einschließlich des jeweils vorgelagerten inneren 
Hafenmolenbereiches liegen und 

2. die Teile der Ostseeküstengewässer, 

a) die vor den Mündungen der nachstehenden Zuflüsse liegen und im 
Einzelnen durch Verbindungslinien von Eckpunkten begrenzt werden, die 
in einem Abstand von 200 m beiderseits der Mündung und von dort im 
rechten Winkel seewärts bis zu einem Abstand von 200 m zur Uferlinie 
liegen, 

aa)  in der Flensburger Förde 

1. Schwennau bei Glücksburg 

2. Au bei Bockholmwik 

3. Au bei Siegum 

4. Ringsberger Au 

5. Langballigau (Hafenausfahrt) 

6. Habernis-Steinberger Au 

7. Lippingau 

8. Au bei Koppelheck 
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9. Lehbeker Au 

10. Abfluss des Geltinger Noors 

bb) in der Eckernförder Bucht 

1. Schwastrumer Au 

2. Au bei Langholz 

3. Au bei Rethwisch 

4. Abfluss des Goossees 

5. Jordan (bei Kiekut) 

6. Aschau (Kronsbek) 

7. Lasbek (bei Surendorf) 

cc) in der Kieler Förde 

1. Strander Au (nördlich von Strande) 

2. Fuhlenau 

3. Hagener Au 

4. Barsbeker Au 

dd) in der Hohwachter Bucht 

1. Schönberger Au 

2. Scherbek (bei Schönberger Strand) 

3. Rethkuhl-Au 

4. Hohenfelder Mühlenau 

5. Abfluss des Waterneversdorfer Sees (bei Lippe) 

6. Abfluss des Sehlendorfer Binnensees 

7. Wasbeker Au (bei Weißenhaus) 

8. Oldenburger Graben einschließlich der Gewässerstrecke 
zwischen Mündung und Landesschutzdeich 

b) die in der Schlei vor der Mündung nachstehend aufgeführter Zuflüsse 
liegen, in den folgenden Begrenzungen: 

aa) Loiterau bis zu einer Linie, die vom westlichen Vorsprung Halbinsel 
Reesholm auf das Gebäude der „Ostseewerft Winning“ zu verläuft, 
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bb) Osterbeck bis zu einer Linie, die von der Nordostecke des 
Yachthafens Götheby-Holm zur Nordspitze des Holmer Sees verläuft, 

cc) Mündung des Ornumer Noors in die Schlei bis zu einer Linie, die 
vom Wadenzug „Lüttje Holt“ im Westen über die Halbinsel zur 
Königsburg verläuft, 

dd) Kriesebyau bis zu einer Linie, die vom Bahnwärterhäuschen zum 
Landvorsprung östlich des Abflusses verläuft, 

ee) Grimsnisau bis zu einer Linie, die das zur Werft „Grauhöft“ gehörige 
Wohnhaus von Norden nach Süden durchläuft. 

(4) In der Nordsee wird folgender Teil der Küstengewässer, begrenzt durch die 
Verbindungslinien der angegebenen geographischen Positionen, zum 
Hummerschutzgebiet erklärt: 

1. 54°11,36'N; 7°55,13'E, 
2. 54°10,86'N; 7°56,13'E, 
3. 54°09,46'N; 7°55,93'E, 
4. 54°09,86'N; 7°54,23'E, 
5. 54°10,16'N; 7°54,43'E, 
6. 54°10,46'N; 7°54,43'E, 
7. 54°10,86'N; 7°54,53'E, 
8. 54°10,96'N; 7°54,43'E und 

von dort entlang der Hochwasserlinie der Helgoländer Düne in nördlicher 
beziehungsweise nordöstlicher Richtung zum Ausgangspunkt 54°11,36'N; 7°55,13'E. 

(Verbots- und Ausnahmevorschriften siehe § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1). 

(5) In der Nordsee wird ganzjährig ein Teil der Küstengewässer zum Walschutzgebiet 
erklärt. Dieses Walschutzgebiet wird durch folgende Linien begrenzt: 

1. Im Norden durch die deutsch-dänische Grenze. Bis zur endgültigen Regelung 
des Grenzverlaufs wird die Linie bestimmt durch die Linie von dem nördlichsten 
Punkt der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres der Bundesrepublik 
Deutschland in rechtweisend 103,7° bis zum Schnittpunkt mit der Linie, die 150 
m seewärts parallel zur Hochwasserlinie an der Westküste der Insel Sylt 
verläuft (150 m Linie); 

2. im Osten und Süden durch die 150 m Linie vom vorgenannten Schnittpunkt 
nach Süden bis zum an der Südspitze Sylts liegenden Schnittpunkt der 150 m 
Linie mit der Länge 8°17,86'E; 

und 

die Linie vom vorgenannten Schnittpunkt über die Koordinaten 

a) 54° 42,38'N 8° 12,79'E 
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b) 54° 38,54'N 8° 12,77'E 

c) 54° 35,03'N 8° 15,35'E 

bis hin zu 

d) 54° 35,03'N 8° 08,46'E; 

und 

eine Linie vom letztgenannten Punkt in rechtweisend 215,4° bis hin zum 
Schnittpunkt mit der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres der 
Bundesrepublik Deutschland 

3. im Westen durch die Linie der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres der 
Bundesrepublik Deutschland vom letztgenannten Schnittpunkt bis hin zu ihrem 
nördlichsten Punkt. 

(Verbots- und Ausnahmevorschriften siehe § 7 Absatz 2). 

(6) In der Ostsee werden ganzjährig zu Fischschonbezirken erklärt: 

1. in der Flensburger Förde ein Gebiet, das in einem Umkreis mit einem Radius 
von 600 m um die Mündung der Krusau liegt  

und 

2. das Gebiet vor der Ausmündung der Schlei in folgender Begrenzung: Im 
Westen durch die Verbindungslinie der Molenköpfe, im Norden durch eine Linie 
von der grünen Fahrwassertonne 1 mit rechtweisend 320°, im Osten durch die 
Verbindungslinie der grünen Fahrwassertonne 1 mit der roten Fahrwassertonne 
2 und im Süden durch eine Linie von der roten Fahrwassertonne 2 mit 240° 
rechtweisend (Verbots- und Ausnahmevorschriften siehe § 7 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2). 
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Landesverordnung 
zur Änderung von Landesverordnungen im Bereich des finanziellen Dienstrechts

Vom 4. Dezember 2018
Aufgrund 

1. des § 7 Absatz 3, § 19 Absatz 1, § 28 Absatz 6, 
§ 59 Absatz 1, § 62 Absatz 1 des Besoldungs-
gesetzes Schleswig-Holstein (SHBesG) vom  
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 8. November 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 691), des § 34 Ab-
satz 3, § 37 Absatz 8, § 48 Absatz 3 des Be-
amtenversorgungsgesetzes vom 26. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 8. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 691), sowie des § 80 Ab-
satz 1 und Absatz 4 Satz 2 des Landesbeam-
tengesetzes vom 26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 93, ber. S. 261), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 8. November 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 691), verordnet die Landesregierung die fol-
genden Artikel 1 bis 10,

2. des § 24 SHBesG verordnet das Ministerium für 
Inneres, ländliche Räume und Integration im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium die fol-
genden Artikel 9 und 10:

Artikel 1 
Änderung der Leistungsstufenverordnung1)

Die Leistungsstufenverordnung vom 11. November 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 597), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. November 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 535), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 3 Absatz 2 wird gestrichen. 

2. Die Absatzangabe „(1)“ wird gestrichen.

Landesverordnung 
zur Umlage für die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein (Umlageverordnung – UmlVO)

Vom 3. Dezember 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 780-3-30

Aufgrund § 20 Absatz 2 des Gesetzes über die 
Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 28), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. November 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 328), verordnet das Mi-
nisterium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium:

§ 1 
Fälligkeit der Umlage

Die Umlage wird jeweils für das Rechnungsjahr er-
hoben. Sie ist am 20. Mai eines jeden Jahres fällig, 
jedoch nicht vor Ablauf eines Monats nach Be-
kanntgabe des Veranschlagungsbescheides.

§ 2 
Umlageschuldnerin, Umlageschuldner

Wird ein Betrieb im Laufe eines Rechnungsjahres im 
Ganzen veräußert, schuldet die Umlage, wem am Fäl-
ligkeitstag das Eigentum des Betriebes zusteht.

§ 3 
Umlagemaßstab für Fischereibetriebe  

ohne Einheitswert

Umlagemaßstab für die Betriebe der Küstenfischerei 
und der Kleinen Hochseefischerei sowie für die Be-

triebe der Binnenfischerei, für die ein Einheitswert 
nicht festgestellt ist, ist die Zahl der Arbeitskräfte, 
die in dem Kalenderjahr durchschnittlich beschäftigt 
worden sind, das dem Erhebungsjahr vorausging. 
Als Arbeitskräfte gelten auch die Betriebsinhaberin 
oder der Betriebsinhaber und die mitarbeitenden Fa-
milienangehörigen, wenn sie zu Beginn des voraus-
gegangenen Kalenderjahres älter als 18 Jahre waren 
und fremde Arbeitskräfte ersetzen.

§ 4 
Veranlagung und Erhebung der Umlage

(1) Die Umlage wird von den Finanzämtern nach 
Übersendung eines Veranlagungsbescheides erho-
ben.

(2) Für das Verfahren bei der Erhebung der Umlage 
sowie außergerichtliche Rechtsbehelfe gegen den 
Veranlagungsbescheid gelten die Vorschriften der 
Abgabenordnung entsprechend.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in 
Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2023 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 3. Dezember 2018
J a n   P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

1) Ändert LVO vom 11. November 2008, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 2032-11-2-21



816 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 20. Dezember 2018 Nr. 18

Artikel 2  
Änderung der Leistungsprämienverordnung2)

Die Leistungsprämienverordnung vom 11. Novem-
ber 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 596), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 30. November 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 535), wird wie folgt geändert:

1. § 6 Absatz 2 wird gestrichen. 

2. Die Absatzangabe „(1)“ wird gestrichen.

Artikel 3 
Änderung der Altersteilzeitzuschlagsverordnung3)

Die durch § 1a des Landesbesoldungsgesetzes in 
der bis 29. Februar 2012 geltenden Fassung in Lan-
desrecht übergeleitete Altersteilzeitzuschlagsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. August 2001 (BGBl. I. S. 2239), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 30. November 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 535), wird wie folgt geändert:

§ 3 wird gestrichen. 

Artikel 4  
Änderung der Mehrarbeitsvergütungsverordnung4)

Die Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 8. Juni 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 483), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 27. November 2017 
(GVOBl. Schl.-H. S. 550), wird wie folgt geändert:

§ 7 Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

Artikel 5 
Änderung der Beihilfeverordnung5)

Die Beihilfeverordnung vom 15. November 2016 
(GVOBl. Schl.-H. S. 863), geändert durch Verord-
nung vom 19. März 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 97), 
wird wie folgt geändert:

In § 20 Absatz 1 werden die Worte „und tritt mit 
Ablauf des 22. Dezember 2021 außer Kraft“ ge-
strichen. 

Artikel 6 
Änderung der Schleswig-Holsteinischen  

Heilverfahrensverordnung6)

Die Schleswig-Holsteinische Heilverfahrensverord-
nung vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 538) wird wie folgt geändert:

§ 14 wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 14 
Inkrafttreten; Ersetzung von Bundesrecht; 

Übergangsvorschriften“

2. Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen 

Artikel 7 
Änderung der Landesverordnung zur Durchführung 
des § 34 Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes 

Schleswig-Holstein7)

Die Landesverordnung zur Durchführung des § 34 
Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes Schles-
wig-Holstein vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 538) wird wie folgt geändert:

§ 2 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 8 
Änderung der Landesverordnung über  

die einmalige Unfallentschädigung nach § 48  
Abs. 3 des Beamtenversorgungsgesetzes  

Schleswig-Holstein8)

Die Landesverordnung über die einmalige Unfallent-
schädigung nach § 48 Abs. 3 des Beamtenversor-
gungsgesetzes Schleswig-Holstein vom 3. Dezem-
ber 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 541) wird wie folgt 
geändert:

§ 9 wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

§ 9  
„Inkrafttreten“

2. Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 9 
Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung9)

Die Kommunalbesoldungsverordnung vom 24. Ap-
ril 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 489, ber. S. 547), ge-
ändert durch Verordnung vom 6. April 2017 
(GVOBl. Schl.-H. S. 253), wird wie folgt geändert:

§ 14 Absatz 3 wird gestrichen.

Artikel 10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 29. Dezember 2018 in 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. Dezember 2018
D a n i el  G ü n t h e r

Ministerpräsident

 M o n i k a  H e i n o l d H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Finanzministerin Minister
  für Inneres, ländliche Räume und Integration

2) Ändert LVO vom 11. November 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2032-11-2-20
3) Ändert LVO vom 23. August 2001, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-16-10
4) Ändert LVO vom 8. Juni 2010, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-1-14
5) Ändert LVO vom 15. November 2016, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-1-17
6) Ändert LVO vom 3. Dezember 2013, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-22-2
7) Ändert LVO vom 3. Dezember 2013, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2332-22-1
8) Ändert LVO vom 3. Dezember 2013, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-22-3
9) Ändert LVO vom 24. April 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-20-1
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Landesverordnung 
über die Wahl der Personalräte 

(Wahlordnung zum Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein)
Vom 4. Dezember 2018

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2035-3-11

Aufgrund des § 91 des Mitbestimmungsgesetzes 
Schleswig-Holstein (MBG Schl.-H.) vom 11. De-
zember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 577), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet die Lan-
desregierung:

Inhaltsübersicht

Teil 1 
Wahl des Personalrates

Abschnitt 1 
Gemeinsame Vorschriften über die Vorbereitung 

und die Durchführung der Wahl

§ 1 Bestellung des Wahlvorstandes 

§ 2 Allgemeine Wahlvorbereitungen 

§ 3 Beschlüsse 

§ 4  Feststellung der Anzahl der Wahlberechtig-
ten, Wählerverzeichnis 

§ 5 Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis 

§ 6 Abstimmung vor der Wahl 

§ 7  Ermittlung der Anzahl der zu wählenden Per-
sonalratsmitglieder, Verteilung der Sitze auf 
die Gruppen und nach Geschlechtern 

§ 8 Wahlausschreiben 

§ 9 Wahlvorschläge, Einreichungsfrist 

§ 10 Inhalt der Wahlvorschläge 

§ 11 Sonstige Erfordernisse 

§ 12  Behandlung der Wahlvorschläge durch den 
Wahlvorstand, ungültige Wahlvorschläge 

§ 13  Nachfrist für die Einreichung von Wahlvor-
schlägen 

§ 14 Bezeichnung der Wahlvorschläge 

§ 15 Bekanntgabe der Wahlvorschläge 

§ 16 Sitzungsniederschriften 

§ 17  Ausübung des Wahlrechtes, Stimmzettel, un-
gültige Stimmabgabe 

§ 18 Wahlhandlung 

§ 19 Schriftliche Stimmabgabe 

§ 20  Behandlung der schriftlich abgegebenen 
Stimmen 

§ 21 Stimmabgabe in besonderen Fällen 

§ 22 Feststellung des Wahlergebnisses 

§ 23 Wahlniederschrift 

§ 24  Benachrichtigung der gewählten Bewerberin-
nen und Bewerber 

§ 25 Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

§ 26 Ersatzmitglieder 

§ 27 Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

Abschnitt 2 
Besondere Vorschriften für die Wahl mehrerer 

Personalratsmitglieder oder Gruppenvertreterinnen 
und Gruppenvertreter

Unterabschnitt 1 
Wahlverfahren bei Vorliegen mehrerer  

Wahlvorschläge (Verhältniswahl)

§ 28  Voraussetzungen für Verhältniswahl, Stimm-
zettel, Stimmabgabe 

§ 29  Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterin-
nen und Gruppenvertreter bei Gruppenwahl 

§ 30  Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterin-
nen und Gruppenvertreter bei gemeinsamer 
Wahl 

Unterabschnitt 2 
Wahlverfahren bei Vorliegen eines  
Wahlvorschlages (Mehrheitswahl)

§ 31  Voraussetzungen für die Mehrheitswahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe 

§ 32  Ermittlung der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber 

Abschnitt 3 
Besondere Vorschriften für die Wahl des aus  

einer Person bestehenden Personalrates oder einer 
Gruppenvertreterin oder eines Gruppenvertreters 

(Mehrheitswahl)

§ 33  Voraussetzungen für die Mehrheitswahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe, Wahlergebnis 

Abschnitt 4 
Wahl der Jugend- und Ausbildungsvertretungen, 

des Referendarrates sowie der Vertretungen  
der nichtständig Beschäftigten und des  

Krankenpflegepersonals

§ 34  Entsprechende Anwendung der Vorschriften 
über die Wahl des Personalrates

Teil 2 
Wahl des Bezirkspersonalrates

§ 35  Entsprechende Anwendung der Vorschriften 
über die Wahl des Personalrates, Bestellung 
des Bezirkswahlvorstandes 

§ 36 Leitung der Wahl 

§ 37  Feststellung der Anzahl der Wahlberechtig-
ten, Wählerverzeichnis 
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§ 38  Ermittlung der Anzahl der zu wählenden Be-
zirkspersonalratsmitglieder, Verteilung der 
Sitze auf die Gruppen und innerhalb der Grup-
pen auf die Geschlechter  

§ 39  gestrichen 

§ 40 Wahlausschreiben 

§ 41 Bekanntmachung des Bezirkswahlvorstandes 

§ 42 Sitzungsniederschriften 

§ 43 Stimmabgabe, Stimmzettel 

§ 44  Feststellung und Bekanntmachung des Wahl-
ergebnisses 

Teil 3 
Wahl des Hauptpersonalrates

§ 45  Entsprechende Anwendung der Vorschriften 
über die Wahl des Bezirkspersonalrates 

§ 46 Leitung der Wahl 

§ 47 Durchführung der Wahl nach Bezirken 

Teil 4 
Wahl des Gesamtpersonalrates

§ 48  Entsprechende Anwendung der Vorschriften 
über die Wahl des Personalrates 

Teil 5 
Schlussvorschriften

§ 49 Berechnung von Fristen 

§ 50 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1 
Wahl des Personalrates

Abschnitt 1  
Gemeinsame Vorschriften über die Vorbereitung  

und die Durchführung der Wahl

§ 1  
 Bestellung des Wahlvorstandes

(1) Spätestens zwölf Wochen vor Ablauf seiner 
Amtszeit bestellt der Personalrat drei Wahlberech-
tigte als Wahlvorstand und eine oder einen von ih-
nen als Vorsitzende oder Vorsitzenden. Zusätzlich 
kann er eine gleiche Anzahl Ersatzmitglieder bestel-
len. Sind in der Dienststelle Angehörige verschie-
dener Gruppen beschäftigt, muss jede Gruppe im 
Wahlvorstand vertreten sein. Sind mehr als drei 
Gruppen vorhanden (§ 80 MBG Schl.-H.), erhöht 
sich die Anzahl der Mitglieder des Wahlvorstandes 
entsprechend.

(2) Ist der Personalrat seiner Verpflichtung nach 
Absatz 1 nicht nachgekommen, hat die Dienststel-
lenleitung innerhalb einer Woche eine Personalver-
sammlung zur Wahl des Wahlvorstandes in der dar-
auf folgenden Woche einzuberufen. Die Personal-
versammlung wählt sich eine Versammlungsleiterin 
oder einen Versammlungsleiter.

(3) Besteht in einer Dienststelle, die die Vorausset-
zungen des § 10 MBG Schl.-H. erfüllt, kein Perso-
nalrat, beruft die Dienststellenleitung eine Perso-
nalversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes ein. 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 2 
Allgemeine Wahlvorbereitungen

(1) Der Wahlvorstand führt die Wahl des Personal-
rates durch. Er hat die Wahl unverzüglich nach sei-
ner Bestellung, Wahl oder Einsetzung einzuleiten; 
sie soll spätestens am Tage vor Ablauf der Amts-
zeit des amtierenden Personalrates stattfinden. 
Kommt der Wahlvorstand dieser Verpflichtung nicht 
nach, wählt die Personalversammlung einen neuen 
Wahlvorstand. § 1 gilt entsprechend.

(2) Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Be-
schäftigte als Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer zu 
seiner Unterstützung bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Stimmabgabe und bei der Stim-
menzählung bestellen; dabei soll er die in der 
Dienststelle vertretenen Gruppen angemessen be-
rücksichtigen.

(3) Die Dienststelle hat den Wahlvorstand bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen, insbe-
sondere die notwendigen Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen und die erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen.

(4) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mit-
glieder und die Namen etwaiger Ersatzmitglieder 
unverzüglich nach seiner Bestellung, Wahl oder 
Einsetzung in der Dienststelle durch Aushang bis 
zum Abschluss der Stimmabgabe bekannt.

§ 3  
Beschlüsse

Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder oder Ersatzmitglieder anwesend sind. Er 
fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit; 
Stimmenthaltung ist zulässig. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Antrag abgelehnt.

§ 4   
Feststellung der Anzahl der Wahlberechtigten,  

Wählerverzeichnis

(1) Der Wahlvorstand stellt die Anzahl der in der 
Regel beschäftigten Wahlberechtigten, ihre Vertei-
lung auf die Gruppen und innerhalb der Gruppen 
auf die Geschlechter fest.

(2) Der Wahlvorstand stellt ein Verzeichnis der 
Wahlberechtigten (Wählerverzeichnis), getrennt 
nach den Gruppen und innerhalb der Gruppen ge-
trennt nach Geschlechtern auf. Die Wahlberechtig-
ten sollen mit Familienname, Vorname und Geburts-
datum in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt 
werden. Der Wahlvorstand hat bis zum Abschluss 
der Stimmabgabe das Wählerverzeichnis auf dem 
Laufenden zu halten und zu berichtigen.
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(3) Eine  Abschrift des Wählerverzeichnisses ist un-
verzüglich nach Einleitung der Wahl (§ 8 Absatz 5) 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe an geeigneter 
Stelle zur Einsicht auszulegen. Die Abschrift soll 
die Geburtsdaten der Wahlberechtigten nicht ent-
halten.

§ 5   
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis

(1) Jede und jeder Beschäftigte kann beim Wahl-
vorstand schriftlich innerhalb einer Woche seit Aus-
legung des Wählerverzeichnisses (§ 4 Absatz 3) 
Einspruch gegen dessen Richtigkeit einlegen.

(2) Über den Einspruch entscheidet der Wahlvor-
stand unverzüglich. Die Entscheidung ist der oder 
dem Beschäftigten, die oder der Einspruch einge-
legt hat, unverzüglich, spätestens jedoch einen Tag 
vor Beginn der Stimmabgabe schriftlich mitzutei-
len. Ist der Einspruch begründet, hat der Wahlvor-
stand das Wählerverzeichnis zu berichtigen.

§ 6 
Abstimmung vor der Wahl

(1) Sechzehn Wochen vor Ablauf der Amtszeit des 
Personalrates soll dieser die Wahlberechtigten dar-
auf hinweisen, dass über

1.  eine von § 14 Absatz 1 und 2 MBG Schl.-H. 
abweichende Verteilung der Mitglieder des Per-
sonalrates auf die Gruppen (§ 14 Absatz 3 MBG 
Schl.-H.) oder

2. die Durchführung einer gemeinsamen Wahl (§ 15 
Absatz 2 MBG Schl.-H.)

abgestimmt werden kann (Vorabstimmung), wenn 
ein solcher Antrag spätestens zwölf Wochen vor 
Ablauf der Amtszeit des Personalrates bei diesem 
eingeht.

(2) Der Wahlvorstand (§ 1 Absatz 1) hat die Vorab-
stimmung

1.  nach Absatz 1 Nummer 1 auf Antrag mindes-
tens eines Zehntels der Wahlberechtigten jeder 
Gruppe oder

2.  nach Absatz 1 Nummer 2 auf Antrag mindes-
tens eines Zehntels der Wahlberechtigten einer 
Gruppe

durchzuführen, soweit ein Antrag beim Personalrat 
bis spätestens zwölf Wochen vor Ablauf der Amts-
zeit des Personalrates eingegangen ist.

(3) Wird aufgrund der Vorabstimmung nach Absatz 2 
von der Mehrheit der Wahlberechtigten jeder 
Gruppe

1.  eine von § 14 Absatz 1 und 2 MBG Schl.-H. 
abweichende Verteilung der Mitglieder des Per-
sonalrates auf die Gruppen (§ 14 Absatz 3 MBG 
Schl.-H.) oder

2.  die Durchführung gemeinsamer Wahl (§ 15 Ab-
satz 2 MBG Schl.-H.)

verlangt, ist bei der Durchführung der Wahl ent-
sprechend zu verfahren.

§ 7  
Ermittlung der Anzahl der zu wählenden Personal-
ratsmitglieder, Verteilung der Sitze auf die Gruppen 

und nach Geschlechtern

(1) Der Wahlvorstand ermittelt die Anzahl der zu 
wählenden Mitglieder des Personalrates (§ 13 MBG 
Schl.-H.). Erfüllt in einer Dienststelle mit bis zu 20 
Wahlberechtigten mehr als eine Gruppe die Voraus-
setzungen des § 14 Absatz 1 Satz 2 MBG Schl.-H., 
erhöht sich die Anzahl der Mitglieder des Personal-
rates entsprechend. Ist eine von § 14 Absatz 1 und 
2 MBG Schl.-H. abweichende Verteilung der Mit-
glieder des Personalrates auf die Gruppen (§ 14 
Absatz 3 MBG Schl.-H.) nicht beschlossen wor-
den, errechnet der Wahlvorstand die Verteilung der 
Personalratssitze auf die Gruppen und innerhalb der 
Gruppen anteilig nach den in der Gruppe vertrete-
nen Geschlechtern nach dem Höchstzahlenverfah-
ren.

(2) Die Anzahl der zu wählenden Personalratsmit-
glieder wird auf die Gruppen und innerhalb der 
Gruppen anteilig entsprechend den in der Gruppe 
vertretenen Geschlechtern verteilt in der Reihen-
folge der Höchstzahlen, die sich durch Teilung der 
nach § 4 Absatz 1 ermittelten Zahlen durch 1, 2, 3 
und so weiter ergeben (Höchstzahlenverfahren 
nach d‘Hondt). Entfällt danach innerhalb einer 
Gruppe auf ein Geschlecht kein Personalratsmit-
glied, ist es dennoch zulässig, Bewerberinnen oder 
Bewerber dieses Geschlechtes bei der Wahl zu be-
rücksichtigen. Ist bei gleichen Höchstzahlen nur 
noch ein Mitglied oder sind bei drei gleichen 
Höchstzahlen nur noch zwei Mitglieder zu vertei-
len, entscheidet das Los.

(3) Jede Gruppe, die die Voraussetzungen des § 14 
Absatz 1 Satz 2 MBG Schl.-H. erfüllt, erhält min-
destens einen Sitz. Die nach Absatz 2 ermittelte 
Anzahl der Sitze der übrigen Gruppen oder der üb-
rigen Gruppe vermindert sich entsprechend. Dabei 
werden die jeweils zuletzt zugeteilten Sitze zuerst 
gekürzt. Bei gleicher Höchstzahl entscheidet das 
Los, welche Gruppe den Sitz abzugeben hat.

(4) Haben in einer Dienststelle alle Gruppen die 
gleiche Anzahl von Angehörigen, erübrigt sich die 
Errechnung der Sitze nach dem Höchstzahlenver-
fahren; in diesen Fällen entscheidet das Los, wel-
cher Gruppe die höhere Anzahl von Sitzen zufällt.

§ 8 
Wahlausschreiben

(1) Spätestens sechs Wochen vor dem letzten Tag 
der Stimmabgabe erlässt der Wahlvorstand ein 
Wahlausschreiben. Es ist von sämtlichen Mitglie-
dern des Wahlvorstandes zu unterschreiben.

(2) Das Wahlausschreiben muss enthalten
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 1.  Ort und Datum seines Erlasses,

 2.  die Anzahl der nach § 10 Absatz 2 MBG Schl.-H. 
zu wählenden Mitglieder des Personalrates, ge-
trennt nach den Gruppen,

 3.  unter Hinweis auf § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 
die Mindestanzahl der weiblichen und männli-
chen Gruppenangehörigen, die jeder Wahlvor-
schlag enthalten muss,

 4.  die Höchstanzahl der von jeder oder jedem 
Wahlberechtigten zu vergebenden Stimmen, 
getrennt nach den Stimmen für die Bewerbe-
rinnen und Bewerber,

 5.  Angaben darüber, ob die Gruppen ihre Vertre-
terinnen und Vertreter in getrennten Wahlgän-
gen wählen (Gruppenwahl) oder vor Erlass des 
Wahlausschreibens gemeinsame Wahl be-
schlossen worden ist,

 6.  die Angabe, wo und wann das Wählerverzeich-
nis und diese Wahlordnung zur Einsicht auslie-
gen,

 7.  den Hinweis, dass nur Beschäftigte wählen 
können, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind,

 8.  den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wäh-
lerverzeichnis nur innerhalb einer Woche seit 
seiner Auslegung schriftlich beim Wahlvor-
stand eingereicht werden können; der letzte 
Tag der Einspruchsfrist ist anzugeben,

 9.  die Mindestzahl der wahlberechtigten Beschäf-
tigten, von denen ein Wahlvorschlag unter-
zeichnet sein muss, soweit er nicht von einer 
der in der Dienststelle vertretenen Gewerk-
schaften gemacht wird, und den Hinweis, dass 
jede oder jeder Beschäftigte für die Wahl des 
Personalrates nur auf einem Wahlvorschlag be-
nannt werden kann,

10.  die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb 
von zwei Wochen nach dem Erlass des Wahl-
ausschreibens beim Wahlvorstand einzurei-
chen; der letzte Tag der Einreichungsfrist ist 
anzugeben,

11.  den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden und 
dass nur gewählt werden kann, wer in einen 
solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist,

12.  den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekannt 
gegeben werden,

13.  den Ort und die Zeit der Stimmabgabe und

14.  einen Hinweis auf die Möglichkeit der schriftli-
chen Stimmabgabe (Briefwahl).

(3) Der Wahlvorstand hat eine Abschrift oder einen 
Abdruck des Wahlausschreibens und dieser Wahl-
ordnung vom Tage des Erlasses bis zum Abschluss 
der Stimmabgabe an einer oder an mehreren geeig-

neten, den Wahlberechtigten zugänglichen Stellen 
auszuhängen und in gut lesbarem Zustand zu er-
halten.

(4) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschrei-
bens können vom Wahlvorstand jederzeit berichtigt 
werden.

(5) Mit dem Tag des Erlasses des Wahlausschrei-
bens ist die Wahl eingeleitet.

§ 9  
Wahlvorschläge, Einreichungsfrist

(1) Zur Wahl des Personalrates können die wahlbe-
rechtigten Beschäftigten und jede in der Dienst-
stelle vertretene Gewerkschaft Wahlvorschläge ma-
chen.

(2) Die Wahlvorschläge sind innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Erlass des Wahlausschreibens 
einzureichen. Bei Gruppenwahl sind für die einzel-
nen Gruppen getrennte Wahlvorschläge einzurei-
chen. Verspätet eingereichte Wahlvorschläge sind 
ungültig.

§ 10  
Inhalt der Wahlvorschläge

(1) Jeder Wahlvorschlag ist nach Geschlechtern zu 
trennen und muss mindestens jeweils so viele Be-
werberinnen und Bewerber enthalten, wie Grup-
penvertreterinnen und Gruppenvertreter

1.  bei Gruppenwahl in der betreffenden Gruppe 
oder

2.  bei gemeinsamer Wahl in den Personalrat

zu wählen sind. Die verschiedenen Beschäftigungs-
arten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten 
sollen angemessen berücksichtigt werden. Im Fall 
des § 7 Absatz 2 Satz 2 können die Wahlvor-
schläge auch Bewerberinnen oder Bewerber des in 
der Minderheit befindlichen Geschlechtes enthal-
ten. Im Fall des § 33 Absatz 1 muss der Wahlvor-
schlag mindestens eine Bewerberin und einen Be-
werber enthalten, wenn unter den wählbaren Be-
schäftigten beide Geschlechter vertreten sind.

(2) Die Namen

1.  der Bewerberinnen sind links und

2.  der Bewerber sind rechts

auf dem Wahlvorschlag untereinander aufzuführen 
und mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Ne-
ben dem Familiennamen sind der Vorname, das Ge-
burtsdatum, die Amts- oder Berufsbezeichnung 
und die Gruppenzugehörigkeit anzugeben. Bei ge-
meinsamer Wahl sind in dem Wahlvorschlag die Be-
werberinnen links und die Bewerber rechts jeweils 
nach Gruppen zusammenzufassen.

(3) Jeder Wahlvorschlag der wahlberechtigten Be-
schäftigten muss
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1.  bei Gruppenwahl von mindestens einem Zwan-
zigstel der wahlberechtigten Gruppenangehöri-
gen, jedoch mindestens von drei wahlberechtig-
ten Gruppenangehörigen,

2.  bei gemeinsamer Wahl von mindestens einem 
Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftig-
ten, jedoch mindestens von drei wahlberechtig-
ten Beschäftigten,

unterzeichnet sein. In jedem Falle genügen bei 
Gruppenwahl die Unterschriften von fünfzig wahl-
berechtigten Gruppenangehörigen, bei gemeinsa-
mer Wahl die Unterschriften von fünfzig wahlbe-
rechtigten Beschäftigten.

(4) Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, in 
welcher Reihenfolge die Beschäftigten, die den 
Wahlvorschlag unterzeichnet haben, zur Vertretung 
des Wahlvorschlages gegenüber dem Wahlvorstand 
und zur Entgegennahme von Erklärungen und Ent-
scheidungen des Wahlvorstandes berechtigt sind. 
Fehlt eine Angabe hierüber, gilt diejenige oder der-
jenige als berechtigt, die oder der an erster Stelle 
unterzeichnet hat.

(5) Ein Wahlvorschlag einer in der Dienststelle ver-
tretenen Gewerkschaft ist gültig, wenn er von ei-
ner oder einem Beauftragten der Gewerkschaft un-
terzeichnet ist. Diese oder dieser gilt als vertre-
tungsberechtigt nach Absatz 4 Satz 1.

(6) Wahlvorschläge einer Gewerkschaft sind mit 
dem Namen der Gewerkschaft zu bezeichnen; hin-
ter den Namen der Bewerberinnen und Bewerber 
kann ihre Gewerkschaftszugehörigkeit vermerkt 
werden. Sonstige Wahlvorschläge können mit ei-
nem Kennwort versehen werden.

§ 11  
Sonstige Erfordernisse

(1) Jede Bewerberin oder jeder Bewerber kann für 
die Wahl des Personalrates nur auf einem Wahlvor-
schlag vorgeschlagen werden.

(2) Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zustim-
mung der Bewerberinnen und Bewerber zur Auf-
nahme in den Wahlvorschlag beizufügen; die Zu-
stimmung kann nicht widerrufen werden.

(3) Jede oder jeder Wahlberechtigte kann die Un-
terschrift zur Wahl des Personalrates rechtswirk-
sam nur für einen Wahlvorschlag abgeben.

(4) Eine Verbindung von Wahlvorschlägen ist unzu-
lässig.

§ 12  
Behandlung der Wahlvorschläge durch den Wahl-

vorstand, ungültige Wahlvorschläge

(1) Der Wahlvorstand vermerkt auf den Wahlvor-
schlägen den Tag und die Uhrzeit des Einganges. 
Im Fall des Absatzes 6 oder 7 ist auch der Zeit-
punkt des Einganges des berichtigten Wahlvor-
schlages zu vermerken.

(2) Der Wahlvorstand prüft, ob die auf den Wahl-
vorschlägen benannten Bewerberinnen und Bewer-
ber nach § 12 MBG Schl.-H. wählbar sind und 
streicht die Namen der Bewerberinnen und Bewer-
ber, deren Nichtwählbarkeit festgestellt wird. Der 
Wahlvorstand hat die betroffenen Bewerberinnen 
und Bewerber und die zur Vertretung des Wahlvor-
schlages Berechtigte oder den zur Vertretung des 
Wahlvorschlages Berechtigten (§ 10 Absatz 4) 
hiervon unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

(3) Wahlvorschläge, die ungültig sind, weil sie bei 
der Einreichung nicht die erforderliche Anzahl von 
Unterschriften aufweisen oder weil sie nicht frist-
gerecht eingereicht worden sind, gibt der Wahlvor-
stand unverzüglich nach Eingang unter Angabe der 
Gründe zurück. Dasselbe gilt für Wahlvorschläge 
einer Gewerkschaft, die nicht von der oder dem 
Beauftragten der Gewerkschaft unterzeichnet sind.

(4) Der Wahlvorstand hat Bewerberinnen oder Be-
werber, die mit ihrer schriftlichen Zustimmung auf 
mehreren Wahlvorschlägen benannt sind, aufzufor-
dern, innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklären, 
auf welchem Wahlvorschlag sie benannt bleiben 
wollen. Wird eine solche Erklärung nicht fristge-
recht abgegeben, wird die Bewerberin oder der Be-
werber von sämtlichen Wahlvorschlägen gestri-
chen.

(5) Der Wahlvorstand hat wahlberechtigte Beschäf-
tigte, die mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet 
haben, aufzufordern, innerhalb von drei Arbeitsta-
gen zu erklären, welche Unterschrift sie aufrechter-
halten. Wird diese Erklärung nicht fristgerecht ab-
gegeben, zählt die Unterschrift nur auf dem zuerst 
eingegangenen Wahlvorschlag; auf den übrigen 
Wahlvorschlägen wird sie gestrichen. Bei gleichzei-
tigem Eingang entscheidet das Los, auf welchem 
Wahlvorschlag die Unterschrift zählt.

(6) Wahlvorschläge, die den Erfordernissen des § 10 
Absatz 1 Satz 1 und 4 nicht entsprechen, hat der 
Wahlvorstand mit der Aufforderung zurückzuge-
ben, die Mängel innerhalb einer Frist von drei Ar-
beitstagen zu beseitigen. Ist aus der Sicht des 
Wahlvorschlagträgers eine Beseitigung nicht mög-
lich, hat er die dafür maßgebenden Gründe darzu-
legen. Wenn innerhalb der gesetzten Frist weder 
der Aufforderung nach Satz 1 entsprochen noch 
eine den Wahlvorschlag rechtfertigende Begrün-
dung vorgelegt wird, sind diese Wahlvorschläge 
ungültig.

(7) Wahlvorschläge, die

1.  den Erfordernissen des § 10 Absatz 2 nicht ent-
sprechen,

2.  ohne die schriftliche Zustimmung der Bewerbe-
rinnen oder Bewerber eingereicht sind oder
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3.  infolge von Streichungen nach Absatz 5 nicht 
mehr die erforderliche Anzahl von Unterschrif-
ten aufweisen,

hat der Wahlvorstand mit der Aufforderung zurück-
zugeben, die Mängel innerhalb einer Frist von drei 
Arbeitstagen zu beseitigen. Werden die Mängel 
nicht fristgerecht beseitigt, sind diese Wahlvor-
schläge ungültig.

§ 13  
Nachfrist für die Einreichung von Wahlvorschlägen

(1) Ist nach Ablauf der in § 9 Absatz 2 und in § 12 
Absatz 6 und 7 genannten Fristen bei Gruppen-
wahl nicht für jede Gruppe ein gültiger Wahlvor-
schlag, bei gemeinsamer Wahl kein gültiger Wahl-
vorschlag eingegangen, gibt der Wahlvorstand dies 
sofort durch Aushang an den gleichen Stellen, an 
denen das Wahlausschreiben ausgehängt ist, be-
kannt. Gleichzeitig fordert er zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen innerhalb einer Nachfrist von ei-
ner Woche auf.

(2) Im Falle der Gruppenwahl weist der Wahlvor-
stand in der Bekanntmachung darauf hin, dass eine 
Gruppe keine Vertreterinnen und Vertreter in den 
Personalrat wählen kann, wenn innerhalb der Nach-
frist für sie kein gültiger Wahlvorschlag eingeht. Im 
Falle gemeinsamer Wahl weist der Wahlvorstand 
darauf hin, dass der Personalrat nicht gewählt wer-
den kann, wenn innerhalb der Nachfrist kein gülti-
ger Wahlvorschlag eingeht.

(3) Gehen innerhalb der Nachfrist gültige Wahlvor-
schläge nicht ein, gibt der Wahlvorstand sofort be-
kannt

1.  bei Gruppenwahl, für welche Gruppe oder für 
welche Gruppen keine Vertreterinnen und Ver-
treter gewählt werden können oder

2.  bei gemeinsamer Wahl, dass diese Wahl nicht 
stattfinden kann.

§ 14  
Bezeichnung der Wahlvorschläge

Nach Ablauf der in § 9 Absatz 2 oder in § 13 Ab-
satz 1 genannten Fristen ermittelt der Wahlvor-
stand durch Los die Reihenfolge der Ordnungsnum-
mern, die den eingereichten Wahlvorschlägen zu-
geteilt werden (Vorschlag 1 und so weiter). Die 
Vertreterinnen oder Vertreter der Wahlvorschläge 
sind zu der Losentscheidung rechtzeitig einzuladen.

§ 15 
 Bekanntgabe der Wahlvorschläge

(1) Unverzüglich nach Ablauf der in § 9 Absatz 2 
oder in § 13 Absatz 1 genannten Fristen, spätes-
tens jedoch eine Woche vor Beginn der Stimmab-
gabe, gibt der Wahlvorstand die als gültig aner-
kannten Wahlvorschläge unter Angabe der Ge-
burtsjahrgänge der Bewerberinnen und Bewerber 
bekannt. Bei Wahlvorschlägen, die nach § 12 Ab-

satz 6 als gültig anerkannt worden sind, erläutert 
der Wahlvorstand unter Angabe der vom Wahlvor-
schlagsträger genannten Gründe, warum diese ein 
Abweichen von § 10 Absatz 1 rechtfertigen. § 8 
Absatz 3 gilt entsprechend. Die Stimmzettel sollen 
zum Zeitpunkt der Bekanntgabe nach Satz 1 vorlie-
gen.

(2) Die Namen der Personen, die die Wahlvor-
schläge unterzeichnet haben, werden nicht be-
kannt gemacht.

§ 16  
Sitzungsniederschriften

Der Wahlvorstand fertigt über jede Sitzung eine 
Niederschrift, in der über Einsprüche gegen das 
Wählerverzeichnis (§ 5), über die Ermittlung der 
Anzahl der zu wählenden Personalratsmitglieder 
und über die Verteilung der Personalratssitze auf 
die Gruppen und innerhalb der Gruppen auf die Ge-
schlechter (§ 7), über die Zulassung von Wahlvor-
schlägen (§ 12) und über die Gewährung von 
Nachfristen (§ 13) entschieden wird. Sie ist von 
sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstandes zu un-
terzeichnen.

§ 17 
Ausübung des Wahlrechtes, Stimmzettel, 

ungültige Stimmabgabe

(1) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist. Erhält eine Gruppe aufgrund des § 14 
Absatz 1 Satz 1 und 2 MBG Schl.-H. keine Vertre-
tung und findet Gruppenwahl statt, kann sich jede 
oder jeder Angehörige dieser Gruppe durch Erklä-
rung gegenüber dem Wahlvorstand zur Stimmab-
gabe einer anderen Gruppe anschließen. Die Vertei-
lung der Sitze auf die Gruppen und innerhalb der 
Gruppe auf die Geschlechter wird dadurch nicht 
berührt.

(2) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimm-
zettels in einem Wahlumschlag ausgeübt. Bei Grup-
penwahl müssen die Stimmzettel für jede Gruppe, 
bei gemeinsamer Wahl alle Stimmzettel dieselbe 
Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung ha-
ben. Dasselbe gilt für die Wahlumschläge.

(3) Ungültig sind Stimmzettel,

1.  die nicht in einem Wahlumschlag abgegeben 
sind,

2.  die nicht den Erfordernissen des Absatzes 2 
Satz 2 entsprechen,

3.  die mehr Stimmen für Bewerberinnen enthalten 
als für Bewerberinnen zu vergeben sind oder die 
mehr Stimmen für Bewerber enthalten als für 
Bewerber zu vergeben sind,

4.  aus denen sich der Wählerwille nicht zweifels-
frei ergibt oder

5. die ein besonderes Merkmal, einen Zusatz oder 
einen Vorbehalt enthalten.
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(4) Mehrere in einem Wahlumschlag für die Wahl 
enthaltene Stimmzettel, die gleich lauten, gelten 
als ein Stimmzettel; wenn sie ungleich lauten, gel-
ten sie als ein ungültiger Stimmzettel.

§ 18 
Wahlhandlung

(1) Der Wahlvorstand trifft Vorkehrungen dafür, 
dass die Wählerin oder der Wähler den Stimmzettel 
im Wahlraum unbeobachtet kennzeichnen und in 
den Wahlumschlag legen kann. Für die Aufnahme 
der Umschläge sind Wahlurnen zu verwenden. Vor 
Beginn der Stimmabgabe sind die Wahlurnen vom 
Wahlvorstand zu verschließen. Sie müssen so ein-
gerichtet sein, dass die eingeworfenen Umschläge 
nicht vor Öffnung der Wahlurne entnommen wer-
den können. Findet Gruppenwahl statt, kann die 
Stimmabgabe nach Gruppen getrennt durchgeführt 
werden; in jedem Fall sind jedoch die Stimmzettel 
in getrennten Wahlurnen zu sammeln.

(2) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe geöff-
net ist, müssen mindestens zwei Mitglieder des 
Wahlvorstandes im Wahlraum anwesend sein; sind 
Wahlhelferinnen oder Wahlhelfer bestellt (§ 2 Ab-
satz 2), genügt die Anwesenheit eines Mitgliedes 
des Wahlvorstandes und einer Wahlhelferin oder ei-
nes Wahlhelfers.

(3) Ist die Wählerin oder der Wähler in das Wähler-
verzeichnis eingetragen, ist ihr oder ihm von dem 
damit betrauten Mitglied des Wahlvorstandes der 
Stimmzettel auszuhändigen. Nach der Wahlhand-
lung legt die Wählerin oder der Wähler den Um-
schlag in die Wahlurne oder übergibt diesen einem 
Mitglied des Wahlvorstandes, das ihn in Gegenwart 
der Wählerin oder des Wählers ungeöffnet in die 
Wahlurne legt. Die Stimmabgabe ist im Wählerver-
zeichnis zu vermerken.

(4) Eine Wählerin oder ein Wähler, die oder der 
durch ein körperliches Gebrechen bei der Stimmab-
gabe behindert ist, bestimmt eine Person ihres oder 
seines Vertrauens, die sie oder ihn bei der Stimm-
abgabe unterstützen soll, und gibt dies dem Wahl-
vorstand bekannt. Die Hilfeleistung beschränkt sich 
auf die notwendige Unterstützung der Wählerin 
oder des Wählers bei der Stimmabgabe. Die Ver-
trauensperson ist zur Geheimhaltung der Kennt-
nisse verpflichtet, die sie bei der Unterstützung der 
Wählerin oder des Wählers erlangt hat. Wahlbe-
werberinnen oder Wahlbewerber dürfen nicht zur 
Hilfeleistung herangezogen werden.

(5) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder wird 
das Wahlergebnis nicht unmittelbar nach Ab-
schluss der Stimmabgabe festgestellt, hat der 
Wahlvorstand die Wahlurne so zu verschließen und 
aufzubewahren, dass der Einwurf oder die Ent-
nahme von Stimmzetteln ohne Beschädigung des 
Verschlusses nicht möglich ist. Bei Wiedereröff-
nung der Wahl oder bei Entnahme der Stimmzettel 

zur Stimmzählung hat sich der Wahlvorstand davon 
zu überzeugen, dass der Verschluss unversehrt ist.

§ 19  
Schriftliche Stimmabgabe

(1) Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der Wahl ver-
hindert sind, ihre Stimme persönlich abzugeben, hat 
der Wahlvorstand auf Verlangen den Stimmzettel 
und den Wahlumschlag sowie einen größeren Frei-
umschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes 
und als Absender den Namen und die Anschrift der 
oder des wahlberechtigten Beschäftigten sowie den 
Vermerk „Schriftliche Stimmabgabe“ trägt, auszu-
händigen oder zu übersenden. Diesen Wahlberech-
tigten ist eine vorgedruckte von ihnen abzugebende 
Erklärung, dass sie den Stimmzettel persönlich ge-
kennzeichnet haben, auszuhändigen oder zu über-
senden; ist nach § 18 Absatz 4 eine Vertrauensper-
son bestimmt, kann diese die Erklärung unterzeich-
nen. Auf Antrag ist auch ein Abdruck des 
Wahlausschreibens auszuhändigen oder zu übersen-
den. Der Wahlvorstand hat die Aushändigung oder 
Übersendung im Wählerverzeichnis zu vermerken.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt in der Weise, dass

1.  der Stimmzettel unbeobachtet persönlich ge-
kennzeichnet und in den Wahlumschlag gelegt,

2.  die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Ortes und des Datums unterschrieben und

3.  der Wahlumschlag, in den der Stimmzettel ge-
legt ist, und die unterschriebene Erklärung (Ab-
satz 1 Satz 2) in dem Freiumschlag verschlos-
sen und so rechtzeitig an den Wahlvorstand ab-
gesandt oder übergeben wird, dass er diesem 
vor Abschluss der Stimmabgabe vorliegt.

Unter den Voraussetzungen des § 18 Absatz 4 
kann sich eine Wählerin oder ein Wähler der Unter-
stützung einer Vertrauensperson bedienen.

§ 20  
Behandlung der schriftlich abgegebenen Stimmen

(1) Unmittelbar vor Abschluss der Stimmabgabe 
entnimmt der Wahlvorstand die Wahlumschläge 
den bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Brief-
umschlägen und legt sie nach einem Vermerk über 
die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis ungeöffnet 
in die Wahlurne.

(2) Verspätet eingehende Briefumschläge hat der 
Wahlvorstand mit einem Vermerk über den Zeit-
punkt des Einganges ungeöffnet zu den Wahlunter-
lagen zu nehmen. Die Briefumschläge sind einen 
Monat nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses un-
geöffnet zu vernichten, wenn die Wahl nicht ange-
fochten worden ist.

§ 21  
Stimmabgabe in besonderen Fällen

(1) Für die Beschäftigten von Nebenstellen oder 
Teilen einer Dienststelle, die räumlich von dieser 
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entfernt liegen und nicht nach § 8 Absatz 2 MBG 
Schl.-H. zur selbständigen Dienststelle erklärt wor-
den sind, kann der Wahlvorstand die Stimmabgabe 
in diesen Stellen durchführen oder die schriftliche 
Stimmabgabe anordnen. In anderen Fällen, insbe-
sondere bei Schichtdienst oder bei Tätigkeiten von 
Beschäftigten außerhalb der Dienststelle, kann der 
Wahlvorstand die schriftliche Stimmabgabe anord-
nen.

(2) Wird die schriftliche Stimmabgabe angeordnet, 
hat der Wahlvorstand den betreffenden Beschäftig-
ten die in § 19 Absatz 1 Satz 1 genannten Unterla-
gen ohne besondere Anforderung zu übersenden. 
Im Übrigen gelten die §§ 19 und 20.

§ 22  
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich, spätestens am dritten Tag nach 
Beendigung der Stimmabgabe stellt der Wahlvor-
stand das Wahlergebnis fest.

(2) Nach Öffnung der Wahlurne entnimmt der 
Wahlvorstand die Stimmzettel den Wahlumschlä-
gen und prüft deren Gültigkeit. Bei Stimmzetteln, 
die zu Zweifeln Anlass geben, beschließt der Wahl-
vorstand über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit.

(3) Der Wahlvorstand zählt im Falle

1. der Verhältniswahl die auf jede Wahlvorschlags-
liste und auf die einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber innerhalb der Vorschlagslisten oder

2.  der Mehrheitswahl die auf jede einzelne Bewer-
berin und auf jeden einzelnen Bewerber entfalle-
nen gültigen Stimmen zusammen.

(4) Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungül-
tigkeit der Wahlvorstand beschließt, weil sie zu 
Zweifeln Anlass geben, sind mit fortlaufender 
Nummer zu versehen und von den übrigen Stimm-
zetteln gesondert bei den Wahlunterlagen aufzube-
wahren.

(5) Die Sitzung, in der das Wahlergebnis festge-
stellt wird, muss den Beschäftigten zugänglich 
sein. Ort und Zeitpunkt des Beginns der Sitzung 
sind durch Aushang bekannt zu geben.

§ 23  
Wahlniederschrift

(1) Über das Wahlergebnis fertigt der Wahlvorstand 
eine Niederschrift, die von sämtlichen Mitgliedern 
des Wahlvorstandes zu unterzeichnen ist. Die Nie-
derschrift muss enthalten

 1.  die Anzahl der Wahlberechtigten (getrennt 
nach Gruppen und innerhalb der Gruppen nach 
Geschlechtern),

 2.  die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel (ge-
trennt nach den Gruppen),

 3.  die Anzahl aller gültigen abgegebenen Stimm-
zettel (bei Gruppenwahl getrennt nach Grup-
pen),

 4.  die Anzahl aller ungültigen abgegebenen 
Stimmzettel (bei Gruppenwahl getrennt nach 
Gruppen),

 5.  die Anzahl der gültigen abgegebenen Stimmen 
(bei Gruppenwahl getrennt nach Gruppen und 
innerhalb der Gruppen getrennt nach Ge-
schlechtern, bei gemeinsamer Wahl getrennt 
nach Geschlechtern),

 6.  die für die Entscheidung über die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit zweifelhafter Stimmzettel 
maßgebenden Gründe,

 7.  die Anzahl der auf jede Vorschlagsliste entfal-
lenen gültigen Stimmen (Verhältniswahl),

 8.  die Anzahl der auf jede Bewerberin und auf je-
den Bewerber der einzelnen Vorschlagslisten 
entfallenen gültigen Stimmen (Verhältniswahl),

 9.  die Errechnung der Höchstzahlen (Verhältnis-
wahl),

10.  die Verteilung der erreichten Stimmenanzahl 
auf die einzelnen Vorschlagslisten getrennt 
nach Geschlechtern (Verhältniswahl),

11.  die Anzahl der auf jede Bewerberin und auf je-
den Bewerber entfallenen gültigen Stimmen 
(Mehrheitswahl),

12.  die Namen der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber.

(2) Besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung 
oder bei der Feststellung des Wahlergebnisses sind 
in der Niederschrift zu vermerken.

§ 24  
Benachrichtigung der gewählten Bewerberinnen 

und Bewerber 

Der Wahlvorstand benachrichtigt die als Personal-
ratsmitglieder Gewählten unverzüglich schriftlich 
von ihrer Wahl.

§ 25  
Bekanntmachung des Wahlergebnisses

Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis durch 
zweiwöchigen Aushang an den gleichen Stellen 
wie das Wahlausschreiben bekannt. Die Bekannt-
machung muss die in § 23 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 bis 5, 7 bis 12 aufgeführten Angaben ent-
halten.

§ 26 
 Ersatzmitglieder

An die Stelle eines ausgeschiedenen oder zeitwei-
lig verhinderten Personalratsmitgliedes tritt unab-
hängig vom Geschlecht die Bewerberin oder der 
Bewerber des gleichen Wahlvorschlages mit der 
nächsthöchsten Stimmenzahl als Ersatzmitglied 
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ein. Über das nachrückende Ersatzmitglied ent-
scheidet bei gleicher Stimmenanzahl das von der 
oder dem Personalratsvorsitzenden in Anwesenheit 
eines weiteren Personalratsmitgliedes zu ziehende 
Los.

§ 27  
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Niederschriften, Bekanntma-
chungen, Stimmzettel und so weiter) werden vom 
Personalrat aufbewahrt; sie sollen nach der nächs-
ten Personalratswahl vernichtet werden.

Abschnitt 2   
Besondere Vorschriften für die Wahl mehrerer 

Personalratsmitglieder oder Gruppenvertreterinnen 
und Gruppenvertreter

Unterabschnitt 1  
Wahlverfahren bei Vorliegen mehrerer Wahlvor-

schläge (Verhältniswahl)

§ 28  
Voraussetzungen für Verhältniswahl,  

Stimmzettel, Stimmabgabe

(1) Nach den Grundsätzen der Verhältniswahl (Lis-
tenwahl) ist zu wählen, wenn

1.  bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe 
mehrere gültige Wahlvorschläge oder

2.  bei gemeinsamer Wahl mehrere gültige Wahlvor-
schläge

eingegangen sind.

(2) In dem Stimmzettel sind die Vorschlagslisten in 
der Reihenfolge der Nummern unter Angabe des 
Familiennamens, Vornamens, der Amts- oder Be-
rufsbezeichnung und der Gruppenzugehörigkeit 
links der Bewerberinnen und rechts der Bewerber 
untereinander aufzuführen. Der Wahlvorstand kann 
entscheiden, dass die Vorschlagslisten für eine 
Wahl abweichend von Satz 1 nebeneinander auf 
dem Stimmzettel aufgeführt werden. Bei Listen, 
die mit der Gewerkschaftsbezeichnung oder einem 
Kennwort versehen sind, ist auch die Gewerk-
schaftsbezeichnung oder das Kennwort anzuge-
ben. Enthalten Listen von Gewerkschaften Anga-
ben über die Gewerkschaftszugehörigkeit von Be-
werberinnen oder Bewerbern, sind diese in den 
Stimmzettel zu übernehmen.

(3) Die Wählerin oder der Wähler kann auf dem 
Stimmzettel die Namen der Bewerberinnen und Be-
werber ankreuzen, für die sie ihre oder für die er 
seine Stimmen abgeben will. Es können Namen 
von Bewerberinnen und Bewerbern aus verschiede-
nen Vorschlagslisten angekreuzt werden. Die Wäh-
lerin oder der Wähler kann

1.  bei Gruppenwahl nicht mehr Namen von

a) Bewerberinnen ankreuzen, als für die betref-
fende Gruppe jeweils Vertreterinnen und

b) Bewerbern ankreuzen, als für die betreffende 
Gruppe jeweils Vertreter 

zu wählen sind oder

2.  bei gemeinsamer Wahl nicht mehr Namen von

a) Bewerberinnen ankreuzen, als weibliche Per-
sonalratsmitglieder insgesamt und

b) Bewerbern ankreuzen, als männliche Perso-
nalratsmitglieder insgesamt

zu wählen sind, jedoch innerhalb der einzelnen 
Gruppen nicht mehr Namen, als jeweils Vertre-
terinnen und Vertreter dieser Gruppen zu wäh-
len sind.

Abweichend von Satz 3 kann im Fall des § 7 Ab-
satz 2 Satz 2 auch der Name höchstens einer Be-
werberin oder eines Bewerbers des in der Minder-
heit befindlichen Geschlechtes angekreuzt werden. 
Die für das andere Geschlecht zu vergebenden 
Stimmen verringern sich im Fall des Satzes 4 um 
eine Stimme.

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die Wählerin 
oder der Wähler einen gesamten Wahlvorschlag 
unverändert annehmen. In diesem Fall hat die Wäh-
lerin oder der Wähler auf dem Stimmzettel in ei-
nem besonderen Feld die Vorschlagsliste anzukreu-
zen, für die sie ihre oder er seine Stimmen abgeben 
will. Diese Kennzeichnung einer Vorschlagsliste gilt 
als Abgabe aller nach Absatz 3 Satz 3 zu verge-
benden Stimmen in der auf der Vorschlagsliste vor-
gegebenen Reihenfolge. Nimmt die Wählerin oder 
der Wähler einen gesamten Wahlvorschlag an, der 
weniger Bewerberinnen oder Bewerber enthält, als 
der Wählerin oder dem Wähler Stimmen für das je-
weilige Geschlecht zustehen, entfallen die weiteren 
Stimmen.

(5) Auf dem Stimmzettel ist zu vermerken, wie 
viele Namen von Bewerberinnen und wie viele Na-
men von Bewerbern die Wählerin oder der Wähler 
jeweils höchstens ankreuzen darf und dass abwei-
chend hiervon alle zu vergebenden Stimmen durch 
Kennzeichnung einer Vorschlagsliste abgegeben 
werden können.

§ 29  
Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterinnen 

und Gruppenvertreter bei Gruppenwahl

(1) Bei Gruppenwahl werden die den einzelnen Vor-
schlagslisten zustehenden Sitze nach dem Höchst-
zahlenverfahren (§ 7 Absatz 2) ermittelt.

(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewerbe-
rinnen und Bewerber als ihr nach den Höchstzahlen 
Sitze zustehen würden, fallen die überschüssigen 
Sitze den anderen Vorschlagslisten in der Reihen-
folge der nächsten Höchstzahlen zu.

(3) Innerhalb der Vorschlagslisten werden die Sitze 
auf die Bewerberinnen und Bewerber in der Reihen-
folge der auf sie entfallenen Stimmen verteilt. Ha-
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ben mehrere Bewerberinnen und Bewerber die glei-
che Stimmenzahl erhalten oder sind auf einem 
Wahlvorschlag weniger Bewerberinnen und Bewer-
ber angekreuzt worden als ihm Sitze zufallen, ent-
scheidet über die Vergabe dieser Sitze die Reihen-
folge der Bewerberinnen und Bewerber auf der Vor-
schlagsliste. Bei gleicher Nummer der Benennung 
(§ 10 Absatz 2 Satz 1) entscheidet das Los.

§ 30  
Ermittlung der gewählten Gruppenvertreterinnen 

und Gruppenvertreter bei gemeinsamer Wahl

(1) Bei gemeinsamer Wahl werden zunächst die auf 
die einzelnen Vorschlagslisten entfallenden Sitze 
nach dem Höchstzahlenverfahren (§ 7 Absatz 2) 
berechnet. Die jeder Gruppe zustehenden Sitze 
werden sodann getrennt, jedoch unter Verwendung 
derselben Teilzahlen ermittelt; § 7 Absatz 2 gilt 
entsprechend.

(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Namen 
von Bewerberinnen und Bewerbern einer Gruppe 
als dieser nach den Höchstzahlen Sitze zustehen 
würden, fallen die restlichen Sitze dieser Gruppe 
den Bewerberinnen und Bewerbern derselben 
Gruppe auf den übrigen Wahlvorschlagslisten in 
der Reihenfolge der nächsten Höchstzahlen zu.

(3) Innerhalb der Vorschlagslisten werden die den 
einzelnen Gruppen zustehenden Sitze auf die Be-
werberinnen und Bewerber der entsprechenden 
Gruppe in der Reihenfolge der auf sie entfallenen 
Stimmenanzahl verteilt. § 29 Absatz 3 Satz 2 gilt 
entsprechend.

Unterabschnitt 2  
Wahlverfahren bei Vorliegen eines  
Wahlvorschlages (Mehrheitswahl)

§ 31  
Voraussetzungen für die Mehrheitswahl,  

Stimmzettel, Stimmabgabe

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Per-
sonenwahl) ist zu wählen, wenn

1.  bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe nur 
ein gültiger Wahlvorschlag oder

2.  bei gemeinsamer Wahl nur ein gültiger Wahlvor-
schlag

eingegangen ist. Die Wählerin oder der Wähler darf 
nur solche Bewerberinnen und Bewerber wählen, 
die in dem Wahlvorschlag aufgeführt sind.

(2) In dem Stimmzettel werden links die Namen der 
Bewerberinnen und rechts die Namen der Bewerber 
in unveränderter Reihenfolge unter Angabe des Fa-
miliennamens, Vornamens, der Amts- oder Berufs-
bezeichnung und der Gruppenzugehörigkeit aufge-
führt. § 28 Absatz 3 Satz 1, 3 bis 5 und Absatz 5, 
Halbsatz 1, gilt entsprechend.

§ 32  
Ermittlung der gewählten Bewerberinnen und 

Bewerber

(1) Bei Gruppenwahl sind die Bewerberinnen und 
Bewerber in der Reihenfolge der jeweils höchsten 
auf sie entfallenen Stimmenanzahl gewählt.

(2) Bei gemeinsamer Wahl werden die den einzel-
nen Gruppen zustehenden Sitze mit den für diese 
Gruppen vorgeschlagenen Bewerberinnen und Be-
werbern in der Reihenfolge der jeweils höchsten 
auf sie entfallenen Stimmenanzahl besetzt.

(3) Bei gleicher Stimmenanzahl entscheidet das 
Los.

Abschnitt 3  
Besondere Vorschriften für die Wahl des aus  

einer Person bestehenden Personalrates oder einer 
Gruppenvertreterin oder eines Gruppenvertreters 

(Mehrheitswahl)

§ 33  
Voraussetzungen für die Mehrheitswahl,  
Stimmzettel, Stimmabgabe, Wahlergebnis

(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl (Per-
sonenwahl) ist zu wählen, wenn

1.  der Personalrat nur aus einer Person besteht 
oder

2.  bei Gruppenwahl nur eine Vertreterin oder ein 
Vertreter zu wählen ist.

(2) In dem Stimmzettel werden links die Namen der 
Bewerberinnen und rechts die Namen der Bewerber 
aus den Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihen-
folge unter Angabe des Familiennamens, Vorna-
mens, der Amts- oder Berufsbezeichnung aufge-
führt.

(3) Die Wählerin oder der Wähler hat auf dem 
Stimmzettel den Namen der Bewerberin oder des 
Bewerbers anzukreuzen, für die oder den sie ihre 
oder für die oder den er seine Stimme abgeben 
will.

(4) Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewerber, 
die oder der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei 
gleicher Stimmenanzahl entscheidet das Los.

Abschnitt 4  
Wahl der Jugend- und Ausbildungsvertretungen, 
des Referendarrates sowie der Vertretungen der 

nichtständig Beschäftigten und des  
Krankenpflegepersonals

§ 34 
Entsprechende Anwendung der Vorschriften  

über die Wahl des Personalrates

(1) Für die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl der Jugend- und Ausbildungsvertretungen 
(§ 65 Absatz 1 Satz 2 MBG Schl.-H.), des Referen-
darrates (§ 72 Absatz 1 Satz 1 MBG Schl.-H.), der 
Vertretung der nichtständig Beschäftigten (§ 75 
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Absatz 2 Satz 2 MBG Schl.-H.) und des Kranken-
pflegepersonals (§ 76 Absatz 1 Satz 2 MBG Schl.-H.) 
gelten die §§ 1 bis 33 entsprechend.

(2) Der Personalrat bestellt den Wahlvorstand, dem 
mindestens eine nach § 12 MBG Schl.-H. wählbare 
Beschäftigte oder ein nach § 12 MBG Schl.-H. 
wählbarer Beschäftigter angehören muss.

(3) Die Vorschriften über die Gruppenwahl finden 
keine Anwendung.

Teil 2 
Wahl des Bezirkspersonalrates

§ 35  
Entsprechende Anwendung der Vorschriften über 

die Wahl des Personalrates, Bestellung des Bezirks-
wahlvorstandes

(1) Die Wahl des Bezirkspersonalrates soll gleich-
zeitig mit der Wahl der Personalräte in demselben 
Bezirk stattfinden; die §§ 1 bis 33 gelten entspre-
chend, soweit sich aus diesem Teil nichts anderes 
ergibt.

(2) Eine Personalversammlung zur Bestellung des 
Bezirkswahlvorstandes findet nicht statt. Die 
Dienststellenleitung der Dienststelle, bei der der 
Bezirkspersonalrat zu errichten ist, bestellt den 
Wahlvorstand.

(3) Werden in einer Verwaltung die Personalräte 
und der Bezirkspersonalrat gleichzeitig gewählt, 
führen die bei den Dienststellen bestehenden Wahl-
vorstände die Wahl des Bezirkspersonalrates durch; 
anderenfalls bestellen auf Ersuchen des Bezirks-
wahlvorstandes die Personalräte oder, wenn solche 
nicht bestehen, die Dienststellenleitungen die örtli-
chen Wahlvorstände für die Wahl des Bezirksperso-
nalrates.

§ 36 
 Leitung der Wahl

(1) Der Bezirkswahlvorstand leitet die Wahl des Be-
zirkspersonalrates. Die Durchführung der Wahl in 
den einzelnen Dienststellen übernehmen die örtli-
chen Wahlvorstände im Auftrag und nach Richtli-
nien des Bezirkswahlvorstandes.

(2) Der örtliche Wahlvorstand gibt die Namen der 
Mitglieder des Bezirkswahlvorstandes und deren 
dienstliche Anschriften in der Dienststelle durch 
Aushang bis zum Abschluss der Stimmabgabe be-
kannt.

§ 37  
Feststellung der Anzahl der Wahlberechtigten, 

Wählerverzeichnis

(1) Der Bezirkswahlvorstand bestimmt vorab den 
Tag des Erlasses des Wahlausschreibens. Die örtli-
chen Wahlvorstände stellen die Anzahl der zu die-
sem Zeitpunkt in der Regel in den Dienststellen be-
schäftigten Wahlberechtigten und deren Verteilung 
auf die Gruppen sowie innerhalb der Gruppen auf 

die Geschlechter fest und teilen diese Zahlen un-
verzüglich schriftlich dem Bezirkswahlvorstand mit.

(2) Die Aufstellung der Wählerverzeichnisse und 
die Behandlung von Einsprüchen ist Aufgabe der 
örtlichen Wahlvorstände. Sie teilen dem Bezirks-
wahlvorstand die Anzahl der Wahlberechtigten, ge-
trennt nach den Gruppen und innerhalb der Grup-
pen getrennt nach den Geschlechtern unverzüglich 
schriftlich mit.

§ 38 
Ermittlung der Anzahl der zu wählenden Bezirks-

personalratsmitglieder, Verteilung der Sitze auf die 
Gruppen und innerhalb der Gruppen auf die 

Geschlechter

Der Bezirkswahlvorstand ermittelt die Anzahl der 
zu wählenden Mitglieder des Bezirkspersonalrates 
und die Verteilung der Sitze auf die Gruppen sowie 
innerhalb der Gruppen auf die Geschlechter.

§ 39  
(gestrichen)

§ 40  
Wahlausschreiben

(1) Der Bezirkswahlvorstand erlässt das Wahlaus-
schreiben. Der Tag des Erlasses des Wahlausschrei-
bens und der Tag seiner Bekanntgabe müssen über-
einstimmen.

(2) Der örtliche Wahlvorstand gibt das Wahlaus-
schreiben in der Dienststelle an einer oder mehre-
ren geeigneten, den Wahlberechtigten zugängli-
chen Stellen durch Aushang in gut lesbarem Zu-
stand bis zum Abschluss der Stimmabgabe 
bekannt.

(3) Das Wahlausschreiben muss enthalten

1.  Ort und Datum seines Erlasses,

2.  die Anzahl der nach § 10 Absatz 2 MBG Schl.-H. 
zu wählenden Mitglieder des Bezirkspersonalra-
tes, getrennt nach den Gruppen,

3.  unter Hinweis auf § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 
die Mindestanzahl der weiblichen und männli-
chen Gruppenangehörigen, die jeder Wahlvor-
schlag enthalten muss,

4.  die Höchstzahl der von jeder oder jedem Wahl-
berechtigten zu vergebenden Stimmen, getrennt 
nach den Stimmen für Bewerberinnen und Be-
werber,

5. Angaben darüber, ob die Gruppen ihre Vertrete-
rinnen und Vertreter in getrennten Wahlgängen 
wählen (Gruppenwahl) oder vor Erlass des 
Wahlausschreibens gemeinsame Wahl beschlos-
sen worden ist,

6. den Hinweis, dass nur Beschäftigte wählen kön-
nen, deren Namen in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind,
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7.  die Mindestanzahl von wahlberechtigten Be-
schäftigen, von denen ein Wahlvorschlag unter-
zeichnet sein muss, und den Hinweis darauf, 
dass jede oder jeder Beschäftigte nur auf einem 
Wahlvorschlag benannt werden kann,

8.  die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Erlass des Wahlaus-
schreibens beim Bezirkswahlvorstand einzurei-
chen; der letzte Tag der Einreichungsfrist ist an-
zugeben,

9.  den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden und dass 
nur gewählt werden kann, wer in einen solchen 
Wahlvorschlag aufgenommen ist, und

10. den Tag oder die Tage der Stimmabgabe.

(4) Der örtliche Wahlvorstand ergänzt das Wahlaus-
schreiben durch die folgenden Angaben:

1.  Die Angaben, wo und wann das für die örtliche 
Dienststelle aufgestellte Wählerverzeichnis und 
diese Wahlordnung zur Einsicht ausliegen,

2.  den Hinweis, dass Einsprüche gegen das Wäh-
lerverzeichnis nur innerhalb einer Woche seit 
seiner Auslegung schriftlich beim örtlichen 
Wahlvorstand eingelegt werden können; der 
letzte Tag der Einspruchsfrist ist anzugeben,

3.  den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekanntge-
geben werden,

4.  den Ort und die Zeit der Stimmabgabe und

5.  einen Hinweis auf die Möglichkeit der schriftli-
chen Stimmabgabe.

(5) Der örtliche Wahlvorstand vermerkt auf dem 
Wahlausschreiben den ersten und letzten Tag des 
Aushangs.

(6) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlausschrei-
bens können vom Bezirkswahlvorstand jederzeit 
berichtigt werden.

(7) Mit dem Tage des Erlasses des Wahlausschrei-
bens ist die Wahl eingeleitet.

§ 41 
Bekanntmachung des Bezirkswahlvorstandes

Bekanntmachungen nach den §§ 13 und 15 sind in 
gleicher Weise wie das Wahlausschreiben in den 
Dienststellen auszuhängen.

§ 42 
Sitzungsniederschriften

(1) Der Bezirkswahlvorstand fertigt eine Nieder-
schrift über jede Sitzung, in der über die Ermittlung 
der Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Be-
zirkspersonalrates, die Verteilung der Sitze im Be-
zirkspersonalrat auf die Gruppen und innerhalb der 
Gruppen auf die Geschlechter, über die Zulassung 
von Wahlvorschlägen und über die Gewährung von 
Nachfristen entschieden wird. Die Niederschrift ist 

von sämtlichen Mitgliedern des Bezirkswahlvor-
standes zu unterzeichnen.

(2) Die Niederschrift über die Sitzungen, in denen 
über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis ent-
schieden wird, fertigt der örtliche Wahlvorstand.

§ 43 
Stimmabgabe, Stimmzettel

(1) Findet die Wahl des Bezirkspersonalrates zu-
gleich mit der Wahl der Personalräte statt, kann für 
die Stimmabgabe zu beiden Wahlen derselbe Um-
schlag verwendet werden. Für die Wahl des Be-
zirkspersonalrates sind Stimmzettel anderer Farbe 
als für die Wahl des Personalrates zu verwenden.

(2) Gehören in Dienststellen weniger als fünf Wahl-
berechtigte derselben Gruppe an, kann der Bezirks-
wahlvorstand eine andere Dienststelle desselben 
Bezirks mit der Durchführung der Wahl für diese 
Gruppe beauftragen oder diese Aufgabe selbst 
wahrnehmen. Die Wahlhandlung wird in der vom 
Bezirkswahlvorstand bestimmten Dienststelle 
durchgeführt. Die betroffenen Wahlvorstände ha-
ben die wahlberechtigten Gruppenangehörigen 
hiervon zu unterrichten.

§ 44  
Feststellung und Bekanntmachung  

des Wahlergebnisses

(1) Die örtlichen Wahlvorstände zählen die auf die 
einzelnen Vorschlagslisten und auf die einzelnen 
Bewerberinnen und Bewerber innerhalb der Vor-
schlagslisten, wenn Mehrheitswahl stattgefunden 
hat, die auf die einzelnen Bewerberinnen und Be-
werber entfallenen Stimmen. Sie fertigen eine 
Wahlniederschrift nach § 23.

(2) Die Niederschrift ist unverzüglich nach Feststel-
lung des Wahlergebnisses dem Bezirkswahlvor-
stand mit Einschreiben zu übersenden oder gegen 
Empfangsbekenntnis auszuhändigen. Die bei der 
Dienststelle entstandenen Unterlagen für die Wahl 
des Bezirkspersonalrates (§ 27) werden zusammen 
mit einer Abschrift der Niederschrift vom Personal-
rat aufbewahrt.

(3) Der Bezirkswahlvorstand zählt unverzüglich die 
auf jede Vorschlagsliste und die auf die einzelnen 
Bewerberinnen und Bewerber innerhalb der Vor-
schlagslisten, wenn Mehrheitswahl stattgefunden 
hat, die auf jede einzelne Bewerberin oder jeden 
einzelnen Bewerber entfallenen Stimmen zusam-
men und stellt das Ergebnis der Wahl fest.

(4) Der Bezirkswahlvorstand teilt das Wahlergebnis 
unverzüglich den örtlichen Wahlvorständen mit.  
§ 25 Satz 2 gilt entsprechend. Die örtlichen Wahl-
vorstände geben das Ergebnis durch zweiwöchigen 
Aushang in der gleichen Weise wie das Wahlaus-
schreiben bekannt.
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Teil 3 
Wahl des Hauptpersonalrates

§ 45 
Entsprechende Anwendung der Vorschriften über 

die Wahl des Bezirkspersonalrates

Für die Wahl des Hauptpersonalrates gelten die §§ 35 
bis 44 entsprechend, soweit sich aus den § 46 und 
§ 47 nichts anderes ergibt.

§ 46  
Leitung der Wahl

Der Hauptwahlvorstand leitet die Wahl des Haupt-
personalrates.

§ 47  
Durchführung der Wahl nach Bezirken

(1) Der Hauptwahlvorstand kann die bei den Mittel-
behörden bestehenden oder auf sein Ersuchen be-
stellten örtlichen Wahlvorstände beauftragen,

1.  die von den örtlichen Wahlvorständen im Be-
reich der Mittelbehörde (§ 44 Absatz 1 Halbsatz 1 
MBG Schl.-H.) festzustellende Anzahl der in der 
Regel beschäftigten Wahlberechtigten und de-
ren Verteilung auf die Gruppen und innerhalb 
der Gruppen auf die Geschlechter zusammenzu-
stellen,

2.  die bei den Dienststellen im Bereich der Mittel-
behörde festgestellten Wahlergebnisse zusam-
menzustellen und

3.  Bekanntmachungen des Hauptwahlvorstandes 
an die übrigen örtlichen Wahlvorstände im Be-
reich der Mittelbehörde weiterzuleiten.

Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden unter-
richten in diesen Fällen die übrigen örtlichen Wahl-
vorstände im Bereich der Mittelbehörde darüber, 
dass die in Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten An-
gaben an sie zu senden sind.

(2) Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden ferti-
gen über die Zusammenstellung der Wahlergeb-
nisse (Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) eine Nieder-
schrift.

(3) Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden ha-
ben dem Hauptwahlvorstand die in Absatz 1 Satz 
1 Nummer 1 genannten Zusammenstellungen und 
die Niederschrift über die Zusammenstellung der 
Wahlergebnisse (Absatz 2) unverzüglich mit Ein-
schreiben zu übersenden oder gegen Empfangsbe-
kenntnis auszuhändigen.

Teil 4 
Wahl des Gesamtpersonalrates

§ 48  
Entsprechende Anwendung der Vorschriften über 

die Wahl des Personalrates

(1) Für die Wahl des Gesamtpersonalrates gelten 
die §§ 1 bis 33 entsprechend, soweit sich aus die-
ser Vorschrift nichts anderes ergibt.

(2) Der Wahlvorstand ist spätestens zwölf Wochen 
vor Ablauf der Amtszeit des Gesamtpersonalrates 
durch die Dienststellenleitung zu bestimmen. Der 
Wahlvorstand kann die Personalräte der an der 
Wahl des Gesamtpersonalrates beteiligten Dienst-
stellen beauftragen, jeweils für ihren Bereich örtli-
che Wahlvorstände zu bestellen. In diesem Fall gel-
ten die §§ 35 bis 38 und 40 bis 44 entsprechend.

(3) Sechzehn Wochen vor Ablauf der Amtszeit des 
Gesamtpersonalrates soll die Dienststellenleitung 
die Wahlberechtigten darauf hinweisen, dass über

1.  eine von § 14 Absatz 1 und 2 MBG Schl.-H. 
abweichende Verteilung der Mitglieder des Ge-
samtpersonalrates auf die Gruppen (§ 14 Ab-
satz 3 MBG Schl.-H.) oder

2.  die Durchführung einer gemeinsamen Wahl (§ 15 
Absatz 2 MBG Schl.-H.) abgestimmt werden 
kann (Vorabstimmung), wenn ein solcher An-
trag spätestens zwölf Wochen vor Ablauf der 
Amtszeit des Gesamtpersonalrates bei der 
Dienststellenleitung eingeht; § 6 Absatz 2 gilt 
sinngemäß.

(4) Anträge nach Absatz 3 Nummer 2 Halbsatz 2 
werden nur berücksichtigt, wenn sie bei der Dienst-
stellenleitung bis spätestens zwölf Wochen vor Ab-
lauf der Amtszeit des Gesamtpersonalrates einge-
gangen sind.

Teil 5 
Schlussvorschriften

§ 49  
Berechnung von Fristen

Für die Berechnung der in dieser Verordnung fest-
gelegten Fristen finden die §§ 186 bis 193 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechende Anwen-
dung.

§ 50  
Inkrafttreten, Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2018 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 30. Dezember 2023 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. Dezember 2018    

D a n i e l  G ü n t h e r
Ministerpräsident
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Landesverordnung 
zur Änderung der Erschwerniszulagenverordnung*)

Vom 4. Dezember 2018
Aufgrund des § 60 des Besoldungsgesetzes 
Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2012 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 21. Februar 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 58), verordnet die Landesregierung:

Artikel 1 
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung

Die Erschwerniszulagenverordnung vom 3. Dezem-
ber 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 544), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 23. Oktober 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 700), wird wie folgt geändert:

§ 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16 
Zulage für besondere Einsätze

(1) Eine Zulage in Höhe von 300,- Euro monatlich 
erhält, wer als

1. Polizeivollzugsbeamtin oder Polizeivollzugsbe-
amter in einem Mobilen Einsatzkommando oder 
in einem Spezialeinsatzkommando für beson-
dere polizeiliche Einsätze,

2. Beamtin oder Beamter unter einer ihr oder ihm 
verliehenen, auf Dauer angelegten, veränderten 
Identität (Legende) als Verdeckte Ermittlerin 
oder Verdeckter Ermittler,

3. Beamtin oder Beamter in der Observations-
gruppe des Verfassungsschutzes sowie als Be-
amtin oder Beamter in der observationsbeglei-
tenden Operativtechnik des Verfassungsschut-
zes 

verwendet wird.

(2) Eine Zulage in Höhe von 150,- Euro monatlich 
erhält, wer als Polizeivollzugsbeamtin oder Polizei-
vollzugsbeamter 

1. in einem Zivilen Streifenkommando,

2. im Fahndungs- und Aufklärungskonzept Staats-
schutz,

3. im Personenschutz

verwendet wird.

(3) Eine Zulage in Höhe von 100,- Euro monatlich 
erhält, wer als Polizeivollzugsbeamtin oder Polizei-
vollzugsbeamter in der Ersten Einsatzhundertschaft 
verwendet wird.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.  

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. Dezember 2018
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

 M o n i k a  H e i n o l d H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Finanzministerin Minister
  für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) Ändert LVO vom 3. Dezember 2013, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-20-4

Landesverordnung 
zur Durchführung des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes (SHRDG-DVO)

Vom 4. Dezember 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2120-22-1

Aufgrund § 32 des Schleswig-Holsteinischen Ret-
tungsdienstgesetzes vom 28. März 2017 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. September 2018 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 456), verordnet das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren:

§ 1  
Rettungs- und Notarztwachen

(1) Die Ausgestaltung und Ausstattung von Ret-
tungs- und Notarztwachen hat insbesondere unter 
Beachtung

1. der erforderlichen Anlagen zur Entgegennahme 
von Alarmierungen; 

2. der notwendigen Einrichtungen zur Kommunika-
tion mit der Rettungsleitstelle; 

3. von Einrichtungen zur datenschutzkonformen 
elektronischen Datenverarbeitung;

4. der Aufbewahrungsmöglichkeiten für persönli-
che Schutzausrüstung;

5. der Möglichkeit zum Abwerfen kontaminierter 
Einsatzkleidung;

6. der medizinprodukterechtlichen Vorschriften;
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7. der Gewährleistung einer Möglichkeit zur Reini-
gung und Desinfektion der Rettungsmittel nebst 
rettungsdienstlicher Ausrüstung;

8. der Möglichkeit zur Durchführung der Fortbil-
dungsverpflichtung nach § 16 Absatz 1 Satz 1 
des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienst-
gesetzes (SHRDG), sofern diese nicht zentral im 
Rettungsdienstbereich durchgeführt werden; 

9. der Vorhaltung zur Bewältigung eines Massen-
anfalles von Verletzten und Erkrankten (MANV)

zu erfolgen.

Durch betriebliche Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass keinerlei Beeinträchtigungen der Einsatzbereit-
schaft erfolgen und den Anforderungen der Hygi-
ene, Desinfektion und Aufbewahrung von Medika-
menten und Medizinprodukten genügt wird.

(2) Der Betrieb der Rettungs- und Notarztwachen 
ist in geeigneter Weise gegen Stromausfall zu si-
chern. Die Durchhaltefähigkeit der Notstromversor-
gung und die Versorgung mit den notwendigen Be-
triebsstoffen soll über einen Zeitraum von mindes-
tens 72 Stunden, möglichst 96 Stunden 
sichergestellt werden.

(3) Soweit in Rettungswachen die praktische Aus-
bildung nach § 5 Absatz 2 Satz 3 des Notfallsani-
tätergesetzes, zuletzt geändert durch Artikel 1h 
des Gesetzes vom 4. April 2018 (BGBl. I S. 778), 
(Lehrrettungswachen) erfolgt, muss dies bei der 
räumlichen Ausstattung und der personellen Beset-
zung der Rettungswachen berücksichtigt werden. 
Zur weiteren Ausstattung zählen insbesondere 
Räumlichkeiten zur Einsatzvor- und -nachbereitung 
und zum Selbststudium, eine Zugriffsmöglichkeit 
auf das Internet und räumliche Möglichkeiten für 
die Ausbildung.

(4) Die Standorte der Luftrettung müssen zusätz-
lich die luftrechtlichen Vorgaben erfüllen.

(5) Neu zu errichtende Rettungs- und Notarztwa-
chen oder Ergänzungsbauten sollen den Anforde-
rungen der DIN 13049 entsprechen. Stellplätze für 
Reservefahrzeuge sollen  dabei den Anforderungen 
zu Fahrzeughallen für Krankenkraftwagen entspre-
chen.

§ 2 
Ausgestaltung und Überprüfung  

der Einhaltung der Hilfsfrist

(1) Die Hilfsfrist nach § 4 Absatz 2 Satz 2 SHRDG 
umfasst den Zeitraum von der Alarmierung des 
Rettungsmittels durch die Rettungsleitstelle bis 
zum Eintreffen des ersten geeigneten Rettungsmit-
tels an dem Einsatzort. Diese Hilfsfrist stellt als 
Planungsmaß einen wesentlichen Parameter für die 
Versorgungsstruktur im Rettungsdienst dar. Durch 
die Rettungsdienstträger ist die Versorgungsstruk-
tur so zu gestalten, dass binnen zwölf Minuten der 

dem Einsatzort nächstgelegene über eine öffentli-
che Straße zugängliche Standort erreicht wird. 
Satz 3 gilt nicht für geographisch erschwert zu-
gängliche Einsatzorte. Geographisch erschwert zu-
gänglich sind in der Regel Einsatzorte, die nicht un-
mittelbar mindestens über eine Landesstraße an 
das öffentliche Straßennetz angeschlossen sind. 

(2) Die Überprüfung der Einhaltung der Hilfsfrist er-
folgt in der Weise, dass in der Realität mindestens 
90 Prozent aller Notfälle nach § 2 Absatz 1 Satz 2 
SHRDG bezogen auf ein Jahr innerhalb des gesam-
ten Rettungsdienstbereiches nach § 3 Absatz 1 
und 3 SHRDG in der Frist nach Absatz 1 Satz 3 
erreicht werden.

(3) Die Einhaltung der Hilfsfrist gemäß Absatz 2 ist 
durch den Rettungsdienstträger jährlich zu über-
prüfen. Die Überprüfung soll vorrangig unter Ver-
wendung geeigneter Software erfolgen. Ausnahms-
weise kann diese Überprüfung alternativ gutachter-
lich erfolgen. Sofern die Überprüfung eine 
Abweichung des Erfüllungsgrades nach Absatz 2  
ergibt, ist der Grund für diese Abweichung zu er-
mitteln und die Erreichung des Erfüllungsgrades 
durch geeignete Maßnahmen anzustreben.

§ 3  
Datenschutz, Datenübermittlung  

und Dokumentation

(1) Daten, welche von dem Rettungsdienstträger, 
der Rettungsleitstelle, den Beauftragten nach § 5 
SHRDG oder Unternehmen mit einer Genehmigung 
nach § 22 Absatz 1 SHRDG erhoben worden sind, 
dürfen für die im SHRDG oder dieser Verordnung 
genannten Zwecke im erforderlichen Umfang, so-
weit dies im Einzelfall erforderlich ist, an 

1. die beteiligten Rettungsdienstträger, 

2. den Luftrettungsträger,

3. die aufnehmende Behandlungseinrichtung,

4. die Leitstelle des vertragsärztlichen Bereit-
schaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereini-
gung,

5. die zuständige Leitstelle der Polizei,

6. die zentrale Stelle nach § 10 Absatz 1 Satz 3 
SHRDG, 

7. die im Bedarfsfall zur Unterstützung des Ret-
tungsdienstes geeigneten Einrichtungen 

übermittelt werden. Zulässig ist auch eine Daten-
übermittlung zwischen den Rettungsleitstellen. 

(2) Es sind

1. die Sprachkommunikation der Rettungsleitstelle 
sowie die elektronische Textkommunikation der 
Leitstellendisponenten im Einsatzleitsystem,

2. die Annahme von Hilfeersuchen und die Weiter-
gabe der Einsatzaufträge sowie die Rückmelde-
zahl,
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3. die Eintragungen in ein Einsatzprotokoll des Ein-
satzleitrechners der Rettungsleitstelle,

4. die Eintragungen in das rettungsdienstliche Ein-
satzprotokoll,

zu dokumentieren.

Um ein landesweit einheitliches Qualitätsmanage-
ment entsprechend § 10 SHRDG auf der Grundlage 
dieser Daten zu ermöglichen, sind vorrangig die 
Möglichkeiten der elektronischen Dokumentation 
zu nutzen. Der Zustand der Patientin oder des Pati-
enten ist fortlaufend in Form eines Zahlencodes 
(Rückmeldezahl) zu dokumentieren. Diese Rück-
meldezahl enthält Angaben über die Einsatzindika-
tion, das Patientenalter, das Geschlecht und die 
Dringlichkeit der Patientenzuweisung in eine Be-
handlungseinrichtung. Die Merkmale Bewusstsein, 
Atmung, Kreislauf, Verletzung, Neurologie und 
Schmerz sind zusätzliche Bestandteile der Rück-
meldezahl. 

(3) Folgende Angaben muss die Dokumentation 
beim Krankentransport mindestens enthalten:

1.  die Personalien der Patientin oder des Patien-
ten,

2.  die Zeitpunkte der Alarmierung, des Ausrü-
ckens, des Eintreffens am Einsatzort, des Be-
ginns der Beförderung, des Endes der Beförde-
rung und der Wiederherstellung der Einsatzbe-
reitschaft, 

3.  die Beförderungsart,

sowie bei einer Notfallrettung zusätzlich

4.  die Notfallart, -ursache und den Schweregrad, 
die Anamnese, die Verdachtsdiagnose,

5.  den Zeitpunkt einer Nachforderung der Notärz-
tin oder des Notarztes,

6.  den Eintreffzeitpunkt der Notärztin oder des 
Notarztes am Einsatzort,

7.  den Zustand der Patientin oder des Patienten 
und Änderungen, insbesondere im Hinblick auf 
die Vitalfunktionen,

8.  Art und Reihenfolge der Maßnahmen des ärzt-
lichen und nichtärztlichen medizinischen Per-
sonals,

9.  Zwischenfälle und Komplikationen,

10. die Rückmeldezahl,

11.  den Übergabezustand und die Einsatzbeurtei-
lung.

(4) Folgende Angaben muss die Dokumentation 
beim Sekundärtransport mindestens enthalten:

Ohne ärztliche Begleitung

1.  die Personalien der Patientin oder des Patien-
ten,

2.  die Zeitpunkte der Alarmierung, des Ausrü-
ckens, des Eintreffens am Einsatzort, des Be-
ginns der Beförderung,  des Endes der Beför-
derung und der Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft, 

3.  die Beförderungsart,

4.  die Diagnose und den Grund für die Verlegung,

5.  den Zustand der Patientin oder des Patienten 
in der abgebenden Behandlungseinrichtung,

6.  Art und Reihenfolge der Maßnahmen des 
nichtärztlichen medizinischen Personals,

7.  Zwischenfälle und Komplikationen,

8.  die Rückmeldezahl,

9.  den Übergabezustand in der aufnehmenden 
Behandlungseinrichtung und die Einsatzbeur-
teilung,

sowie bei Sekundärtransporten mit ärztlicher Be-
gleitung zusätzlich

10. Art und Reihenfolge der Maßnahmen des ärzt-
lichen Personals,

11.  die Zusammenfassung des Arzt-Arzt Gesprä-
ches bei der Übernahme und Übergabe der Pa-
tientin oder des Patienten.

Die Dokumentation beim Intensivtransport enthält 
mindestens die Angaben nach Nummer 1 bis 11.

(5) Für die Verarbeitung der Dokumentation sind 
die Leitstellendisponenten, das ärztliche und nicht-
ärztliche medizinische Personal für den jeweiligen 
Aufgabenbereich zuständig.

(6) Die Rettungsdienstträger oder die Beauftragten 
nach § 5 Absatz 1 und 4 SHRDG speichern Ein-
satzprotokolle in entsprechender Anwendung von  
§ 630f BGB zehn Jahre elektronisch oder über-
gangsweise schriftlich. 

In der Rettungsleitstelle ist die Dokumentation des 
Einsatzleitsystems sechs Monate zu speichern.

(7) Für Zwecke der Aus- und Weiterbildung des 
Personals in der Notrufabfrage und -bearbeitung im 
Sinne von § 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit 
§ 17 Absatz 3 Satz 2 SHRDG ist die Verarbeitung 
von anonymisierten Daten der Dokumentation des 
Einsatzleitsystems der Rettungsleitstelle zulässig.

(8) Die Dokumentationspflichten nach Absatz 3 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 6 gelten für Unterneh-
men mit einer Genehmigung nach § 22 Absatz 1 
Satz 1 SHRDG entsprechend.

§ 4  
Ausstattung und Besetzung der Rettungsmittel

(1) Der Standard der Ausstattung im Sinne des § 12 
Absatz 5 Satz 2 SHRDG bezieht sich ausschließ-
lich auf die pharmakologische und medizintechni-
sche Mindestausstattung der Rettungsmittel.



Nr. 18 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 20. Dezember 2018 833

(2) Jede Person, welche nach § 15 Absatz 2 und 3 
SHRDG zur Besetzung von Rettungsmitteln einge-
setzt wird, muss im Besitz einer gültigen Fahrer-
laubnis oder Fahrberechtigung für das jeweilige 
Rettungsmittel sein.

§ 5 
Fortbildung des Personals

(1) Umfang und Inhalte der notwendigen Fortbildun-
gen für ärztliches Personal im Rettungsdienst ist 
durch die Rettungsdienstträger im Benehmen mit 
der Ärztekammer Schleswig-Holstein festzulegen.

(2) Die Fortbildung nach § 16 Absatz 3 Satz 2 
SHRDG sollte im Wesentlichen trägerübergreifend 
erfolgen, um einheitliche Standards einzuführen, zu 
schulen und damit die operative Zusammenarbeit 
zu trainieren.

(3) Zur Erhaltung der Qualifikation ist das durch 
den Rettungsdienstträger für die Einsatzleitung 
Rettungsdienst (ELRD) bestellte Personal im jährli-
chen Durchschnitt in einem Umfang von acht Stun-
den in für die Bewältigung rettungsdienstlicher 
Großschadenslagen relevanten Themen fortzubil-
den. Der jährliche Durchschnitt wird aus den Fort-
bildungsstunden des zu bewertenden Jahres und 
denen der beiden Vorjahre gebildet.

§ 6  
Rettungsleitstelle

(1) Die Rettungsleitstelle hat insbesondere

1. alle Hilfeersuchen entgegenzunehmen und die 
bedarfsgerechten Einsätze des Rettungsdiens-
tes auf der Grundlage landesweit einheitlicher 
Einsatzstichworte und abgestimmter Einsatz-
pläne innerhalb der Reaktionszeit gemäß § 17 
Absatz 3 Satz 1 SHRDG zu veranlassen und zu 
koordinieren;

2. zur Unterstützung der Leitstellendisponenten bei 
der Durchführung der Gespräche mit den hilfe-
suchenden Personen elektronische Systeme ein-
zusetzen, welche die Leitstellendisponenten bei 
der Durchführung der Gespräche durch vorge-
gebene gezielte Fragestellungen unterstützen 
(strukturierte Notrufabfrage);

3. zur Verkürzung der Hilfsfrist in der Notfallret-
tung georeferenzierte Verfahren zur Bestim-
mung des nächsten einsatzbereiten, geeigneten 
und verfügbaren Rettungsmittels einzusetzen;

4. die für die Aufnahme der Patientin oder des Pa-
tienten geeignete Behandlungseinrichtung auf 
Grundlage des nach § 17 Absatz 6 SHRDG ge-
führten Behandlungskapazitätennachweises zu 
ermitteln und der Behandlungseinrichtung die 
für die Vorbereitung der Versorgung notwendi-
gen Angaben, mitzuteilen; die Mitteilung soll 
vorzugsweise elektronisch erfolgen;

5. die ELRD gemäß § 20 Absatz 5 Satz 1 SHRDG 
unverzüglich zu alarmieren, wenn anzunehmen 
ist, dass ein rettungsdienstliches Großscha-
densereignis eingetreten ist.

(2) Die Sprachkommunikation ist zur Erfüllung von 
§ 17 Absatz 1 Satz 1 SHRDG vorrangig. Zusätzlich 
können Systeme betrieben werden, welche eine di-
rekte elektronische Einsatzanforderung eines Ret-
tungsmittels ermöglichen. Den Belangen behinder-
ter Menschen ist Rechnung zu tragen. Durch ge-
eignete technische und organisatorische 
Maßnahmen ist sicherzustellen, dass ein entgegen-
genommenes Hilfeersuchen und die zu diesem Hil-
feersuchen bereits erfassten elektronischen Daten 
je nach Bedarf verzögerungsfrei an 

1. die örtlich zuständige Rettungsleitstelle oder 

2. die dem Notfallort nächstgelegene Rettungsleit-
stelle oder

3. die Leitstelle des vertragsärztlichen Bereit-
schaftsdienstes der Kassenärztlichen Vereini-
gung oder 

4. die zuständige Leitstelle der Polizei 

zur weiteren Bearbeitung und Fortsetzung des 
übermittelten Hilfeersuchens weitergeleitet werden 
können. Die elektronische Weiterleitung umfasst 
mindestens alle notwendigen Grunddaten zum Auf-
finden des Einsatzortes sowie die Bewertung des 
Hilfebedarfs, welcher bis zur Weiterleitung im Rah-
men der strukturierten Notrufabfrage ermittelt 
wurde. Die Träger des Rettungsdienstes konkreti-
sieren bis zum 31. Dezember 2020 die Ausgestal-
tung und Überprüfung der angemessenen, landes-
weit einheitlichen Reaktionszeit und Risikoabde-
ckung zur Annahme und Bearbeitung von Notrufen 
nach § 17 Absatz 3 Satz 1 SHRDG.

(3) Zur Verbesserung der Organisation der Kran-
kentransporte sollen elektronische Einteilungsver-
fahren und logistische Algorithmen angewendet 
werden, die auf der Voranmeldung von Transport-
aufträgen und einer Zuordnung zu definierten Res-
sourcen beruhen. Hierfür können Systeme einge-
setzt werden, welche zum Zwecke der Einsatzan-
forderung einen elektronischen Zugang zur 
Rettungsleitstelle ermöglichen. Patiententrans-
porte, die während des Transportes weder der  me-
dizinischen Versorgung noch der besonderen Ein-
richtungen eines Krankentransportwagens bedür-
fen, sollen von der Rettungsleitstelle abgelehnt 
werden, da sie nicht zum Rettungsdienst im Sinne 
des § 1 Absatz 2 SHRDG gehören.

(4) Im Einsatzleitsystem der Rettungsleitstelle sind 
die zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung erfor-
derlichen Stammdaten zu hinterlegen und ständig 
zu aktualisieren, insbesondere:
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1. Geoinformationen auf Grundlage der amtlichen 
Daten des Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation,

2. die aktuellen Standort- und Kommunikationsda-
ten der Rettungsmittel,

3. Erreichbarkeit und Kommunikationsdaten der 
anderen, insbesondere benachbarten Leitstellen 
für Rettungsdienst, Brandschutz und Katastro-
phenschutz, der Polizei sowie des vertragsärztli-
chen Bereitschaftsdienstes der Kassenärztlichen 
Vereinigung und der Unternehmen mit einer Ge-
nehmigung nach § 22 SHRDG,

4. alle für die Versorgung von Patientinnen und Pa-
tienten geeigneten Einrichtungen und Dienste 
und

5. die für die im Bedarfsfall zur Unterstützung des 
Rettungsdienstes geeigneten Einrichtungen ein-
schließlich der zur Bewältigung eines MANV 
notwendigen Ressourcen zur Verstärkung des 
Rettungsdienstes.

(5) Neben den für die Aufgabenerfüllung bedarfs-
gerechten Arbeitsplätzen für die Annahme und Be-
arbeitung von Notrufen nebst Einsatzlenkung ein-
schließlich telefonischer Anleitung von Anrufern in 
lebensrettenden Maßnahmen muss die Rettungs-
leitstelle mindestens ausgestattet sein mit

1. zusätzlichen Arbeitsplätzen für die Bearbeitung 
von Notrufen und Einsatzlenkung für die perso-
nelle Verstärkung nach § 20 Absatz 2 Nummer 1 
SHRDG zur Bewältigung von rettungsdienstlichen 
Großschadensereignissen und zur Abbildung des 
Redundanzbetriebes nach Absatz 6 Satz 2, 

2. Flächen für Anlagen der technischen Gebäude-
ausstattung, insbesondere für Strom- und Not-
stromversorgung sowie die Klimatisierung und 
Belüftung,

3. einem separaten Lageraum zur Bewältigung ret-
tungsdienstlicher Großschadensereignisse nach 
§ 20 SHRDG und

4. den erforderlichen Arbeitsplätzen für die admi-
nistrativ-strategische Leitung, die operativ-takti-
sche Leitung und die technische Administration 
sowie die nach dem Betriebskonzept Digitalfunk 
zu erfüllenden Aufgaben, sofern diese durch die 
Rettungsleitstelle zu erfüllen sind. 

Die Räume gemäß Satz 1 Nummern 1, 3 und 4 
sind bei neu zu errichtenden Rettungsleitstellen 
oder Ergänzungsbauten so auszuführen, dass auch 
eine Doppelnutzung zum Zwecke der Aus- und 
Weiterbildung des Personals in der Notrufabfrage 
und -bearbeitung möglich ist. Die technischen Ein-
richtungen zur Notrufabfrage und Notrufbearbei-
tung müssen zusätzlich so ausgerüstet sein, dass 
durch die Aus- und Weiterbildung, insbesondere 
das Einspeisen und Bearbeiten von fiktiven Notru-

fen, der operative Betrieb der Rettungsleitstelle 
nicht beeinflusst wird.

Die weiteren arbeitsschutz- und arbeitsrechtlichen 
Regelungen bleiben unberührt.

(6) Für die Rettungsleitstelle sind zur Erfüllung des 
Sicherstellungsauftrages nach § 17 Absatz 2 Satz 
2 SHRDG Betriebs-, Sicherheits- und Notfallkon-
zepte zu erstellen, in denen die potentiellen Gefah-
ren sowie die geeigneten Gegenmaßnahmen be-
schrieben sind. Die Rettungsdienstträger haben im 
Rahmen des Sicherstellungsauftrages gemäß § 4 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 SHRDG ein landesweit 
einheitliches Konzept zur Schaffung einer arbeits-
fähigen, gegenseitigen räumlichen Redundanz zur 
Ermöglichung eines unterbrechungsfreien Betriebes 
der Rettungsleitstellen in Schleswig-Holstein bei 
möglichem Standortverlust sowie zur Möglichkeit 
der unverzüglichen Übernahme von Notrufannahme 
und -bearbeitung sowie Einsatzlenkung bei tempo-
rärer Überlastung einer Rettungsleitstelle umzuset-
zen. Die Geeignetheit der konzeptionellen Maßnah-
men ist durch regelmäßige Übungen zu überprüfen 
und im Bedarfsfall fortzuschreiben.

(7) Soweit in Rettungsleitstellen die praktische und 
theoretische Ausbildung im Sinne des § 17 Absatz 3 
Satz 2 SHRDG (Lehrleitstelle) oder eine Mitwirkung 
an der praktischen Ausbildung gemäß Notfallsani-
tätergesetz erfolgt, muss dies bei der räumlichen 
und technischen Ausstattung sowie der personel-
len Besetzung der Rettungsleitstelle und Qualifika-
tion der Disponenten berücksichtigt werden, damit 
den Auszubildenden das erforderliche Wissen ver-
mittelt werden kann. Zur weiteren Ausstattung 
zählen insbesondere Räumlichkeiten zur Vor- und 
Nachbereitung und zum Selbststudium. 

(8) Neu zu errichtende Rettungsleitstellen oder Er-
gänzungsbauten müssen baulich mindestens den 
Anforderungen der Kategorie II der DIN EN 50518 
und die technischen Einrichtungen zur Notrufab-
frage und Notrufbearbeitung müssen der DIN EN 
50600 entsprechen.

§ 7  
Hygiene

(1) Die Rettungsdienstträger oder die Beauftragten 
nach § 5 SHRDG sowie der Unternehmer oder die 
Unternehmerin mit einer Genehmigung zur Durch-
führung von Krankentransporten außerhalb des Ret-
tungsdienstes nach § 22 Absatz 1 Satz 1 SHRDG 
stellen jeweils einen Hygieneplan für ihre Einrichtung 
auf, in dem alle Maßnahmen der Infektionspräven-
tion einschließlich Verhaltensregeln und Funktions-
abläufen sowie Einzelheiten der allgemeinen und der 
besonderen Hygienemaßnahmen festzulegen sind. 
Im Hygieneplan sind Verhaltensmaßregeln zum 
Schutz des Personals und der Patientinnen und Pati-
enten vor Infektionen aufzuführen. Der Hygieneplan 
ist regelmäßig dem aktuellen Stand der medizini-
schen Wissenschaft anzupassen und in der jeweils 
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geltenden Fassung allen in der jeweiligen Einrich-
tung tätigen Personen so zur Kenntnis zu geben, 
dass Aktualisierungen wahrgenommen und umge-
setzt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind zur Einhaltung des Hygieneplanes zu verpflich-
ten und müssen stets die Gelegenheit haben, den 
jeweils geltenden Hygieneplan einzusehen.

(2) Die Beförderung von Personen, die an Lungen-
pest oder an von Mensch zu Mensch übertragba-
rem hämorrhagischen Fieber erkrankt oder dessen 
verdächtig sind und die nach § 30 Absatz 1 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2615), 
abzusondern sind, hat in Abstimmung mit der nach 
dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörde 
zu erfolgen. Auf den Seuchenalarmplan des Landes 
mit den besonderen Bestimmungen bei Auftreten 
hochinfektiöser Erkrankungen wird verwiesen.

§ 8  
Luftrettung

(1) Die notärztliche Versorgung nach § 13 SHRDG 
ist unabhängig von der Standortfestlegung der Ret-
tungstransporthubschrauber (RTH) nach § 19 Ab-
satz 1 SHRDG sicherzustellen. Auf den Notarztindi-
kationskatalog nach § 13 Absatz 1 Satz 3 SHRDG 
wird verwiesen. 

(2) Der Einsatz des RTH in der Notfallrettung erfolgt 
insbesondere dann, wenn die notärztliche Versor-
gung nicht durch den bodengebundenen Rettungs-
dienst sichergestellt werden kann oder ein Lufttrans-
port medizinisch erforderlich ist und der Lufttrans-
port zur Einhaltung des empfohlenen Zeitintervalls 
bis zur Aufnahme des Patienten in die für ihn geeig-
nete Behandlungseinrichtung erforderlich ist. 

§ 9 
Rettungsdienstliche Großschadensereignisse

(1) Die Rettungsdienstträger schreiben das Kon-
zept zur landesweiten Bewältigung größerer Notfal-
lereignisse mit Massenanfall von Verletzten oder 
Erkrankten (MANV-Konzept SH) als Grundlage für 
die Planungen nach § 20 Absatz 1 bis 4 SHRDG 
fort. Für mehrere Rettungsdienstbereiche können 
gemeinsame Ressourcen als erweiterter Rettungs-
dienst gebildet werden.

(2) Die Rettungsdienstträger haben für ihren Ret-
tungsdienstbereich eine ausreichende Anzahl an 
Leitenden Notärzten und Organisatorischen Leitern 
für die ELRD zu bestellen, deren Aufgaben und Be-
fugnisse zu beschreiben, deren Alarm- und Einsatz-
bereitschaft inklusive Ausrüstung und Sicherstel-
lung des Transportes zu gewährleisten. Für benach-
barte Rettungsdienstbereiche kann im Interesse der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eine gemein-
same ELRD gebildet werden, wenn dadurch der 
Einsatz nicht verzögert und die Wahrnehmung der 
Aufgaben nicht gefährdet wird.

(3) Die Planungen des Rettungsdienstträgers zum 
erweiterten Rettungsdienst sind regelmäßig durch 
Übungen zu überprüfen und im Bedarfsfall fortzu-
schreiben. Überprüft werden soll auch das Zusam-
menwirken mit den Behandlungseinrichtungen im 
Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 3 SHRDG. Die leitstel-
lenübergreifende Zusammenarbeit ist gleichfalls zu 
berücksichtigen. 

(4) Die ELRD hat ihre Tätigkeit unverzüglich nach 
ihrer Alarmierung aufzunehmen. Mit Aufnahme ih-
rer Tätigkeit am Einsatzort geht die Weisungsbe-
rechtigung für die Einleitung der erforderlichen ret-
tungsdienstlichen Maßnahmen und die Durchfüh-
rung des Einsatzes auf die ELRD über. Sie ist 
gegenüber dem im Einsatz mitwirkenden Personal 
des Rettungsdienstes und auch gegenüber dem 
Personal anderer Einheiten zur Unterstützung des 
Rettungsdienstes gemäß § 4 Absatz 4 in Verbin-
dung mit § 17 Absatz 5 und § 20 Absatz 2 Num-
mer 4 SHRDG weisungsberechtigt in medizinisch-
organisatorischen Fragen. Bis zur Aufnahme der 
Tätigkeit der ELRD am Einsatzort übernimmt das 
ersteintreffende arztbesetzte Rettungsmittel vor-
läufig die Aufgaben der ELRD.

(5) Im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten 
privater Träger des Sanitäts- und Betreuungsdiens-
tes, die im Rettungsdienstbereich tätig sind, aber 
nicht mit der Durchführung des Rettungsdienstes 
nach § 5 Absatz 1 SHRDG beauftragt sind, kann in 
Abstimmung mit dem Rettungsdienstträger die 
Mitwirkung im Rettungsdienst dieses Rettungs-
dienstbereiches mit ehrenamtlichen Einsatzkräften 
ermöglicht werden, wenn diese dazu bereit und in 
der Lage sind. Hierdurch sollen diese Einsatzkräfte 
insbesondere in die Lage versetzt werden, Erfah-
rungen im Umgang mit Kranken und Verletzten ver-
mittelt zu bekommen, um dadurch die Schnittstelle 
nach § 20 Absatz 2 Nummer 4 SHRDG zu stärken.

(6) Stehen für die konkrete Bewältigung eines 
MANV nicht in ausreichender Zahl und Zeit geeig-
nete Rettungsmittel nach § 12 Absatz 1 SHRDG 
sowie die notwendige personelle Besetzung nach  
§ 15 SHRDG am Einsatzort zur Verfügung, kann 
insoweit im Einzelfall von den Anforderungen des 
SHRDG abgewichen werden.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft; 
sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer 
Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 4. Dezember 2018
D r.  H e i n e r  G a r g

Minister
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren
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Landesverordnung  
über Verwaltungsgebühren für den Saatgutverkehr

Vom 6. Dezember 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-61

Aufgrund der §§ 2 und 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 
des Verwaltungskostengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen 
ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom  
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbin-
dung mit § 4 Nummer 3 Buchstabe c der Landes-
verordnung über Verwaltungsgebühren vom  
26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 29. Novem-
ber 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 791) verordnet das 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung:

§ 1

Für Amtshandlungen in Saatgutverkehrsangelegen-
heiten werden Verwaltungsgebühren nach dem die-
ser Verordnung beigefügten Gebührentarif erho-
ben; er ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2

Mit den Verwaltungsgebühren sind alle Auslagen 
abgegolten, soweit nicht der Gebührentarif die 
Wegstreckenentschädigungen nach dem Bundes-
reisekostengesetz besonders vorsieht.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Sie tritt fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Dezember 2018
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Anl. 
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     Anlage (zu § 1) 
 

Gebührentarif 

 

Tarifstelle Gegenstand Gebühr in Euro 

1 Saatgutverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. Februar 2006 (BGBl. I S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 1. Oktober 2018 (BGBl. I. S. 1571)   

1.1 Anerkennung von im Inland vermehrtem Saatgut einschließlich 
der amtlichen Prüfung des Feldbestandes und Erteilung der Be-
scheide (§§ 7 und 9), jedoch ohne Probennahme, Kennzeich-
nung, Verschließung und Prüfung der Beschaffenheit des Saat-
gutes, 
je angefangene 0,25 Hektar der angemeldeten Vermehrungsflä-
che und je Besichtigung bei   

1.1.1 Getreide (einschließlich Mais) 3,10 

1.1.2 Gräsern und landwirtschaftlichen Leguminosen 3,10 

1.1.3 Öl- und Faserpflanzen 3,10 

1.1.4 Hackfrüchten außer Kartoffeln   

1.1.4.1 Samenträgern, die aus Sommerstecklingen erwachsen sind 3,10 

1.1.4.2 Sommerstecklingen 3,10 

1.1.4.3 Samenträgern im Überwinterungsanbau 3,10 

1.1.5 Gemüse   

1.1.5.1 einjährigen Arten ohne Hybridsaatgut von Spinat 3,10 

1.1.5.2 zweijährigen Arten 3,10 

1.1.5.3 Hybridsaatgut von Spinat - Zertifiziertes Saatgut 3,10 

 Anmerkung zu den Tarifstellen 1.1.1 bis 1.1.5.3:   

 

 

     Anlage (zu § 1) 
 

Gebührentarif 

 

Tarifstelle Gegenstand Gebühr in Euro 

1 Saatgutverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. Februar 2006 (BGBl. I S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 
der Verordnung vom 1. Oktober 2018 (BGBl. I. S. 1571)   

1.1 Anerkennung von im Inland vermehrtem Saatgut einschließlich 
der amtlichen Prüfung des Feldbestandes und Erteilung der Be-
scheide (§§ 7 und 9), jedoch ohne Probennahme, Kennzeich-
nung, Verschließung und Prüfung der Beschaffenheit des Saat-
gutes, 
je angefangene 0,25 Hektar der angemeldeten Vermehrungsflä-
che und je Besichtigung bei   

1.1.1 Getreide (einschließlich Mais) 3,10 

1.1.2 Gräsern und landwirtschaftlichen Leguminosen 3,10 

1.1.3 Öl- und Faserpflanzen 3,10 

1.1.4 Hackfrüchten außer Kartoffeln   

1.1.4.1 Samenträgern, die aus Sommerstecklingen erwachsen sind 3,10 

1.1.4.2 Sommerstecklingen 3,10 

1.1.4.3 Samenträgern im Überwinterungsanbau 3,10 

1.1.5 Gemüse   

1.1.5.1 einjährigen Arten ohne Hybridsaatgut von Spinat 3,10 

1.1.5.2 zweijährigen Arten 3,10 

1.1.5.3 Hybridsaatgut von Spinat - Zertifiziertes Saatgut 3,10 

 Anmerkung zu den Tarifstellen 1.1.1 bis 1.1.5.3:   
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 1. Die Mindestgebühr je Vermehrungsvorhaben beträgt 
31,00 Euro. 

2. Wird ein Antrag auf Anerkennung nach der Antragserfas-
sung durch die Anerkennungsstelle zurückgezogen, ist 
die Hälfte der vollen Gebühr entsprechend der jeweiligen 
Tarifstellen zu erheben, mindestens jedoch 15,50 Euro.   

1.2 Anerkennung von Saatgut, das die Voraussetzungen von § 4 
Absatz 6 erfüllt, einschließlich Erteilung des Bescheides (§ 14), 
je Partie 15,50 

1.3 Zulassung von Handelssaatgut einschließlich Erteilung des Be-
scheides (§§ 22 bis 25), je Partie 15,50 

1.4 Erteilung des Bescheides über einen Antrag auf Anerkennung 
(§ 14), Mitteilung über das Ergebnis einer erneuten Beschaffen-
heitsprüfung (§ 15), Entscheidung über einen Antrag auf Ertei-
lung einer Mischungsnummer (§ 27) oder Kennnummer (§ 41), 
je Partie 15,50 

1.5 Probennahme   

1.5.1 Zulassung eines privaten Probenehmers (§ 11 Absatz 7) 260,00 

1.5.2 Gebühr für die Tätigkeit des betriebsfremden Probenehmers je 
angefangene 1/2 Stunde der Anwesenheit im Betrieb 25,00 

 Anmerkung zu Tarifstelle 1.5.2:   

 Zusätzlich wird eine Wegstreckenentschädigung in Höhe der je-
weils geltenden Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes 
erhoben.   

1.6 Sonstige Gebühren   

1.6.1 Nachbesichtigung (§ 8 Absatz 1), je Feldbestand 70,00 

1.6.2 Wiederholungsbesichtigung (§ 10), je Feldbestand 140,00 

1.6.3 Erteilung eines Zertifikats (§ 45), je Partie 15,50 

1.6.4 Rücknahme der Anerkennung (§ 18) 100,00 

1.6.5 Festsetzung einer Betriebsnummer (§ 40 Absatz 5) 15,50 
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1.6.6 Amtliche Nachprüfung durch Nachkontrollanbau (§ 16) nach Aufwand 

1.6.7 Bearbeitung von Anträgen auf Wiederverschließung von Saat-
gutpartien (§ 37) 5,00 

1.7 Nichtamtliche Feldbestandsprüfung   

1.7.1 Zulassung eines privaten Feldbestandsprüfers (§ 7 Absatz 7) 260,00 

1.7.2 Zusätzliche Feldbestandsprüfung (§ 7 Absatz 9) Tarifstelle 1.1 ist anzu-
wenden 

1.7.3 Anerkennung von im Inland vermehrtem Saatgut bei nichtamtli-
cher Feldbestandsprüfung, mit Erteilung der Bescheide (§§ 7 
und 9), jedoch ohne Probenahme, Kennzeichnung, Verschlie-
ßung und Prüfung der Beschaffenheit des Saatgutes, je Vermeh-
rungsvorhaben 31,00 

1.8 Nichtamtliche Beschaffenheitsprüfung   

1.8.1 Zulassung eines privaten Labors zur Mitwirkung bei der Durch-
führung der Beschaffenheitsprüfung sowie der erneuten Be-
schaffenheitsprüfung (§ 12 Absatz 4), pro Jahr der Zulassung 2000,00 

2 Pflanzkartoffelverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. November 2004 (BGBl. I S. 2918), zuletzt geän-
dert durch Artikel 4 der Verordnung vom 9. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1614)   

2.1 Anerkennung von im Inland vermehrten Pflanzkartoffeln ein-
schließlich der amtlichen Prüfungen des Feldbestandes und der 
Erteilung der Bescheide (§§ 8, 9, 10 Absatz 2, §§ 11 und 19), je 
angefangene 0,25 Hektar der angemeldeten Vermehrungsfläche 8,50 

 Anmerkung zu Tarifstelle 2.1:   

 1. Die Mindestgebühr je Vermehrungsvorhaben beträgt 
31,00 Euro. 

2. Wird ein Antrag auf Anerkennung nach der Antragserfas-
sung durch die Anerkennungsstelle zurückgezogen, ist 
die Hälfte der vollen Gebühr entsprechend der jeweiligen 
Tarifstellen zu erheben, mindestens jedoch 15,50 Euro.   

2.2 Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung auf Viruskrankheiten, 
Bakterielle Ringfäule und Schleimkrankheit (§ 16) 15,50 
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2.3 Prüfung auf Knollenkrankheiten und äußere Mängel, Kennzeich-
nung und Verschließung   

2.3.1 Gebühr für die Tätigkeit des betriebsfremden Probenehmers für 
die Probennahme, Prüfung auf Knollenkrankheiten und äußere 
Mängel, Kennzeichnung und Verschließung (§§ 17, 18, 24, 
und 28), je angefangene 1/2 Stunde der Anwesenheit im Betrieb 25,00 

 Anmerkung zu Tarifstelle 2.3.1:   

 Zusätzlich wird eine Wegstreckenentschädigung in Höhe der je-
weils geltenden Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes 
erhoben.   

2.4 Sonstige Gebühren   

2.4.1 Nachbesichtigung (§ 10 Absatz 1), je Feldbestand 70,00 

2.4.2 Wiederholungsbesichtigung (§ 12), je Feldbestand 140,00 

2.4.3 Rücknahme der Anerkennung (§ 22) 100,00 

2.4.4 Festsetzung einer Betriebsnummer (§ 30 Absatz 4 Satz 1) 15,50 

2.4.5 Zusätzliche Ausstellung von Bescheinigungen und Zertifikaten 15,50 

 Anmerkung zu den Tarifstellen 1 und 2:   

 Die Gebührenpflicht für Amtshandlungen nach diesem Gebüh-
rentarif umfasst auch die Ablehnung der beantragten Amtshand-
lung.   
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Landesverordnung  
über Verwaltungsgebühren für Pflanzenschutzangelegenheiten

Vom 6. Dezember 2018
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-63

Aufgrund der §§ 2, 6  und 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 
des Verwaltungskostengesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen 
zuletzt ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbin-
dung mit § 4 Nummer 3 Buchstabe b der Landes-
verordnung über Verwaltungsgebühren vom  
26. September 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 476), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 29. Novem-
ber 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 791) verordnet das 
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt, Natur und Digitalisierung:

§ 1

Für Amtshandlungen in Pflanzenschutzangelegen-
heiten werden Verwaltungsgebühren nach dem die-
ser Verordnung als Anlage beigefügten Gebühren-
tarif erhoben; er ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 2

Mit der Verwaltungsgebühr sind Auslagen nach  
§ 10 des Verwaltungskostengesetzes abgegolten.

§ 3

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Sie tritt fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer 
Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Dezember 2018

J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
Minister

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Anl. 
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Landesverordnung 
zur Änderung der Stellenobergrenzenverordnung  

für Kommunalbeamtinnen und Kommunalbeamte*)
Vom 6. Dezember 2018

Aufgrund des § 27 Absatz 2 des Besoldungsgeset-
zes Schleswig-Holstein vom 26. Januar 2012 
(GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. November 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 691), verordnet das Ministe-
rium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium:

Artikel 1

§ 3 der Stellenobergrenzenverordnung für Kommu-
nalbeamtinnen und Kommunalbeamte vom 13. De- 
zember 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 560), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 11. Dezember 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 566), wird wie folgt geändert:

Satz 3 wird gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Dezember 2018
H a n s – J o a c h i m   G r o t e

Minister
für Inneres, ländliche Räume und Integration

*) Ändert LVO vom 13. Dezember 2005, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2032-11-2-15

Landesverordnung 
zur Erstattung der Kosten von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 

(Beratungsstellen-Kostenverordnung – BeratStKostVO)
Vom 6. Dezember 2018

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 404-25-2

Aufgrund des § 2 Absatz 2 des Gesetzes zur För-
derung von Beratungsstellen in freier Trägerschaft 
nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz vom 
22. November 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 535), ge-
ändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Ja-
nuar 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 16), verordnet die 
Landesregierung:

§ 1 
Empfänger

Die Landesverbände der freien Wohlfahrtspflege in 
Schleswig-Holstein, die Träger von Beratungsstel-
len nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 
sind, deren Mitgliedsorganisationen sowie der Lan-
desverband Pro Familia und der Verein Donum Vi-
tae e.V. sind freie Träger im Sinne des § 1 Gesetz 
zur Förderung von Beratungsstellen in freier Träger-
schaft nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz. 
Sie können Landesmittel zur Erstattung von Perso-
nal- und Sachkosten beim zuständigen Ministerium 
mit einem amtlichen Vordruck schriftlich für die ih-
nen angeschlossenen anerkannten Beratungsstel-
len für jedes Jahr anfordern.

§ 2 
Voraussetzungen für den Erhalt von Landesmitteln

Die freien Träger sind verpflichtet, 

1. die Landesmittel zur Durchführung der Beratung 
entsprechend der §§ 2 und 5 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 
1992 (BGBl. I S. 1398), zuletzt geändert durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722), zu verwenden,

2. das geförderte Vollzeitstellenkontingent nach  
§ 3 in jedem Erstattungsjahr vorzuhalten,

3. die Fördermittel in voller Höhe an die Beratungs-
stellen nach § 1 Satz 2 weiterzuleiten,

4. dem zuständigen Ministerium maßgebliche, die 
Erstattung betreffende Umstände unverzüglich 
mitzuteilen.

§ 3 
Berechnung des Förderkontingents

Zur Berechnung des Vollzeitstellenbedarfs gemäß  
§ 4 SchKG wird der am 31. Oktober des Vorjahres 
des Erstattungsjahres durch das Statistische Amt 
für Hamburg und Schleswig-Holstein ermittelte Be-
völkerungsstand zugrunde gelegt. Darauf ange-
rechnet werden:

1. für jede und jeden nach § 9 SchKG anerkannte 
Ärztin oder anerkannten Arzt 0,5 Vollzeitstellen, 

2. die Stellenkontingente der Kreise und kreisfreien 
Städte für die Schwangerschafts- und Schwan-
gerschaftskonfliktberatung,

3. die in Stellenanteile umgerechneten Fördermit-
tel der Kreise und kreisfreien Städte an freie Trä-
ger für die Schwangerschafts- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung.

§ 4 
Berechnungsgrundlage für den Erstattungsbetrag

(1) Die notwendigen Personal- und Sachausgaben 
werden auf der Grundlage der am 31. Oktober des 
Vorjahres des Erstattungsjahres vorliegenden Per-
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sonalkostentabelle des Landes Schleswig-Holstein 
wie folgt ermittelt:

1. Personalkosten

a) Personalausgaben auf der Grundlage der für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausge-
wiesenen Entgeltgruppe 9 ohne Personalge-
meinkosten,

b) anteilige Personalgemeinkosten in Höhe von  
25 Prozent der Personalausgaben nach Buch-
stabe a,

2. Sachausgaben

a) personalbezogene Sachausgaben in Höhe von 
10 Prozent der Werte der Entgeltgruppe 9 mit 
Personalgemeinkosten nach Nummer 1,

b) Kosten für Informationstechnik in Höhe von 
8,5 Prozent der Werte der Entgeltgruppe 9 
mit Personalgemeinkosten nach Nummer 1.

(2) Sofern die Berechnung nach Absatz 1 zu einer 
rechnerischen Reduzierung der Teilbeträge gegenüber 
dem vorangehenden Haushaltsjahr führen sollte, wer-
den die zuvor geltenden Teilbeträge übernommen. 

§ 5 
Höhe der Erstattungszahlungen

(1) Das Land erstattet den Empfängern von dem 
nach § 4 errechneten Betrag pauschal 80 Prozent 
pro Vollzeitstelle.

(2) Die Auszahlung der Landesmittel erfolgt in glei-
chen Teilen jeweils zum 15. Februar, 15. April,  
15. Juli und 15. Oktober eines jeden Jahres.

(3) Die Berechnung der Höhe der Erstattungs-
summe wird jährlich in den Erläuterungen zum 
Haushaltstitel veröffentlicht. 

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Sie 
tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 6. Dezember 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r  D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident Minister
  für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 
(GVOBI. Schl.-H. S. 89), Ressortbezeichnung zu-
letzt ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbin-
dung mit § 5 Absatz 1 der Verwaltungsgebühren-
verordnung vom 26. September 2018 (GVOBI. 
Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 29. November 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S.) verordnet das Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsge-
bührenverordnung vom 26. September 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 29. November 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S.) wird wie folgt geändert: 

1. In der Tarifstelle 2.4.1 wird die Angabe „500“ 
durch die Worte „nach Zeitaufwand“ ersetzt.

2. Die Tarifstellen 2.4.2 bis 2.4.3.24 werden durch 
folgende neue Tarifstellen 2.4.2 bis 2.4.3.31  
ersetzt:

„2.4.2 Strahlenschutzgesetz 
(StrlSchG) vom 27. Juni 
2017 (BGBl. I S. 1966), 
geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 27. Juni 
2017 (BGBl. I. S. 1966)

2.4.2.1 Genehmigungen

2.4.2.1.1 Genehmigung nach § 10, 
Errichtung einer Anlage 
(Herstellung zuzüglich 
abziehbarer Vorsteuern)

1 Pro- 
zent der 
Kosten 
der An- 

lage, min- 
destens 

500

2.4.2.1.2 Genehmigung nach § 12 
Absatz 1, Nummer 1,Be-
trieb einer Anlage

500 bis 
20.000

2.4.2.1.3 Genehmigung nach § 12 
Absatz 1, Nummer 2, 
Betrieb einer medizinischen 
Bestrahlungsanlage als 
Bestandteil einer Anlage 
nach § 10 StrlSchG

500 bis 
20.000

2.4.2.1.4 Genehmigung nach § 12 
Absatz 1, Nummer 3, 
Umgang mit sonstigen 
radioaktiven Stoffen

100 bis 
10.000

Landesverordnung 
zur Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung*)

Vom 10. Dezember 2018

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58
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2.4.2.1.5 Genehmigung nach § 12 
Absatz 1, Nummer 4, Betrieb 
einer Röntgeneinrichtung

100 bis 
10.000

2.4.2.1.6 Genehmigung nach § 12 
Absatz 1, Nummer 5, 
Betrieb von Störstrahlern

60 bis 
1.000

2.4.2.1.7 Genehmigung nach § 12 
Absatz 2, Änderung einer 
Tätigkeit nach § 12 Absatz 1 
a)  formelle Änderung der 

Genehmigung 
b)  Entgegennahme und 

Prüfung der Bestellung 
einer oder eines neuen 
Strahlenschutzbeauftragten

50 bis 
500

2.4.2.1.8 Genehmigung nach § 13 
Absatz 5 in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 1 Nummer 1 
oder Nummer 3, befristeter 
Probebetrieb einer Anlage

500 bis 
20.000

2.4.2.1.9 Genehmigung nach § 19 
Absatz 2 in Verbindung mit  
§ 12 Absatz 1 Nummer 4, 
Betrieb einer Röntgeneinrich-
tung in der technischen 
Radiographie, zur Behandlung 
am Menschen, zur Teleradio-
logie, im Zusammenhang mit 
der Früherkennung, außerhalb 
von Röntgenräumen oder in 
einem mobilen Röntgenraum

100 bis 
10.000

2.4.2.1.10 Beschäftigung von strahlen-
exponierten Personen in frem- 
den Anlagen oder Einrichtun-
gen nach § 25 Absatz 1, Be- 
schäftigung von strahlenex-
ponierten Personen in frem-
den Anlagen
a)  Entscheidung über die 

Erteilung der Genehmigung 
b)  Verlängerung der Gültigkeit
c)  formelle Änderungen der 

Genehmigung, zum Beispiel 
nach Umfirmierung oder 
Änderung der Anschrift

d)  Entgegennahme und 
Prüfung der Bestellung 
eines neuen Strahlen-
schutzbeauftragten

100 bis 
1.000

2.4.2.1.11 Genehmigung nach § 27 
Absatz 1, Beförderung von 
Kernbrennstoffen nach § 2 
Absatz 3 des Atomgesetzes 
(AtG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. 
Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), 
zuletzt geändert durch Arti- 
kel 1 des Gesetzes vom 

10. Juli 2018 (BGBl. I S. 1122), 
oder sonstigen radioaktiven 
Stoffen nach § 2 Absatz 1 AtG 
a)  Entscheidung über die 

Erteilung der Genehmigung
b)  formelle Änderungen der 

Genehmigung, zum 
Beispiel nach Umfirmie-
rung oder Änderung der 
Anschrift

c)  Entgegennahme und 
Prüfung der Bestellung 
eines neuen Strahlen-
schutzbeauftragten

100 bis 
2.500

2.4.2.1.12 Genehmigung nach § 40 
Absatz 1, Zusatz radioakti-
ver Stoffe zu bestimmten 
Produkten

100 bis 
1.000

2.4.2.2 Sonstige Amtshandlungen

2.4.2.2.1 Entgegennahme und 
Prüfung einer Anzeige nach 
§ 19 Absatz 1, Betrieb 
einer Röntgeneinrichtung

100 bis 
2.500

2.4.2.2.2 Entscheidung nach § 19 Ab-
satz 3 Satz 2, Betrieb einer 
Röntgeneinrichtung ohne 
Sachverständigenprüfung

100 bis 
1.000

2.4.2.2.3 Ausstellung der Bescheini-
gung nach § 28 Absatz 2, 
Erfüllung der Haftpflichtvor-
schriften bei genehmigungs-
freier Beförderung radioakti-
ver Erzeugnisse oder Abfälle, 
die Kernmaterialien sind

60 bis 
1.500

2.4.2.2.4 Gestattung nach § 41 
Absatz 2, Abweichungen 
von § 41 Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe a und Nummer 4 
bei Nutzung von Konsum-
gütern im beruflichen 
Bereich

100 bis 
10.000

2.4.2.2.5 Anordnung nach § 55 
Absatz 2 
a)  Anordnung einer Ab-

schätzung der Körperdo-
sis bei natürlich vorkom-
mender Radioaktivität bei 
Anhaltspunkten für Expo-
sitionen

b)  bei Veränderung des 
Arbeitsplatzes

c)  bei externer Tätigkeit 
nach § 59 Absatz 1 S 3 
in Verbindung mit § 55 
Absatz 2

50 bis 
1.000
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2.4.2.2.6 Gestattung nach § 56 
Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 
in Verbindung mit Absatz 2 
Satz 2, Bestimmung einer 
Frist für eine spätere 
Vorlage

50 bis 
500

2.4.2.2.7 Bescheid nach § 62 Ab- 
satz 2, Entlassung von 
Rückständen aus der 
Überwachung

50 bis 
500

2.4.2.2.8 Anordnung von Schutzmaß-
nahmen nach § 63 Absatz 2 
für in der Überwachung 
verbleibende Rückstände

50 bis 
500

2.4.2.2.9 Befreiung nach § 64 Absatz 3 
Befreiung von der Pflicht zur 
Entfernung von Kontaminati-
onen von Grundstücken

50 bis 
500

2.4.2.2.10 Anordnung von Schutzmaß-
nahmen nach § 65 Absatz 1 
für die Überwachung 
sonstiger Materialien

50 bis 
500

2.4.2.2.11  Zulassung nach § 77, 
weitere Tätigkeit bei Über-
schreiten einer Berufsle-
bensdosis von 400 mSv

50 bis 
500

2.4.2.2.12 Zulassung nach § 78 
Absatz 1 Satz 2, Erhöhung 
der zulässigen effektiven 
Dosis für ein Jahr

50 bis 
500

2.4.2.2.13 Zulassung nach § 78 
Absatz 3 Satz 3, Festle-
gung von höheren Dosis-
werten für Auszubildende 
und Studierende zwischen 
16 und 18 Jahren

50 bis 
500

2.4.2.2.14 Befreiung nach § 123 
Absatz 3, Befreiung von der 
Pflicht zur Vornahme von 
Maßnahmen an Gebäuden, 
um dem Zutritt von Radon 
zu verhindern

200 bis 
1.000

2.4.2.2.15 Anordnung von Maßnah-
men nach § 127 Absatz 1 
Satz 3 zur Messung der 
Radon-222-Aktivkonzentra-
tion bei Anhaltspunkten für 
die Überschreitung des 
Referenzwertes nach § 126

50 bis 
500

2.4.2.2.16 Anordnung von Maßnah-
men nach § 129 Absatz 2 
Satz 3 zur Reduzierung der 
Radon-222-Aktivitätskon-
zentration bei Untätigkeit 
des für den Arbeitsplatz 
Verantwortlichen

50 bis 
5.000

2.4.2.2.17 Anordnung von Maßnah-
men nach § 138 Absatz 3 
bei Verdacht auf radioaktive 
Altlasten

50 bis 
500

2.4.2.2.18 Anordnung von Maßnah-
men nach § 139 Absatz 1 
bei Vorliegen einer radioak-
tiven Altlast

50 bis 
500

2.4.2.2.19 Anordnung nach § 143 
Absatz 1 Satz 1 zur Vorlage 
eines Sanierungsplans bei 
radioaktiven Altlasten

50 bis 
500

2.4.2.2.20 Anordnung von Maßnahmen 
nach § 154 Absatz 3 zur 
Ermittlung und Bewertung 
einer sonstigen bestehenden 
Expositionssituation

50 bis 
500

2.4.2.2.21 Festlegung nach § 156 
Absatz 1 über die zu er- 
greifenden Maßnahmen zur 
Verhinderung oder Vermin-
derung der Exposition

100 bis 
1000

2.4.2.2.22 Anordnung von Maßnahmen 
nach § 156 Absatz 3 zur 
Verhinderung oder Vermin-
derung der Exposition

50 bis 
500

2.4.2.2.23 Vor-Ort-Besichtigungen im 
Rahmen des Aufsichtspro-
gramms nach § 180 Absatz 1 
in Verbindung mit § 149 
Strahlenschutzverordnung 
vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2034), inklusive 
eines Bescheides nach § 
180 Absatz 2 Satz 1

50 bis 
5.000

2.4.3 Strahlenschutzverordnung 
vom 29. November 2018 
(BGBl. I S. 2034)

2.4.3.1 Erteilung eines Bescheides 
über die Freigabe nach  
§ 33 Absatz 1 bis 3

100 bis 
30.000

2.4.3.2 Festlegung des Verfahrens 
nach § 41 Absatz 1

50 bis 
50.000

2.4.3.3 Feststellung von Vorausset-
zungen für die Erteilung der 
Freigabe nach § 41 Absatz 2

60 bis 
500

2.4.3.4 Erteilung der Fachkundebe-
scheinigung nach § 47 Ab- 
satz 1 Satz 1 beziehungs-
weise § 49 Absatz 2 Satz 1 
in Verbindung mit § 47 
Absatz 1 Satz 1

200 bis 
1.000

2.4.3.5 Anerkennung von im 
Ausland erworbenen 
Qualifikationen nach § 47 
Absatz 4 Satz 1

200 bis 
1.000



Nr. 18 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2018; Ausgabe 20. Dezember 2018 859

2.4.3.6 Anerkennung von Kursen im 
Strahlenschutz oder ande-
ren zur Fortbildung geeigne-
ten Maßnahmen nach § 48 
Absatz 1 Satz 1

100 bis 
1.500

2.4.3.7 Anerkennung eines anderen 
Aktualisierungsnachweises 
nach § 48 Absatz 2

100 bis 
500

2.4.3.8 Entzug der Bescheinigung 
des Erwerbs von Fachkunde 
oder Kenntnissen oder 
Erteilung von Auflagen nach 
§ 50 Absatz 1

100 bis 
500

2.4.3.9 Veranlassung einer Überprü-
fung von Fachkunde oder 
Kenntnissen nach § 50 
Absatz 2

100 bis 
1.000

2.4.3.10 Gestattungen nach § 52 
Absatz 3 Satz 2, Zulassung 
von zeitlichen Sperrberei-
chen oder Kontrollbereichen

100 bis 
1.000

2.4.3.11 Gestattungen nach § 53 
Absatz 1 Satz 2, Ausnah-
men von den Abgrenzungs-, 
Kennzeichnungspflichten 
für Kontrollbereiche

100 bis 
1.000

2.4.3.12 Gestattungen nach § 53 
Absatz 2 Satz 3, Ausnah-
men von den Abgrenzungs-, 
Kennzeichnungspflichten für 
Kontrollbereiche, in denen 
ausschließlich Röntgenein-
richtungen oder genehmi-
gungsbedürftige Störstrahler 
betrieben werden

100 bis 
1.000

2.4.3.13 Gestattungen nach § 53 
Absatz 3 Satz 3, Ausnah-
men von den Abgrenzungs-, 
Kennzeichnungs- und 
Absicherungspflichten für 
Sperrbereiche

100 bis 
1.000

2.4.3.14 Gestattungen nach § 55 
Absatz 1 Satz 2, Zutritt zu 
Strahlenschutzbereichen

60 bis 
1.000

2.4.3.15 Gestattungen nach § 64 
Absatz 1 Satz 4, Ausnahme 
von der Pflicht zur Körper-
dosisermittlung

100 bis 
1.000

2.4.3.16 Festlegung einer Ersatzdo-
sis nach § 65 Absatz 2 
Satz 3 beziehungsweise  
§ 157 Absatz 5 Satz 3

50 bis 
250

2.4.3.17 Gestattung nach § 66 
Absatz 3 Satz 2 bezie-
hungsweise § 157 Absatz 3 
Satz 3, Erreichung der Dosi-
meter in längeren Zeiträu-
men als einem Monat

100 bis 
1.000

2.4.3.18 Strahlenpass 
a)  Registrierung nach § 68 

Absatz 1 beziehungs-
weise § 158 Absatz 1 50

b)  Verlängerung der Gültig-
keit 50

c)  Registrierung als Ersatz 
eines verloren gegange-
nen oder unleserlichen 
Passes nach § 68 Absatz 1 
beziehungsweise § 158 
Absatz 1 75

2.4.3.19 Gestattungen nach § 70 
Absatz 2, Umgang mit 
offenen radioaktiven 
Stoffen für Auszubildende 
und Studierende zwischen 
16 und 18 Jahren

50 bis 
250

2.4.3.20 Zulassungen nach § 73 
Satz 2 beziehungsweise  
§ 158 Absatz 2 Satz 2, 
weitere Tätigkeit bei Über-
schreitung von Dosisgrenz-
werten

100 bis 
250

2.4.3.21 Zulassungen nach § 74 
Absatz 1, besondere 
Strahlenexposition mit 
vorheriger Rechtfertigung

100 bis 
250

2.4.3.22 Entscheidungen nach § 80 
Absatz 1, Ersatz der 
Bescheinigung des ermäch-
tigenden Arztes

100 bis 
250

2.4.3.23 Befreiungen von Buchfüh-
rungs- und Mitteilungspflich-
ten nach § 85 Absatz 2

100 bis 
500

2.4.3.24 Verlängerung der Frist nach 
§ 88 Absatz 2 für die 
Prüfung von Anlagen zur 
Erzeugung ionisierender 
Strahlung, Bestrahlungsvor-
richtungen und Geräten für 
die Gammaradiographie

10 bis 
2.000

2.4.3.25 Befreiungen von Wartungs- 
und Prüfungspflichten nach 
§ 88 Absatz 3

100 bis 
2.000

2.4.3.26 Befreiungen nach § 89 
Absatz 1 Satz 5 von der 
Pflicht zur Dichtheitsprü-
fung nach § 89 Absatz 1 
Satz 1

100 bis 
2.000
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2.4.3.27 Gestattung nach § 90 
Absatz 2 Satz 2 zur Ver-
wendung anderer Strahlen-
messgeräte

50 bis 
1.000

2.4.3.28 Befreiung von der Mittei-
lungspflicht nach § 103 
Absatz 1 Satz 2, Emissi-
ons- und Immissionsüber-
wachung

200 bis 
2.000

2.4.3.29 Gestattung nach § 116 
Absatz 2, Zulassung 
anderer Prüfmittel zur 
Qualitätssicherung nach 
Inbetriebnahme von Gerä-
ten zur Anwendung radio-
aktiver Stoffe oder ionisie-
render Strahlung am 
Menschen

50 bis 
1.000

2.4.3.30 Ermächtigung eines Arztes 
nach § 175 Absatz 1

100 bis 
1.000

2.4.3.31 Bestimmung eines Sachver-
ständigen nach § 177 
Absatz 1

500 bis 
2.500“

3. Die Tarifstelle 2.5.2 erhält folgende Fassung: 

„2.5.2       Inanspruchnahme der Aufsichtsbe-
hörden nach § 178 StrlSchG oder  
§ 19 Absatz 1 AtG sowie nach den 

auf das StrlSchG oder AtG gestütz-
ten Rechtsverordnungen (Erstellung 
von Gutachten, Durchführung von 
Untersuchungen, Hilfeleistungen und 
Dekontamination, Suche nach verlo-
rengegangenen radioaktiven Stoffen, 
Beratung, Erteilung von Auskünften 
und so weiter) nach Zeitaufwand. 
Als Stundensätze sind zugrunde zu 
legen für Beamtinnen und Beamte 
oder vergleichbare Arbeitnehmerin-
nen oder Arbeitnehmer der

a) Laufbahngruppe 1,  
erstes Einstiegsamt 45

b) Laufbahngruppe 1,  
zweites Einstiegsamt 51

c) Laufbahngruppe 2,  
erstes Einstiegsamt 63

d) Laufbahngruppe 2,  
zweites Einstiegsamt 82“

4. Die Tarifstelle 2.5.3 erhält folgende Fassung:

„2.5.3       Festsetzung der Deckungs- 
vorsorge in Anwendungsfällen 100 bis 
des Strahlenschutzgesetzes 1.000“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 10. Dezember 2018
J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Landesverordnung 
 zur Anpassung der Regelungen über den elektronischen Rechtsverkehr und die elektronische 

Aktenführung an das Bundesrecht
Vom 11. Dezember 2018

Aufgrund des 

1. § 135 Absatz 1 Satz 2 und § 141 Satz 2 der 
Grundbuchordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Mai 1994 (BGBI. I S. 1114), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 18 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), 
in Verbindung mit § 101 der Grundbuchverfü-
gung in der Fassung der Neufassung vom  
24. Januar 1995 (BGBl. I S. 114), zuletzt geän-
dert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 18. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2745),

2. § 94 Absatz 1 Satz 2 der Schiffsregisterord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Mai 1994 (BGBI. I S. 1133), zuletzt geän-
dert durch Artikel 29 des Gesetzes vom 5. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2208),

3. § 8a Absatz 2 Satz 1 und 2 des Handelsgesetz-
buches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 41 00-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (BGBl. I 
S. 1102), 

4. § 156 Absatz 1 Satz 1 des Genossenschaftsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Oktober 2006 (BGBI. I S. 2230), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Juli 
2017 (BGBl. I S. 2541), in Verbindung mit § 8a 
Absatz 2 Satz 1 und 2 des Handelsgesetzbuches, 

5. § 5 Absatz 2 des Partnerschaftsgesellschafts-
gesetzes vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2565), in 
Verbindung mit § 8a Absatz 2 Satz 1 und 2 des 
Handelsgesetzbuches,

6. § 68 Absatz 3 Satz 3 und des § 110a Absatz 1 
Satz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom  
27. August 2017 (BGBl. I S. 3295),

7. § 1 Absatz 2 Satz 2, des § 2 Absatz 3 Satz 2, 
jeweils auch in Verbindung mit § 65 Absatz 1, 
des § 89 Absatz 4 Satz 4, des § 92 Satz 3 und 
des § 94 Absatz 3 der Schiffsregisterordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 
1994 (BGBl. I S. 1133), zuletzt geändert durch 
Artikel 29 des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2208),

8.  § 32 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 2 und 
des § 484 Absatz 3 Satz 3 der Strafprozessord-
nung (StPO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, ber. 
S. 1319), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618),

9.  § 110a Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 Satz 2 
des Strafvollzugsgesetz (StVollzG) vom 16. März 
1976 (BGBl. I S. 581, zuletzt ber. 1977 S. 436), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Oktober 
2017 (BGBl. I S. 3618)

verordnet die Landesregierung:

Artikel 1 
Landesverordnung 

über den elektronischen Rechtsverkehr  
mit den Gerichten

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 315-20-10

§ 1 
Anwendungsbereich, Zulassung der elektronischen 

Kommunikation

(1) Diese Verordnung gilt für die Übermittlung elek- 
tronischer Dokumente in Grundbuchsachen, Han-
dels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und Schiffs-
registersachen, soweit sie in die Zuständigkeit der 
Gerichte des Landes Schleswig-Holstein fallen. 

(2) Bei den Grundbuchämtern und den für die Han-
dels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- und 
Schiffsregistersachen zuständigen Gerichten ist die 
Einreichung elektronischer Dokumente zugelassen. 

(3) In Grundbuchsachen haben Notare Dokumente 
ausschließlich elektronisch zu übermitteln. Andere 
Verfahrensbeteiligte können Dokumente elektro-
nisch übermitteln. 

§ 2 
Für die Übermittlung zu nutzende Postfächer

(1) Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente 
in Grundbuch- beziehungsweise Schiffsregistersa-
chen ist ausschließlich das direkt adressierbare 
elektronische Postfach des jeweiligen Grundbuch-
amts beziehungsweise des Schiffsregistergerichts 
bestimmt. Zur Entgegennahme elektronischer Do-
kumente in Registersachen ist das direkt adressier-
bare elektronische Postfach des jeweiligen Regis-
tergerichts bestimmt.

(2) Die Einreichung erfolgt durch Übertragung des 
elektronischen Dokuments in die elektronische 
Poststelle. § 136 der Grundbuchordnung bleibt un-
berührt. 

§ 3 
Anforderungen an elektronische Dokumente und 

deren Übermittlung

(1) Ein elektronisches Dokument ist, soweit kein 
Fall des § 12 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 des Han-
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delsgesetzbuches vorliegt, entweder mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur gemäß Artikel 28 
der Verordnung (EU) Nummer 910/20141 zu verse-
hen oder auf einem sicheren Übermittlungsweg ge-
mäß § 130a Absatz 4 Nummer 2 bis 4 Zivilpro-
zessordnung an die in § 2 bezeichneten Postfächer 
zu übermitteln. § 137 der Grundbuchordnung 
bleibt unberührt. 

(2) Das elektronische Dokument muss für die Bear-
beitung des Gerichts geeignet sein. Das elektroni-
sche Dokument muss eines der folgenden Formate 
in einer für den Adressaten bearbeitbaren Version 
aufweisen: 

1. PDF (Portable Document Format),

2. XML (Extensible Markup Language) oder

3. TIFF (Tag Image File Format).

Nähere Bestimmungen zu den zulässigen bearbeit-
baren Versionen der zulässigen Dateiformate und 
den Höchstgrenzen für die Anzahl und das Volu-
men elektronischer Dokumente werden nach § 4 
Nummer 2 und 5 bekannt gemacht. 

(3) Der Dateiname eines elektronischen Dokuments 
soll den Inhalt des elektronischen Dokuments 
schlagwortartig umschreiben.

(4) Dem elektronischen Dokument soll ein struktu-
rierter maschinenlesbarer Datensatz im Dateifor-
mat XML beigefügt werden, der den nach § 4 
Nummer 3 bekanntgemachten Definitions- oder 
Schemadateien entspricht und mindestens enthält: 

1. die Bezeichnung des Grundbuchamts oder Ge-
richts, 

2. in Grundbuchsachen den Grundbuchbezirk und 
das Grundbuchblatt, in Registersachen, sofern 
bekannt, das Aktenzeichen des Verfahrens,

3. die Bezeichnung der Beteiligten und

4. die Bezeichnung der eingereichten Dokumente.

Im Falle der Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments durch einen Notar in Grundbuchsachen 
und Angelegenheiten nach der Schiffsregisterord-
nung ist die Beifügung des in Satz 1 bezeichneten 
Datensatzes verpflichtend. Satz 1 gilt nicht für 
Pläne und Zeichnungen, die ein größeres Format 
als DIN A 3 aufweisen. § 137 Absatz 1 Satz 3 der 
Grundbuchordnung bleibt unberührt. 

(5) Elektronische Dokumente, die einem der in Ab-
satz 2 genannten Dateiformate in der nach § 4 
Nummer 2 bekannt gemachten Version entspre-
chen, können auch in komprimierter Form als ZIP-
Datei eingereicht werden. Die ZIP-Datei darf keine 

anderen ZIP-Dateien und keine Verzeichnisstruktu-
ren enthalten. Beim Einsatz von Dokumentsignatu-
ren muss sich die Signatur auf das jeweilige Doku-
ment beziehen. Eine Signatur ausschließlich der 
ZIP-Datei ist nicht zulässig. Die ZIP-Datei darf zu-
sätzlich signiert werden. 

§ 4 
Bekanntmachung  

der Bearbeitungsvoraussetzungen

Das für Justiz zuständige Ministerium macht auf 
der Internetseite www. schleswig-holstein.de/jus-
tizpoststelle 

1. die Einzelheiten des Verfahrens, das bei einer 
vorherigen Anmeldung zur Teilnahme am elek- 
tronischen Rechtsverkehr sowie für die Authen-
tifizierung bei der jeweiligen Nutzung der elektro-
nischen Poststelle einzuhalten ist, einschließlich 
der für die datenschutzgerechte Administration 
elektronischer Postfächer zu speichernden per-
sonenbezogenen Daten, 

2. die bearbeitbaren Versionen der zulässigen Da-
teiformate,

3. die Definitions- oder Schemadateien, die bei der 
Übermittlung eines strukturierten maschinenles-
baren Datensatzes im Format XML zu nutzen 
sind,

4. die Einzelheiten der Namensgebung des elektro-
nischen Dokuments gemäß § 3 Absatz 3,

5. Höchstgrenzen für die Anzahl und das Volumen 
elektronischer Dokumente, 

6. die zulässigen physischen Datenträger zur Er-
satzeinreichung nach § 5 und

7. die Einzelheiten der Anbringung der qualifizier-
ten elektronischen Signatur am elektronischen 
Dokument

bekannt.

§ 5 
Ersatzeinreichung bei Überschreitung  

der Höchstgrenzen oder vorübergehender  
technischer Unmöglichkeit

Wird glaubhaft gemacht, dass die nach § 4 Num-
mer 5 bekanntgemachten Höchstgrenzen für die 
Anzahl oder das Volumen elektronischer Doku-
mente nicht eingehalten werden können oder dass 
die elektronische Einreichung aus technischen 
Gründen vorübergehend unmöglich ist, kann die 
Übermittlung als Schriftsatz nach den allgemeinen 
Vorschriften erfolgen, möglichst unter Beifügung 
des Schriftsatzes oder des Antrages und der Anla-
gen als elektronische Dokumente auf einem nach § 4 
Nummer 6 bekanntgemachten zulässigen physi-
schen Datenträger. Die übrigen Bearbeitungsvor-
aussetzungen nach § 4 sind auch in diesem Fall 
einzuhalten. Auf Anforderung ist ein elektronisches 
Dokument nachzureichen. 

1 „1 Verordnung (EU) Nummer 910 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 
für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und 
zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 
S. 73, zuletzt ber. 2016 ABl. L 155 S. 44).“
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1) Ändert LVO vom 4. Dezember 1996, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-268
2) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 315-20-4

Artikel 2 
Änderung der  

Justizermächtigungsübertragungsverordnung1)

Die Justizermächtigungsübertragungsverordnung 
vom 4. Dezember 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 720), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. August 
2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 819), wird wie folgt ge-
ändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird in § 1 Absatz 1 wie 
folgt geändert:

Nach Nummer 38 wird folgende Zeile angefügt:

„Nr. 39 Strafvollzugsgesetz“

2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 25 wird wie folgt gefasst:

„25.  aufgrund des § 68 Absatz 3 Satz 3 und 
des § 110a Absatz 1 Satz 4 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 27. August 2017 (BGBl. I 
S. 3295), 

die Ermächtigungen nach § 68 Absatz 
3 Satz 1 und § 110a Absatz 1 Satz 2 
und 3 OWiG,“

b) Nummer 28 wird wie folgt gefasst:

„28.  aufgrund des § 1 Absatz 2 Satz 2, des 
§ 2 Absatz 3 Satz 2, jeweils auch in 
Verbindung mit § 65 Absatz 1, des § 89 
Absatz 4 Satz 4 , des § 92 Satz 3 und 
des § 94 Absatz 3 der Schiffsregister-
ordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I  
S. 1133), zuletzt geändert durch Artikel 29 
des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2208), 

die Ermächtigungen nach § 1 Absatz 2 
Satz, § 2 Absatz 3 Satz 1, jeweils auch 
in Verbindung mit § 65 Absatz 1, sowie 
die Ermächtigungen nach § 89 Absatz 4 

Satz 1 und 2 , nach § 92 Satz 1 und 2 
und nach § 94 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 2 Satz 1 und 2 der Schiffsregis-
terordnung,“

c) Nummer 28a wird wie folgt gefasst:

„28a.  aufgrund des § 32 Absatz 1 Satz 4 
und Absatz 2 Satz 2 und des § 484 
Absatz 3 Satz 3 der Strafprozessord-
nung (StPO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, ber. S. 1319), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I 
S. 3618), 

die Ermächtigungen nach § 32 Absatz 1 
Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 Satz 1 
und nach § 484 Absatz 3 Satz 1 StPO 
für seinen Geschäftsbereich,“

d) Am Ende von Nummer 38 wird der Punkt 
durch ein Komma ersetzt. 

e) Nach Nummer 38 wird folgende Nummer 39 
angefügt:

„39.  aufgrund des § 110a Absatz 1 Satz 4 
und Absatz 2 Satz 2 des Strafvollzugs-
gesetz (StVollzG) vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 581, zuletzt ber. 1977 I  
S. 436), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618),

die Ermächtigung nach § 110a Absatz 1 
Satz 2 und 3 und Absatz 2 Satz 1 
StVollzG.“

Artikel 3  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 4. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Landesverordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr mit den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften vom 12. Dezember 
2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 361)2), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19. Juni 2017 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 3), außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Dezember 2018

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
 Ministerpräsident Ministerin
  für Justiz, Europa, Verbraucherschutz
  und Gleichstellung
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


